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29. Sitzung

Bonn, Mittwoch, den 24. März 1999

Beginn: 13.00 Uhr

Vizepräsidentin Petra Bläss: Die Sitzung ist eröff-
net.

Interfraktionell ist vereinbart worden, den Tagesord-
nungspunkt 1, Befragung der Bundesregierung, von der
heutigen Tagesordnung abzusetzen. – Dagegen erhebt
sich kein Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Fragestunde

– Drucksache 14/576 –

Ich gebe bekannt, daß die Fragen zum Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung – beide Fragen vom Kollegen Binding – schrift-
lich beantwortet werden.

Deshalb rufe ich nun den Geschäftsbereich des Bun-
deskanzlers und des Bundeskanzleramtes auf. Zur Be-
antwortung steht Herr Staatssekretär Dr. Frank-Walter
Steinmeier zur Verfügung.

Ich rufe die Frage 3 des Abgeordneten Johannes
Singhammer auf:

Schließt die Bundesregierung aus, daß nach der beschlosse-
nen Verlegung der Auswertungsabteilung des Bundesnachrich-
tendienstes mit annähernd 1 000 Mitarbeitern weitere Mitarbei-
ter und Organisationseinheiten von München nach Berlin verlegt
werden?

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Herr Abgeordneter, die bisherige
Planung der Bundesregierung für die Teilverlegung des
BND von Pullach nach Berlin wird sich auf die von Ih-
nen erwähnte Größenordnung beschränken. Ich darf hin-
zusetzen, daß der gewählte Standort in Berlin, die
Roosevelt-Kaserne, auch nicht dafür ausgelegt ist, über
diese Größenordnung hinauszugehen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Singham-
mer, Ihre Nachfrage.

Johannes Singhammer (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, erhalten die vom Umzug betroffenen Mitar-
beiter des BND beim Umzug nach Berlin einen Aus-

gleich, wie ihn Mitarbeiter der Bundesregierung beim
Umzug von Bonn nach Berlin erhalten?

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Genau diese Frage habe ich dieser
Tage zur Beantwortung in Auftrag gegeben. Wir wollen
sehen, daß wir dieselben Rechtsgrundlagen zur Anwen-
dung bringen. Die rechtliche Prüfung ist aber noch nicht
abgeschlossen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine zweite Nach-
frage. Bitte, Herr Kollege.

Johannes Singhammer (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, wann ist denn zu erwarten, daß mit dem kon-
kreten Umzug dieser ersten Abteilung – der Auswer-
tungsabteilung – begonnen wird, und wann wird dieser
Umzug abgeschlossen sein?

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Die Beantwortung Ihrer Frage ist
Teil der Beantwortung der nächsten Frage dieser Frage-
stunde. Ich will aber gerne auch Ihnen direkt antworten.
Wir haben nach den bisherigen Planungen vorgesehen,
daß im laufenden Jahr 1999 ab 1. September zirka 50 bis
60 Mitarbeiter von Pullach nach Berlin ziehen werden.
Im Verlaufe des Jahres 2000 werden es weitere 50 bis
60 Mitarbeiter sein. Die Auswertungsabteilung – das
war, glaube ich, der Kern Ihrer Frage – wird im Laufe
des Jahres 2001 von Pullach nach Berlin ziehen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Die Frage 4 des Ab-
geordneten Hans-Joachim Otto wird schriftlich beant-
wortet.

Deshalb rufe ich jetzt bereits die Frage 5 des Abge-
ordneten Dr. Martin Mayer auf:

Ist die Bundesregierung bereit, durch eine verbindliche Aus-
sage über den Verbleib des Bundesnachrichtendienstes in Pul-
lach, Landkreis München, die gegenwärtig herrschende Unsi-
cherheit bei den Beschäftigten zu beseitigen, zumal die laufen-
den Verbesserungen der Kommunikationstechnik für einen Ver-
bleib am gegenwärtigen Standort sprechen?
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Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Herr Abgeordneter Mayer, Ihre Fra-
ge habe ich zum Teil gerade beantwortet. Ihre Frage
betonte besonders den Aspekt, ob durch die bisher be-
kanntgewordenen Umzugsplanungen eine Verunsiche-
rung der Mitarbeiter vorhanden sei. Ich will Ihnen aus-
drücklich sagen, daß das nicht der Fall ist. Der Präsident
des Bundesnachrichtendienstes hat seine Mitarbeiter am
9. März von der Ihnen eben mitgeteilten Umzugspla-
nung unterrichtet. Die Bundesregierung hat die Öffent-
lichkeit am 11. März 1999 durch Pressemitteilung unter-
richtet. Aus unserer Sicht sind das klare und verbindli-
che Aussagen über den Zeitplan und die Größenordnung
des beabsichtigten Umzugs.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine Nachfrage.
Bitte, Kollege Mayer.

Dr. Martin Mayer (Siegertsbrunn) (CDU/CSU): Herr
Staatssekretär, können Sie bestätigen, daß mit diesem
Umzug hohe Kosten für Investitionen in Berlin verbun-
den sind, die in Pullach bereits getätigt sind?

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Der Teilumzug des BND von Pul-
lach nach Berlin in der Größenordnung von etwa 1 000
Mitarbeitern wird – wie auch in Einheiten, die von Bonn
nach Berlin ziehen werden – nicht ganz kostenfrei zu
haben sein. Das ist richtig. Die Ausgangsbasis für die
Verlegung der Auswertungsabteilung nach Berlin ist so-
gar besonders günstig, weil dort mit der Roosevelt-
Kaserne eine Liegenschaft vorhanden ist, die für Zwek-
ke des Bundesnachrichtendienstes genutzt werden kann.
Wir sind dabei, die endgültigen Umbaukosten zu ermit-
teln. Jedenfalls wird sich das im Rahmen dessen halten,
was man verantworten kann.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine zweite Zusatz-
frage, bitte Herr Kollege.

Dr. Martin Mayer (Siegertsbrunn) (CDU/CSU): Herr
Staatssekretär, gibt es nach der jetzigen Planung für die
etwa 4 000 Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes,
die in Pullach bleiben, auch die Sicherheit, daß sie dort
bleiben können? Ich gehe damit auf den zweiten Teil
meiner Frage ein, weil die Möglichkeiten der modernen
Informationstechnik weniger für eine Verlegung von
Behörden sprechen.

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Zum ersten Teil Ihrer Nachfrage will
ich wiederholen, daß nach unserer bisherigen Konzep-
tion – ich sehe nicht, daß diese verändert werden muß –
1 000 Mitarbeiter nach Berlin verlegt werden, so daß die
restlichen 3 500 bis 4 000 Mitarbeiter des BND, die in
Pullach und in den Landkreisen um München herum ar-
beiten, dort bleiben werden.

Wenn Sie darauf hinweisen, daß durch die moderne
Kommunikationstechnologie die Verlegung der Aus-
wertungsabteilung an den Standort Berlin, an den Sitz
der Bundesregierung, möglicherweise überflüssig ge-
worden sei, dann will ich das in aller Deutlichkeit be-
streiten. Der Bundeskanzler hat bei der Amtseinführung
des BND-Präsidenten im Dezember letzten Jahres in
Pullach deutlich darauf hingewiesen, daß er für sich per-
sönlich die Notwendigkeit sieht, die beratende Tätigkeit
des BND am Sitz der Bundesregierung in Anspruch
nehmen zu können. Nicht jedes Gespräch kann über
vorhandene Kommunikationstechnologien geführt wer-
den, weil die Experten der Auswertungsabteilung, wie
Sie wissen, in einem persönlichen Gespräch befragt
werden können und müssen. Das ist gerade in Zeiten
wie diesen leichter als sonst zu verstehen. Es handelt
sich hier um einen persönlichen Dialog, den man nicht
restlos über die Erfindungen der Kommunikationstech-
nologie führen kann.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Zu einer weiteren
Zusatzfrage Herr Kollege Rose, bitte.

Dr. Klaus Rose (CDU/CSU): Herr Staatssekretär,
gehen Sie davon aus, daß durch die Verlegung von
1 000 Mitarbeitern nach Berlin die Arbeit des Bundes-
nachrichtendienstes plötzlich besser wird? Oder geht es
Ihnen mehr um die Beratung des Bundeskanzlers durch
wenige Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes in
Berlin?

Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Wenn ich zunächst den zweiten Teil
Ihrer Frage beantworten darf: Natürlich erhoffen wir uns
von der Verlegung, insbesondere der Auswertungsab-
teilung nach Berlin, eine direktere und damit noch bes-
sere Beratung.

Auf den ersten Teil Ihrer Frage möchte ich antworten,
daß ich nach Gesprächen mit Personen, die früher Ver-
antwortung in diesen Tätigkeitsbereich getragen haben,
den Eindruck hatte, daß die Entfernung zwischen Pul-
lach und Bonn nicht immer als glücklich empfunden
wurde. Die bisherigen Erfahrungen mit der Entfernung
des Bundesnachrichtendienstes zum Regierungssitz von
600 Kilometern, so glaube ich, sind nicht so gut gewe-
sen, daß man jetzt nicht mehr darüber nachdenken
müßte, ob der Prozeß der Kommunikation nicht opti-
mierbar ist.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine Zusatzfrage,
Herr Singhammer.

Johannes Singhammer (CDU/CSU): Herr Staats-
sekretär, ich möchte in diesem Zusammenhang noch
eine weitere Frage stellen: Ist ein Ausgleich für den
erheblichen Verlust von 1 000 Arbeitsplätzen in der
Region München vorgesehen?
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Dr. Frank-Walter Steinmeier, Staatssekretär im
Bundeskanzleramt: Ich habe eben in meinen Ausführun-
gen deutlich gemacht, daß wir bei der Verlegung der
Auswertungsabteilung nach Berlin durchaus die berech-
tigten Interessen der Landeshauptstadt und des Land-
kreises München berücksichtigen und deshalb keine
komplette Verlegung des BND von München nach Ber-
lin ins Auge fassen. Ich habe auch gesagt, daß etwa
3 500 Arbeitsplätze des BND in München und Umge-
bung verbleiben. Vor diesem Hintergrund haben wir
über Kompensationen nicht nachdenken müssen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe nunmehr den
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes auf. Zur Be-
antwortung steht Herr Staatsminister Dr. Ludger Volmer
zur Verfügung.

Die Fragen 6 und 7 des Abgeordneten Dr. Stadler
werden schriftlich beantwortet.

Ich rufe jetzt die Frage 8 der Abgeordneten Heidi
Lippmann auf:

Auf welcher rechtlichen Grundlage wurde nach Kenntnis der
Bundesregierung das Verfahren gegen die US-amerikanischen
Piloten, die im italienischen Cavalese eine Seilbahn zum Ab-
sturz brachten, der US-amerikanischen Militärgerichtsbarkeit
übertragen?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Frau Kollegin, die rechtliche Grundlage findet sich
in Art. VII Abs. 1 und 3 (a) (ii) des NATO-Truppen-
statuts und den zwischen den USA und Italien verein-
barten Zusatzabkommen. Danach haben die Militärbe-
hörden des Entsendestaates – in diesem Fall die USA –
das Vorrecht auf Ausübung der Gerichtsbarkeit über ein
Mitglied einer Truppe in bezug auf strafbare Handlun-
gen, die sich aus einer Handlung oder Unterlassung in
Ausübung des Dienstes ergeben.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Zu einer Nachfrage,
bitte, Frau Kollegin Lippmann.

Heidi Lippmann-Kasten (PDS): Herr Staatsminister,
gibt es außer den von Ihnen genannten Abkommen wei-
tere der Öffentlichkeit nicht bekannte Vereinbarungen
zwischen den USA und Deutschland, die die Rechtsstel-
lung der Angehörigen des Entsendestaates regeln?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Insoweit es Abkommen gibt, sind diese nicht ge-
heim, sondern wären der Öffentlichkeit zugänglich. Ich
kann diese jetzt nicht im einzelnen auflisten; ich kann
mich aber gern danach erkundigen, welche sonstigen
Abkommen es gibt. Diese können dann sicherlich zu-
gänglich gemacht werden.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine zweite Nach-
frage, bitte, Frau Kollegin.

Heidi Lippmann-Kasten (PDS): Welche speziellen
Regelungen gibt es hinsichtlich der Tiefflugübungen der
in der Bundesrepublik stationierten alliierten Streitkräfte

über das NATO-Truppenstatut und das Zusatzabkom-
men zum NATO-Truppenstatut hinaus?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Frau Kollegin, die Tiefflüge gehören zu einem
Sachbereich, der fernab dessen liegt, was Sie als
Hauptfrage formuliert haben. Wenn Sie diese Frage ge-
sondert stellen, ist die Bundesregierung gern bereit, sie
bei einer der nächsten Befragungen hier zu beantworten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Damit rufe ich die
Frage 9 der Abgeordneten Heidi Lippmann auf:

Würden dieselben Grundlagen auch für einen vergleichbaren
Fall auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland gel-
ten, und sieht die Bundesregierung gegebenenfalls gesetzgeberi-
schen Handlungsbedarf, um in solchen Fällen die Zuständigkeit
der deutschen Gerichtsbarkeit zu erreichen?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Frau Kollegin, vergleichbare Regelungen gelten
auch im Verhältnis zwischen den USA und der Bundes-
republik Deutschland. Die Bundesregierung beabsichtigt
nicht, in diesem Zusammenhang neue Gesetzesinitiati-
ven zu starten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Damit rufe ich die
Frage 10 des Abgeordneten Wolfgang Gehrcke auf:

Welche Handhabe hätte die Bundesrepublik Deutschland,
falls bei einer militärischen Übung deutsche Zivilpersonen durch
Angehörige ausländischer Streitkräfte zu Schaden kämen bzw.
getötet würden, ein Verfahren vor einem deutschen Strafgericht
zu erreichen?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Herr Kollege, gemäß Art. VII Abs. 3 (a) (ii) des
NATO-Truppenstatuts haben die Behörden eines Ent-
sendestaates das Vorrecht auf Ausübung der Gerichts-
barkeit bei strafbaren Handlungen, die sich in Ausübung
des Dienstes ergeben. Die Justizbehörden eines Auf-
nahmestaates haben in diesen Fällen gemäß Art. VII
Abs. 3 (c) Satz 2 des NATO-Truppenstatuts die Mög-
lichkeit, die Behörden des bevorrechtigten Entsen-
destaates um Verzicht auf die Ausübung der Gerichts-
barkeit zu ersuchen, wenn der Aufnahmestaat diesem
Verzicht besondere Wichtigkeit beimißt. Die Entschei-
dung über den Verzicht treffen die Behörden des Ent-
sendestaates.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Zu einer Nachfrage,
bitte, Herr Kollege Gehrcke.

Wolfgang Gehrcke (PDS): Keine Nachfrage, ich
fand das ausreichend beantwortet.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Damit rufe ich die
Frage 11 des Abgeordneten Wolfgang Gehrcke auf:

Beabsichtigt die Bundesregierung, vor dem Hintergrund des
Freispruches für US-amerikanische Piloten durch ein amerikani-
sches Militärgericht eine Neuverhandlung des NATO-Truppen-
statuts bzw. des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut in
den Gremien der Atlantischen Allianz zu fordern?
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Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Herr Kollege, die Bundesregierung plant vor dem
genannten Hintergrund keine Neuverhandlung des
NATO-Truppenstatuts bzw. des Zusatzabkommens zum
NATO-Truppenstatut.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ihre Nachfrage, bitte,
Herr Kollege.

Wolfgang Gehrcke (PDS): Ich interpretiere Sie also
richtig, daß alles so bleibt, wie es ist, und daß die Bun-
desregierung auch nach Cavalese keinen Handlungsbe-
darf sieht?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Ihre Frage geht ja von der Voraussetzung aus, daß
wir die Art und Weise, wie diese Dinge in den USA ju-
ristisch zum Abschluß gebracht worden sind, für kriti-
kabel halten. Auch wenn wir bezogen auf das Truppen-
statut keine Konsequenzen ziehen, heißt das nicht, daß
wir keine Kritik an den Vorgängen in den USA hätten.
Der Spruch der Jury ist für uns sehr befremdlich.

Frau Präsidentin, ich darf vielleicht einen Satz hinzu-
fügen: Das Thema Cavalese war auch in der letzten Wo-
che Gegenstand von Fragen. Es wurde nach den Ent-
schädigungen und insbesondere nach der diesbezügli-
chen Initiative eines bestimmten Senators gefragt. Wir
haben Nachrichten von heute morgen, die aber noch
nicht vollständig verifiziert sind, daß die Initiative dieses
Senators zum Erfolg geführt hat und von daher die Ent-
schädigungen, die auch deutsche Opfer betreffen – sie
sollen in Kürze gezahlt werden –, erheblich besser aus-
fallen werden, als dies noch letzte Woche der Fall zu
sein schien.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe nun die
Frage 12 des Abgeordneten Fred Gebhardt auf:

Gibt es einen Informationsaustausch mit der italienischen
Regierung über den durch eine US-Militärmaschine verursach-
ten Seilbahnabsturz?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Herr Kollege, die Bundesregierung steht in laufen-
dem Kontakt mit der italienischen Regierung, so auch
zur Frage des Seilbahnunglücks von Cavalese. Bundes-
außenminister Fischer hat sich in dieser Angelegenheit
bereits unmittelbar an Außenminister Dini gewandt.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Nun rufe ich die
Frage 13 des Abgeordneten Fred Gebhardt auf:

Gibt es Konsultationen mit der italienischen Regierung dar-
über, wie die Rechte der Stationierungsländer gegenüber auslän-
dischen Streitkräften gestärkt werden können?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Herr Kollege, solche Konsultationen gibt es der-
zeit nicht.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Zu einer Nachfrage,
Herr Kollege Gebhardt, bitte.

Fred Gebhardt (PDS): Strebt die Bundesregierung
solche Konsultationen mit Italien und anderen europäi-
schen NATO-Verbündeten an?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Wir befinden uns mit Italien in ständigen Konsul-
tationen, in denen alle offenen oder überhaupt zu the-
matisierenden Fragen angesprochen werden. Die italie-
nische Seite ist jedenfalls bisher nicht mit der Bitte auf
uns zugekommen, vor dem Hintergrund der Vorgänge in
Cavalese auf eine Änderung der internationalen Ver-
tragslage zu drängen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine zweite Nach-
frage des Kollegen Gebhardt, bitte.

Fred Gebhardt (PDS): Vielleicht habe ich mich,
Herr Staatsminister, nicht deutlich genug ausgedrückt.
Meine Frage war, ob die Bundesregierung von sich aus
so etwas anstrebt. Meine Frage war nicht, ob sie wartet,
daß die Italiener auf uns zukommen; das ist etwas ganz
anderes. Glaubt die Bundesregierung, daß nicht nur mit
Italien, sondern auch mit anderen europäischen NATO-
Staaten ein solches Konsultationsverhältnis herzustellen
sei?

Dr. Ludger Volmer, Staatsminister im Auswärtigen
Amt: Herr Kollege, Konsultationsverhältnisse haben wir
auch mit allen anderen europäischen NATO-Staaten.
Was Ihre Frage nach dem Truppenstatut angeht, so habe
ich schon dem Kollegen Gehrcke geantwortet, daß wir
keine Verhandlungen über Änderungen planen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Die Fragen 14 und 15
des Abgeordneten Koschyk werden schriftlich beant-
wortet.

Damit rufe ich den Geschäftsbereich des Bundesmi-
nisteriums des Innern auf. Zur Beantwortung der Fragen
steht Herr Parlamentarischer Staatssekretär Fritz Rudolf
Körper zur Verfügung.

Ich rufe die Frage 16 des Abgeordneten Norbert
Barthle auf:

Sind der Bundesregierung europäische Staaten bekannt, die
ihre Staatsangehörigkeit mit einer zeitlichen Befristung verse-
hen, und wenn ja, welche?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Herr Kollege Barthle, nach
Kenntnis der Bundesregierung sieht das Staatsangehö-
rigkeitsrecht mehrerer europäischer Staaten ab dem Er-
reichen eines bestimmten Lebensalters nach Eintritt der
Volljährigkeit und bei Vorliegen weiterer Voraussetzun-
gen – zumeist Geburt und Aufenthalt im Ausland – den
Verlust der Staatsangehörigkeit vor. Von den Mitglied-
staaten der Europäischen Union sind dies Belgien, Dä-
nemark, Finnland und Luxemburg. Ferner sind in den
Staatsangehörigkeitsgesetzen beispielsweise von Island,
Norwegen und der Schweiz entsprechende Bestimmun-
gen enthalten.
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Vizepräsidentin Petra Bläss: Zu einer Nachfrage,
Herr Kollege Barthle, bitte.

Norbert Barthle (CDU/CSU): Herr Staatssekretär,
ich hatte nach der zeitlichen Befristung der Staatsange-
hörigkeit gefragt. Deshalb meine Nachfrage: Künftig
sollen ja die in Deutschland geborenen Kinder ausländi-
scher Eltern zusätzlich die deutsche Staatsangehörigkeit
erhalten. Ein Ablehnungsgrund für Eltern ist nicht vor-
gesehen. Es handelt sich also um eine Art Zwangsein-
bürgerung. Liegen der Bundesregierung Erkenntnisse
aus anderen europäischen Staaten vor, nach denen mit
dem Mittel der Zwangseinbürgerung eine bessere Inte-
gration erreicht wird?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Ich gehe davon aus, daß das,
was Parlament und Bundesregierung in bezug auf die
Reform des Staatsangehörigkeitsrechts planen, mit dem
Begriff der Zwangseinbürgerung nicht korrekt beschrie-
ben ist.

(Beifall der Abg. Monika Knoche [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] – Zuruf von der
CDU/CSU: Damit ist die Frage nicht beant-
wortet!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine zweite Nach-
frage? – Nein.

Dann rufe ich die Frage 17 des Abgeordneten Dr.
Paul Laufs auf:

Welcher sachliche Grund spricht bei der geplanten Änderung
des Staatsbürgerschaftsrechts für die Einführung einer Alters-
grenze von 23 Jahren für die Entscheidung hinsichtlich der end-
gültigen Staatsbürgerschaft?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Sehr geehrter Herr Kollege
Laufs, in Deutschland geborene Kinder ausländischer
Eltern, die künftig mit der Geburt in Deutschland die
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben und zugleich
kraft Abstammung eine ausländische erhalten, haben bei
Volljährigkeit zwischen der deutschen und der ausländi-
schen Staatsangehörigkeit zu wählen. Diese Wahlmög-
lichkeit wird Option genannt.

Nicht die Altersgrenze an und für sich ist entschei-
dend, sondern der eingeräumte Zeitraum. Den Erklä-
rungspflichtigen soll zwischen dem 18. und, wie Ihnen
bekannt ist, dem 23. Lebensjahr eine Zeitspanne einge-
räumt werden, in der sie ihren Entschluß für die deut-
sche oder die ausländische Staatsangehörigkeit frei
treffen können. Bei Option für die deutsche Staatsange-
hörigkeit sind die Erklärungspflichtigen verpflichtet, die
Aufgabe oder den Verlust der ausländischen Staatsange-
hörigkeit bis zur Vollendung des 23. Lebensjahrs nach-
zuweisen.

In der vorgesehenen Frist von fünf Jahren sind die bei
einzelnen ausländischen Staaten oft lange Verfahrens-
dauer unter Einschaltung von Botschaften und Konsu-

laten und die Beteiligung verschiedener staatlicher Stel-
len berücksichtigt. Ferner ist in diese Frist die Bearbei-
tung des Antrages auf Genehmigung der Beibehaltung
der deutschen Staatsangehörigkeit mit einbezogen. In
gesetzlich geregelten Härtefällen, in denen Bemühungen
um Entlassung aus der ausländischen Staatsangehörig-
keit nicht zumutbar sind, wird über die Beibehaltungs-
genehmigung vermieden, daß die Betroffenen die deut-
sche Staatsangehörigkeit verlieren.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Laufs,
bitte, eine Zusatzfrage.

Dr. Paul Laufs (CDU/CSU): Herr Staatssekretär,
stimmt die Bundesregierung meiner Bewertung zu, daß
gerade in der Zeitspanne zwischen Erreichung der Voll-
jährigkeit und dem 23. Lebensjahr Konfliktsituationen
entstehen können, wie durch Ableistung des Wehrdien-
stes oder durch die Geburt von Kindern, die die Option
stark belasten werden?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Es kann in Einzelfällen immer
Lebenssituationen geben, in denen Entscheidungen
schwierig sind. Aber dies gilt nicht unbedingt generell
für die Lebenssituationen in dem hier genannten Zeit-
raum. Wenn Sie gerade diese Zeitspanne kritisieren,
dann muß man die Gegenfrage stellen: Was würden Sie
an diese Stelle setzen wollen? Wir kennen Ihre Haltung
zu unseren Vorschlägen und wissen, daß sich Ihre Zu-
stimmung in Grenzen hält.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Zweite Zusatzfrage,
bitte, Herr Kollege.

Dr. Paul Laufs (CDU/CSU): Herr Staatssekretär,
können die Konfliktsituationen in besonderen Lebens-
verhältnissen als Härtefälle eingeschätzt werden?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: So allgemein, wie die Frage ge-
stellt ist, kann ich nicht mit Ja oder mit Nein antworten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Es gibt eine weitere
Zusatzfrage des Kollegen Rose.

Dr. Klaus Rose (CDU/CSU): Herr Staatssekretär,
Sie haben unter anderem gesagt, daß die Grenze bei
23 Jahren liegen sollte, weil man im jeweiligen Ent-
sendeland – so möchte ich das einmal pauschal nennen –
längere Erkundigungen einholen möchte. Das heißt doch
im Umkehrschluß: Wenn sich jemand erst kurz vor dem
23. Lebensjahr zur Antragstellung entscheidet, dann
kann es zu Verzögerungen kommen, so daß die betref-
fende Person bis zum 27. oder 28. Lebensjahr warten
muß.
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Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Sie wissen, daß wir zu diesem
Gesetzesvorhaben am 13. April eine Anhörung haben
werden und daß wir voll in den Beratungen stecken. Ich
sage Ihnen schon voraus, daß Lösungen gefunden wer-
den, die den von Ihnen geschilderten Fall unwahr-
scheinlich machen.

(Dr. Klaus Rose [CDU/CSU]: Ich freue mich
darauf! – Heiterkeit bei der CDU/CSU)

– Auch ich freue mich, daß ich Ihnen eine Freude berei-
ten konnte.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Es gibt zwei weitere
Zusatzfragen. Zunächst Herr Freiherr von Stetten, bitte.

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten (CDU/CSU):
Herr Staatssekretär, was geschieht mit der Staatsbürger-
schaft derjenigen Person, die eine 18- bis 23jährige Per-
son geheiratet hat, gegebenenfalls mehrfach geschieden
ist, wenn sie ihre deutsche Staatsbürgerschaft abgibt?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Fragen Sie bitte noch einmal.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Es war auch
schwierig! – Heiterkeit bei der CDU/CSU)

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten (CDU/CSU):
Was geschieht mit der Staatsbürgerschaft des Ehemanns
oder der Ehefrau, den die deutsche Staatsbürgerin oder
die der deutsche Staatsbürger zwischen dem 18. und
23. Jahr geheiratet hat, wenn sie oder er mit dem 23. Le-
bensjahr die deutsche Staatsbürgerschaft ablegen muß
oder ablegt?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Diese Frage kann ich Ihnen im
Detail so nicht beantworten. Da müßte man sich genau
anschauen, wie sich die Faktenlage darstellt. In der Re-
gel bezieht sich das Optionsmodell immer auf eine Per-
son; das muß man wissen. Die Folgewirkungen sind
dann entsprechend zu bewerten.

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
[CDU/CSU]: Das heißt, die Ehefrau bleibt
Deutsche, und er?)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Fischer,
Ihre Nachfrage, bitte.

Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) (CDU/CSU): Herr
Staatssekretär, mich würde interessieren, wie Sie sicher-
stellen wollen, daß Bürger, die die doppelte Staatsbür-
gerschaft haben, im Alter zwischen 18 und 23 Jahren
nicht doppelt wählen.

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Das ist eine Frage, die so nicht
zu stellen ist.

(Heiterkeit bei der CDU/CSU)

Das wird nicht sicherzustellen sein.

(Zuruf von der CDU/CSU: Er hat sie doch ge-
stellt, die Frage!)

– Ich habe sie auch beantwortet.

(Zuruf von der CDU/CSU: Was?)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe die Frage 18
des Abgeordneten Dr. Klaus Rose auf:

Hält die Bundesregierung auch nach der mißglückten
„Selbstreinigung“ des Internationalen Olympischen Komitees
(IOC) an der politischen Unterstützung dieses Weltorgans fest?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Sehr geehrter Herr Kollege
Rose, die Vorkommnisse im IOC, insbesondere um die
Vergabe Olympischer Spiele, haben in der Vergangen-
heit gezeigt, daß die Strukturen und Verfahren unbe-
dingt reformbedürftig sind. Der Minister hat dies in der
Vergangenheit mehrfach deutlich gemacht. Die jüngsten
Beschlüsse des IOC gehen in diese Richtung. Sie rei-
chen allerdings bei weitem noch nicht aus.

Sie selbst bezeichnen in Ihrer Frage die – von Ihnen
so genannte – Selbstreinigung als mißglückt; so habe ich
es jedenfalls verstanden. Das IOC wird seinen Reform-
prozeß weiterführen müssen. Dabei wird eine Beteili-
gung Dritter sicherlich hilfreich sein.

Für eine abschließende Beurteilung ist es daher nach
unserer Auffassung noch zu früh. Es wird sich zeigen,
welche für die Zukunft der olympischen Bewegung
notwendigen und entscheidenden Reformen das IOC zu
seiner Erneuerung ergreifen wird. Es steht außer Frage,
daß es unser Ziel sein muß, die Olympischen Spiele als
das größte und bedeutendste Sportereignis für unsere
Sportler zu erhalten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine Nachfrage.
Bitte, Herr Kollege Rose.

Dr. Klaus Rose (CDU/CSU): Herr Parlamentari-
scher Staatssekretär, könnte sich die Bundesregierung
den Überlegungen anschließen, die zum Beispiel im
amerikanischen Kongreß, speziell im Senat, angestellt
werden, dann, wenn nicht bald konkrete Maßnahmen
kommen, etwas im gesetzgeberischen Bereich einzulei-
ten, was zu einem Entzug der Steuerfreiheit führt?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Wir halten diese Überlegungen
für interessant und werden sie einer Prüfung unterzie-
hen.
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Vizepräsidentin Petra Bläss: Es gibt eine zweite
Nachfrage. Bitte, Herr Kollege Rose.

Dr. Klaus Rose (CDU/CSU): Da der Herr Parla-
mentarische Staatssekretär das nur für interessant hält,
frage ich nach: Hat denn der Bundesminister des Innern,
der auch Sportminister ist und in der Frage des Doping-
problems meiner Meinung nach zu Recht sehr aktiv in
die Öffentlichkeit gegangen ist, in dieser Frage keine ei-
genen Zukunftsstrategien, mit denen er massiv in die Öf-
fentlichkeit gehen könnte, um einen Erfolg zu erreichen?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Ich habe die Frage nicht nur da-
hin gehend beantwortet, daß das interessant ist, sondern
ich habe in meiner Antwort auf Ihre Frage auch eine
Prüfung zugesagt. Ich meine, daß das schon relativ kon-
kret ist.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Damit kommen wir
zur Frage 19 des Abgeordneten Dr. Klaus Rose:

Wird die Bundesregierung in Zukunft die Austragung von
Olympischen Spielen durch das IOC bejahen und deren – auch
indirekte – Unterstützung durch Sportfördermittel des Bundes
festsetzen?

Fritz Rudolf Körper (SPD): Herr Kollege Rose,
Olympische Spiele sind traditionell die herausragende
Veranstaltung des Sports unter der autonomen Führung
des IOC.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Das ist eine
neue Erkenntnis! Darauf wäre ich nie gekom-
men!)

– Es freut mich, daß ich Ihnen etwas Neues mitteilen
konnte. – Die Bundesregierung respektiert und wünscht
die Selbstverwaltung des Sports auf allen Ebenen. Sie
stellt große Summen zur Vorbereitung und Teilnahme
unserer Sportler auch an Olympischen Spielen zur Ver-
fügung, die vom Steuerzahler aufgebracht werden. Dies
ist nur vermittelbar, wenn das IOC als Veranstalter
Olympischer Spiele die notwendige Glaubwürdigkeit
zurückgewinnt und volle Transparenz praktiziert. Der
Staat als Förderer des Sports hat Anspruch auf einen se-
riösen und integren Partner auf der Seite des Sports. Das
IOC hat das Problem erkannt und einen ersten Schritt
zur Erneuerung getan. Die Bundesregierung steht auf
seiten der Sportler, die ihre Leistungen auch weiterhin
bei Olympischen Spielen unter Beweis stellen wollen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Bitte, Herr Kollege,
Ihre Nachfrage.

Dr. Klaus Rose (CDU/CSU): Herr Parlamentari-
scher Staatssekretär, daß die Bundesregierung auf der
Seite der Sportler steht, freut mich sehr. Ich frage Sie:
Steht die Bundesregierung mehr auf der Seite des IOC-
Präsidenten oder mehr auf der Seite des NOK-
Präsidenten Tröger?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Ich würde die Probleme nicht so
sehr personifizieren wollen. Diese Bundesregierung
steht auf der Seite der Sportlerinnen und Sportler.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine zweite Nach-
frage, bitte, Herr Kollege.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Wir wären froh,
wenn die erste Frage beantwortet wäre!)

Dr. Klaus Rose (CDU/CSU): Herr Parlamentari-
scher Staatssekretär, da die Bundesregierung auf der
Seite der Sportlerinnen und Sportler steht – Sie haben es
ja gerade mit Nachdruck betont –, möchte ich Sie fra-
gen: Mit wie vielen olympischen Medaillen können wir
in Zukunft rechnen?

Fritz Rudolf Körper, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern: Sie wissen vielleicht, daß ich
von Hause aus Theologe bin. Aber die prophetische Ga-
be, daß ich diese Frage ganz konkret beantworten könn-
te, ist mir noch nicht in den Schoß gelegt worden.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Damit kommen wir
zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Fi-
nanzen. Zur Beantwortung steht Frau Parlamentarische
Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks zur Verfügung.

Die Fragen 20 und 21 des Abgeordneten Burgbacher
werden schriftlich beantwortet.

Ich rufe nun die Frage 22 des Abgeordneten Johannes
Singhammer auf:

Mit welcher durchschnittlichen Mieterhöhung müssen Mieter
von bundeseigenen Wohnungen in Ballungsräumen, wie z.B.
München, aufgrund eines Erlasses der Bundesregierung rechnen,
nachdem die bisherige Weisung, die Miete für diese Wohnungen
bestimme sich ausschließlich nach der unteren Grenze der orts-
üblichen Vergleichsmiete, aufgehoben wurde, und welche zu-
sätzlichen Einnahmen für den Bundeshaushalt ergeben sich da-
durch?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Singhammer, der Bund verfügt über knapp
90 000 Wohnungen im Bundesgebiet, von denen etwa
die Hälfte durch Angehörige des öffentlichen Dienstes
angemietet ist. Eine Anpassung der Mieten in regelmä-
ßigen Zeitabständen unter Beachtung der Regelungen
des Miethöhegesetzes ist Aufgabe der örtlichen Bundes-
vermögensämter. Angesichts des heterogenen Bestandes
aus Alt- und Neubauten, der unterschiedlichen Lage und
Ausstattung sowie der örtlichen Gegebenheiten auf dem
jeweiligen Wohnungsmarkt ist eine pauschale Antwort
auf die Frage, mit welcher durchschnittlichen Mieterhö-
hung die Mieter bundeseigener Wohnungen rechnen
müssen, nicht möglich. Inwieweit Mieterhöhungsspiel-
räume nach dem Gesetz zur Regelung der Miethöhe be-
reits ausgeschöpft sind, ist vielmehr nach den Gegeben-
heiten des Einzelfalls zu ermitteln.
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Im übrigen ist der Spielraum für Mieterhöhungen an
vielen Orten des Bundesgebietes wegen des stagnieren-
den oder gar rückläufigen Mietniveaus nur gering.
Gleichwohl geht der Bund bei seiner Schätzung von
einem jährlichen Unterschiedsbetrag von knapp 20 Mil-
lionen DM aus. Eine auf Ballungsräume begrenzte
Schätzung von Mehreinnahmen erscheint nach alledem
aber nicht sinnvoll und liegt deshalb auch nicht vor.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Sing-
hammer, bitte Ihre Nachfrage.

Johannes Singhammer (CDU/CSU): Frau Staats-
sekretärin, Sie haben auf die Heterogenität des Woh-
nungsbestandes und des Mietniveaus hingewiesen. Wird
die Bundesregierung darauf achten, daß in Bereichen
mit sehr hohen Mieten, wie zum Beispiel in der Landes-
hauptstadt München mit dem höchsten Mietniveau, eine
Regelung gefunden wird, die verhindert, daß Mieter die-
ser Wohnungen in eine schwierige und für sie nicht
mehr tragbare Situation kommen? Sind also maßge-
schneiderte Mieterhöhungen vorgesehen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Die
Bundesregierung sieht in der Tat maßgeschneiderte
Mieterhöhungen vor, die dem örtlichen Markt und der
Qualität der jeweiligen Wohnungen entsprechen. Es
wird in jedem Fall zu überschaubaren Erhöhungen für
die Mieter kommen.

Im übrigen muß man darauf hinweisen, daß die Mie-
ter bundeseigener Wohnungen im Verhältnis zu Mietern
in anderen Wohnungen durch die Bundesregierung nicht
in unzulässiger Weise begünstigt werden dürfen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Sing-
hammer, Ihre zweite Frage, bitte.

Johannes Singhammer (CDU/CSU): Frau Staats-
sekretärin, wird die Bundesregierung auch auf die per-
sönliche Situation der von einer Mieterhöhung Betroffe-
nen achten? Ich denke beispielsweise an die in diesen
Tagen nicht völlig ungewöhnliche Situation, daß Ange-
hörige der Bundeswehr ihren gefahrvollen Einsatz auf
dem Balkan ausüben, aber zur gleichen Zeit Ehefrauen
mit Mieterhöhungsbescheiden des Bundes konfrontiert
werden. Wird die Bundesregierung diese besondere per-
sönliche Situation beachten?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Die
Bundesregierung wird nicht auf die Situation eines jeden
einzelnen Rücksicht nehmen können. Die Bundesver-
mögensämter sind für den Kontakt mit den Mietern zu-
ständig.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Rose,
bitte Ihre Nachfrage.

Dr. Klaus Rose (CDU/CSU): Steckt hinter dieser
eben von Ihnen erwähnten möglichen Mieterhöhung die
Absicht der Bundesregierung, Eisenbahnerwohnungen
zu verkaufen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Nein,
Herr Kollege, zwischen diesen beiden Themen gibt es
keinen inneren Sachzusammenhang.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Dre-
ßen, bitte Ihre Nachfrage.

Peter Dreßen (SPD): Frau Staatssekretärin, ich
möchte fragen, ob die Mieterhöhungen nicht in der glei-
chen Art und Weise wie in den früheren Jahren – Herr
Kollege Singhammer hat diesen Punkt schon angespro-
chen – durchgeführt werden.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Selbst-
verständlich muß die Bundesregierung hinsichtlich ihres
Wohnungsbestandes auf die Marktentwicklung Rück-
sicht nehmen. Auch die frühere Bundesregierung hat
dies getan.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Damit rufe ich die
Frage 23 des Abgeordneten Norbert Barthle auf:

Beabsichtigt die Bundesregierung vor dem Hintergrund von
Äußerungen der Vorsitzenden des Finanzausschusses des Deut-
schen Bundestages, Christine Scheel, im Rahmen der künftigen
Unternehmensteuerreform eine Absenkung der Körper-
schaftsteuer auf 23 %, und wie stellt sich die Bundesregierung
ggf. die Finanzierung dieser Entlastung vor?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Barthle, auf Grund der Koalitionsvereinbarung
der Regierungsparteien ist eine unabhängige Kommissi-
on zur Reform der Unternehmensbesteuerung einberufen
worden. Sie soll ein Konzept zur Einführung einer ein-
heitlichen rechtsformneutralen Unternehmensteuer prü-
fen und erarbeiten. Der Steuersatz für unternehmerische
Gewinne soll nicht höher als 35 Prozent sein.

Die Kommission wird ihre Beratungen bis zum
30. April dieses Jahres abschließen. Die Bundesregie-
rung wird nach politischer Beratung der Vorschläge der
Kommission einen Gesetzentwurf erarbeiten. Im Rah-
men dieses Verfahrens wird auch zu entscheiden sein,
inwieweit der Körperschaftsteuersatz gesenkt werden
kann.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine Nachfrage? –
Bitte, Herr Kollege Barthle.

Norbert Barthle (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin,
sehr viele Unternehmen befinden sich derzeit in der
Situation, daß sie geplante Investitionen auf Grund der
bestehenden Unsicherheit hinsichtlich der weiteren Be-

Parl. Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks
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steuerung zurückstellen. Insbesondere ist völlig unklar,
wie hoch die Steuerbelastung für die Unternehmen ist.
Ist die Gewerbesteuer in dem von Ihnen genannten
Steuersatz enthalten? Kann die Bundesregierung zu die-
ser Frage Auskunft geben?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Ich ha-
be Ihnen vorhin das weitere Verfahren genannt. Ich kann
aber keine näheren Auskünfte geben. Die Bundesregie-
rung wird rechtzeitig vor der Sommerpause einen Ge-
setzentwurf vorlegen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Bitte, Herr Kollege
Michelbach, Ihre Nachfrage.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, wir konnten heute der Presse entnehmen, daß Ihr
Minister Müller einen Steuersatz von 35 Prozent inklu-
sive Gewerbesteuer vorschlägt. Dieser Steuersatz würde
einen Körperschaftsteuersatz von 22 Prozent bedeuten.
Wie hoch wäre bei einem Steuersatz von 35 Prozent
– inklusive Gewerbesteuer, vielleicht auch Solidaritäts-
zuschlag – das Volumen, das gegenfinanziert werden
müßte?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesministerfür Wirtschaft und Technologie: Auf
konjunktivische Fragen kann ich für die Bundesregie-
rung keine Auskunft geben.

(Heiterkeit bei der SPD – Heiterkeit und Bei-
fall bei der PDS)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Strobl,
Ihre Nachfrage.

Thomas Strobl (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin,
es wurde angekündigt, die Unternehmensteuerreform
vor der Sommerpause durchzuführen. Können Sie uns
den konkreten Zeitplan nennen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege, ich hatte vorhin dem Kollegen Barthle geant-
wortet, daß die Kommission zur Reform der Unterneh-
mensbesteuerung ihren Vorschlag am 30. April vorlegen
wird. Die Bundesregierung wird dann den Vorschlag
bewerten und einen Gesetzentwurf vor der Sommerpau-
se vorlegen. Die Beratung des Gesetzentwurfs erfolgt in
der zweiten Hälfte dieses Jahres unmittelbar nach der
Sommerpause.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine Nachfrage des
Kollegen Seiffert.

Heinz Seiffert (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin
Hendricks, der Wirtschaftsminister Müller ist Vertreter

der Bundesregierung und jetzt auch für die Finanzen zu-
ständig. Er hat gestern in einem Spitzengespräch mit
Vertretern der Wirtschaftsverbände klar und deutlich
geäußert – das ist mehreren Pressemitteilungen zu ent-
nehmen –, daß der Steuersatz von 35 Prozent die Ge-
werbesteuer beinhaltet. Können Sie dem widersprechen?
Das würde doch bedeuten, daß die Frage des Kollegen
Barthle nach dem Körperschaftsteuersatz von 23 Pro-
zent, um die es geht, realistisch wäre. Dann kann man
doch auch nicht von einer hypothetischen Frage spre-
chen, wenn der Kollege Michelbach wissen möchte, wie
Sie das finanzieren wollen.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Seiffert, auch dies wird der Prüfung der Bun-
desregierung vorbehalten sein, nachdem die Unterneh-
mensteuerreformkommission ihren Vorschlag vorgelegt
hat. Natürlich werden dann auch alternative Rechnungen
erstellt werden müssen; das ist selbstverständlich. Ich
darf aber darauf hinweisen, daß ein einheitlicher Unter-
nehmensteuersatz inklusive der Gewerbesteuer von
35 Prozent schon deshalb nicht möglich ist, weil die
Kommunen ihr Hebesatzrecht bei der Gewerbesteuer
behalten. Es kann aber schlechterdings nicht möglich
sein, daß etwa die Körperschaftsteuer in Frankfurt nied-
riger ist als in Leer in Ostfriesland. Genau 35 Prozent für
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer kann es also
nicht für alle gleichermaßen geben. Wir können aber
nicht die Körperschaftsteuer entsprechend des Hebesat-
zes der Gemeinden differenzieren.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Niebel,
auch Sie haben eine Nachfrage, bitte.

Dirk Niebel (F.D.P.): Frau Staatssekretärin, habe ich
Sie eben richtig verstanden, daß Sie dem Hohen Hause
gesagt haben, daß die Aussage des Wirtschafts- und zur
Zeit auch Finanzministers Müller nicht so ernst zu neh-
men ist, wie er sie getroffen hat?

(Lachen bei Abgeordneten der SPD und der
PDS)

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege, es ist selbstverständlich jedem Mitglied der
Bundesregierung vorbehalten, das öffentlich zu äußern,
was es im Gesetzgebungsverfahren für wünschenswert
hält. Wirtschafts- und Finanzminister Müller wird diese
Vorschläge natürlich mit seiner Kompetenz in das Ge-
setzgebungsverfahren einbringen. Aber er hat jetzt nicht
für die ganze Bundesregierung sprechen können, weil
noch kein Entscheidungsprozeß der Bundesregierung
herbeigeführt worden ist.

(Jürgen Koppelin [F.D.P.]: Das Mannschafts-
spiel klappt nicht!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Bitte, Herr Kollege,
Ihre Nachfrage.

Norbert Barthle
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Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU): Frau Staatsse-
kretärin, wenn ich mich recht an die Fernsehbilder von
gestern erinnere, ging es darum, den Spitzenverbänden
der Wirtschaft vertrauensbildende Maßnahmen vorzu-
schlagen. Halten Sie es für den richtigen Umgang, dann
jemanden hinzuschicken, der sagt, was er persönlich für
richtig hält, aber keine Rückendeckung bei der Regie-
rung dafür hat?

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege, Ihre Schlußfolgerung ist falsch. Da die Regie-
rung noch keinen abschließenden Meinungsprozeß voll-
zogen hat, ist Ihre Schlußfolgerung falsch, er habe keine
Rückendeckung bei der Regierung. Dies ist eine
Fehlinterpretation. Sie interpretieren dies jedenfalls zu
früh, weil die Entscheidung noch nicht gefallen ist.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Rauen.

Peter Rauen (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin, es
heißt heute in der „Bild“-Zeitung wörtlich:

Die Bundesregierung wird bis zum Sommer eine
Unternehmenssteuer-Reform mit einem Höchstsatz
von 35 Prozent vorlegen! Das kündigte Wirt-
schaftsminister Werner Müller (parteilos) nach
einem Spitzengespräch mit Vertretern der Wirt-
schaftsverbände an. Im Spitzensteuersatz werde
„auch die Gewerbe-Ertragssteuer enthalten“ sein,
sagte Müller.

(Wilhelm Schmidt [Salzgitter] [SPD]: Ist ja
gut! Das hatten wir doch alles schon!)

Das scheint mir eine sehr klare Aussage, auch hin-
sichtlich der unterschiedlichen Hebesätze in Deutsch-
land. Denn man kann sich vorstellen, daß man die Ge-
werbeertragsteuer auch bei unterschiedlichem Hebesatz
bezüglich der Körperschaftsteuerschuld oder der Ein-
kommensteuerschuld als eine Abzugssteuer verrechnet.
Das heißt, mir scheint das, was Minister Müller sagt,
logisch. Hat er dies in Abstimmung mit der Regierung
angekündigt, oder ist das nur die private Meinung von
Herrn Müller?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Ein
Minister hat selbstverständlich keine private Meinung,
wenn er sich als Minister äußert, sondern er hat seine
Meinung als Wirtschaftsminister geäußert.

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: Und als Finanz-
minister!)

– Und zur Zeit als Finanzminister in Vertretung. –
Selbstverständlich ist das völlig unbestritten. Ich habe
nur darauf hingewiesen, daß die Bundesregierung noch
keinen abschließenden Meinungsbildungsprozeß herbei-
geführt hat.

(Peter Dreßen [SPD]: So ist es!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Daut-
zenberg zu einer Nachfrage, bitte.

Leo Dautzenberg (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, habe ich Sie jetzt recht verstanden, daß die Aussage
des amtierenden Finanzministers und Wirtschaftsmi-
nisters nicht zutreffend ist und daß sich die Regierung
nicht auf die Eckpunkte festgelegt hat, die eben schon
von den Kollegen genannt worden sind?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Dautzenberg, ich habe Ihnen das Verfahren
doch gleich am Anfang erläutert. Die Unternehmen-
steuerreformkommission wird zum 30. April ihr Gut-
achten vorlegen. Dann wird sich die Bundesregierung
eine Meinung bilden.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Zu einer weiteren
Nachfrage Herr Kollege Fischer, bitte.

Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) (CDU/CSU): Frau
Staatssekretärin, Sie haben auf die Frage des Kollegen
Barthle geantwortet, daß Sie ein Konzept vorlegen wol-
len. Können Sie mir bestätigen, daß die aktuelle Diskus-
sion um die Mehrwertsteuererhöhung in direktem Zu-
sammenhang zu der geplanten Steuerreform steht?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Nein,
Herr Kollege, das kann ich Ihnen nicht bestätigen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Wilhelm
Schmidt [Salzgitter] [SPD]: So einfach ist
manchmal die Welt!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine weitere Nach-
frage der Kollegin Elke Wülfing.

Elke Wülfing (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin, ich
habe doch noch eine Frage, da Sie immer zum Verfah-
ren antworten. Hat sich die Bundesregierung auf
35 Prozent plus oder einschließlich Gewerbesteuer fest-
gelegt?

(Zurufe von der CDU/CSU: Das weiß kein
Mensch!)

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Wülfing, die Alternative, die Sie in Ihrer Frage
formuliert haben, ist nicht richtig; denn es gibt natürlich
noch Möglichkeiten dazwischen. Aber auch darauf hat
sich die Bundesregierung noch nicht festgelegt.

(Zuruf von der CDU/CSU: Alles Müller oder
was?)

Die Regierung behält sich ihre Entscheidung so lange
vor, bis die Vorschläge der Unternehmensteuerreform-
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kommission bewertet sind. Wir haben die Kommission
schließlich eingesetzt, weil wir auf den Sachverstand aus
Wirtschaft, Wissenschaft und den Ländern Wert legen.
Es wäre den hochkarätigen Fachleuten dieser Unter-
nehmensteuerreformkommission gegenüber jetzt gerade-
zu unhöflich, wenn die Bundesregierung nicht auf deren
Gutachten wartete.

(Beifall bei der SPD – Joachim Poß [SPD]:
Sehr wahr! Sie sind schließlich nicht die Büt-
tel der Regierung!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Kop-
pelin, Ihre Nachfrage bitte.

(Ernst Schwanhold [SPD]: Jetzt geht es um die
Druckerei, Frau Präsidentin!)

Jürgen Koppelin (F.D.P.): Frau Staatssekretärin,
bin ich richtig informiert, daß Sie zur Zeit die Parla-
mentarische Staatssekretärin des amtierenden Finanz-
ministers Müller sind? Darf ich Sie aus diesem Grunde
fragen, ob Sie als Parlamentarische Staatssekretärin die
Aussagen, die Herr Bundesminister Müller getroffen
hat, teilen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Koppelin, da Sie mich danach gefragt haben:
Ich bin zur Zeit sogar Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie
– das Amt ist personengebunden –; ich habe letzte
Woche eine neue Urkunde bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Jürgen
Koppelin [F.D.P.]: Das wird ja immer
schlimmer!)

Ich bin aber zum Dienst in das Finanzministerium abge-
ordnet. – Dies darf ich Ihnen hinsichtlich meines augen-
blicklichen Status sagen.

Ich teile die Auffassungen des amtierenden Finanz-
ministers und Wirtschaftsministers, daß dies wün-
schenswert sei.

(Zuruf von der CDU/CSU: Das war aber sehr
konjunktivisch!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Hauser,
Ihre Nachfrage bitte.

(Wilhelm Schmidt [Salzgitter] [SPD]: Jetzt
kommt er mit seiner Altlast!)

Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach) (CDU/CSU):
Frau Staatssekretärin, im Rahmen der beabsichtigten
Unternehmensteuerreform ist immer die Rede davon,
daß man bei der jetzt verabschiedeten Steuerreform eine
ganze Reihe von Nachbesserungen vornehmen will. Bei-
spielsweise hat sich der Kollege Mosdorf dazu geäußert.
Er fordert: Im Bereich der Besteuerung der Schachtel-
dividende müssen Änderungen erfolgen. Deshalb muß

dieser Punkt im Rahmen der von uns geplanten Unter-
nehmensteuerreform korrigiert werden.

Können Sie uns Auskunft darüber geben, welche
Punkte Sie im Rahmen der Unternehmensteuerreform
korrigieren wollen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Hauser, ich habe Ihnen den Gang des Verfah-
rens erläutert. Insofern kann ich Ihnen darüber jetzt noch
keine Auskunft geben.

Ich bin allerdings zuversichtlich, daß wir gemeinsam
mit der Unternehmensteuerreformkommission sehr sinn-
volle Vorschläge machen werden, in denen auch die Ge-
schäftsbeziehungen der deutschen Unternehmen zum
Ausland Berücksichtigung finden.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Has-
selfeldt, Ihre Frage bitte.

Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, Sie sprachen vorhin davon, daß die Bundesregierung
der Kommission den Auftrag gegeben habe, ein Konzept
zur Unternehmensteuerreform mit einem Höchststeuer-
satz von 35 Prozent zu erarbeiten. Nun sagten Sie auf
Nachfrage einiger Kollegen, daß die Bundesregierung
derzeit noch nicht entschieden hat, ob in diesen
35 Prozent die Gewerbesteuer bereits enthalten ist. Wie
lautete denn nun der Auftrag der Bundesregierung an die
Kommission: mit oder ohne Gewerbesteuer?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Die
Kommission hat lediglich den Auftrag bekommen: mit
einem Höchstsatz von 35 Prozent. Es war nicht spezifi-
ziert, ob die Gewerbesteuer darin enthalten ist oder
nicht.

(Walter Hirche [F.D.P.]: Nebel ist dagegen
klare Sicht!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege von
Stetten, Ihre Frage bitte.

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten (CDU/CSU):
Frau Kollegin, ich bin jetzt etwas irritiert.

(Peter Dreßen [SPD]: Das sind wir alle bei
Ihren Fragen!)

Sie sprechen für das Finanzministerium, sind aber Par-
lamentarische Staatssekretärin beim Wirtschaftsminister.
Wie viele Parlamentarische Staatssekretäre haben wir
denn jetzt beim Wirtschaftsminister?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege,  im  Moment  sind  es  drei;  dafür gibt es aber
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keine beim Finanzminister. Insofern gleicht sich die
Zahl der Staatssekretäre wieder aus.

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/
CSU]: Ach so, das geht dann also ohne weite-
res in einen anderen Haushalt über! Gut! Dan-
ke schön! – Horst Kubatschka [SPD]: Herr
Kollege, jetzt sind Sie weitergebildet worden!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich möchte anmer-
ken, daß ich jetzt keine weiteren Nachfragen mehr zu-
lasse.

Die Kollegin Heinen hat sich aber schon längere Zeit
gemeldet.

Ursula Heinen (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin,
Sie haben vorhin gesagt, daß Sie persönlich Herrn Wirt-
schaftsminister Müller zustimmen würden. Wie ist Ihre
persönliche Meinung hinsichtlich der Gewerbesteuer?
Soll sie enthalten sein oder nicht?

(Wilhelm Schmidt [Salzgitter] [SPD]: Das ist
doch auch schon gefragt worden!)

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin, Sie können davon ausgehen, daß es das Ziel
der Bundesregierung ist, die Wirtschaft so weit wie
möglich zu entlasten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Wider-
spruch bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Gleichwohl liegt es in der Verantwortung der Bundesre-
gierung, sowohl einen verantwortbaren Haushalt für die
Bundesebene vorzulegen als auch den Ländern und Ge-
meinden im Rahmen der Mitverantwortung ausreichen-
de Finanzierungsmöglichkeiten für die Erfüllung ihrer
Aufgaben zu belassen.

Dies ist ein Abwägungsprozeß, den die Bundesregie-
rung in jedem Steuergesetzgebungsverfahren vorzuneh-
men hat. Diese Abwägung wird im Anschluß an die
Vorlage des Gutachtens der Unternehmensteuerreform-
kommission vorgenommen werden.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Nun die wirklich
letzte Zusatzfrage zur Frage 23, Herr Kollege Meister.

Dr. Michael Meister (CDU/CSU): Frau Staatsse-
kretärin Dr. Hendricks, die Diskussion, die wir hier im
Zusammenhang mit der Unternehmensteuerreform füh-
ren, betrifft nicht unwesentlich auch die Kommunen.
Nach meiner Kenntnis waren die Signale, die die Bun-
desregierung bezüglich der kommunalen Ebene bisher
gegeben hat, so, daß es dort nicht zu Steuerausfällen im
Rahmen der Unternehmensteuerreform kommen soll.
Ich entnehme Ihrer Darstellung aber, daß hier noch sehr
viel unbestimmt ist und Klärungsbedarf besteht. Ist die
Aussage der Bundesregierung, daß der kommunalen
Ebene im Rahmen dieser Reform keine Ausfälle entste-
hen sollen, schon jetzt definitiv darstellbar?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Meister, der kommunalen Ebene ist zugesichert
worden, daß sich bis zum Jahre 2000 überhaupt nichts
an den Bedingungen für die Erhebung der Gewerbesteu-
er ändern wird, so daß die Fragestellung, die sich hier
ständig ergibt, lautet: Welcher Steuersatz bleibt dann
noch für die Körperschaftsteuer übrig? An dem Auf-
kommen der Körperschaftsteuer sind die Kommunen
nach unserer Finanzverfassung nicht – auch nicht an-
teilmäßig – beteiligt.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe nunmehr die
Frage 24 des Abgeordneten Jochen-Konrad Fromme
auf:

In welchem Umfang plant die Bundesregierung, wie vom
Bundeskanzler und vom Bundesminister für Wirtschaft und
Technologie nach dem Rücktritt des Bundesministers der Finan-
zen angekündigt, im Rahmen der Unternehmensteuerreform die
Unternehmen steuerlich zu entlasten, und mit welchen Einnah-
meausfällen muß für die Haushalte von Bund, Ländern und Ge-
meinden gerechnet werden?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Fromme, wir können jetzt mit dem Frage-und-
Antwort-Spiel so weitermachen. Sie alle haben noch
viele Möglichkeiten zu Nachfragen; denn es gibt hierzu
noch viele Fragen.

Auf Grund der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD
und Bündnis 90/Die Grünen ist eine unabhängige Kom-
mission zur Reform der Unternehmensbesteuerung ein-
berufen worden.

(Zuruf von der CDU/CSU: Nicht so schnell!)

Sie soll ein Konzept zur Einführung einer einheitlichen
rechtsformneutralen Unternehmensteuer prüfen und er-
arbeiten. Der Steuersatz für unternehmerische Gewinne
soll nicht höher als 35 von Hundert sein. Die Kommissi-
on wird ihre Beratung bis zum 30. April 1999 abschlie-
ßen. Nach einer politischen Beratung der Ergebnisse der
Kommission wird ein Gesetzentwurf erarbeitet. Im
Rahmen dieses Entwurfs wird über Entlastungen von
Unternehmen und Finanzierungsmaßnahmen entschie-
den.

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Haben Sie heute noch
etwas vor? – Heiterkeit bei der CDU/CSU und
der F.D.P.)

– Das habe ich Ihnen doch schon mehrfach vorgetragen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Fromme,
Ihre Nachfrage, bitte

Jochen-Konrad Fromme (CDU/CSU): Frau Staats-
sekretärin, danach hatte ich nicht gefragt. Ich hatte viel-
mehr danach gefragt, ob im Rahmen der vorgesehenen
Reform eine Nettoentlastung angestrebt wird oder nicht.
Können Sie mir diese Frage beantworten?
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Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Nein,
Herr Kollege. Ich habe Sie auf das Verfahren und den
Gang des Entscheidungsprozesses hinweisen dürfen.
Daraus ergibt sich, daß ich Ihre weitergehende Frage
noch nicht beantworten kann.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ihre zweite Nach-
frage, Herr Kollege.

Jochen-Konrad Fromme (CDU/CSU): Frau Staats-
sekretärin, wollen Sie damit behaupten, daß der Auftrag
an die Kommission so unklar gefaßt war? Liegt es im
freien Belieben der Kommission, ob eine Nettoentla-
stung vorgesehen ist oder nicht?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Nein,
Herr Kollege Fromme. Die Kommission wird sicherlich
alternative Modelle vorlegen, die dann politisch zu be-
werten sein werden. Es ist nicht die Aufgabe der Kom-
mission, selber einen politischen Entscheidungsvorschlag
herbeizuführen. Dies wird vielmehr Aufgabe der parla-
mentarischen Gremien und der Bundesregierung sein.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Michelbach,
bitte.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, kann es sein, daß wir zwei Steuerkommissionen ha-
ben, und zwar eine BMF-Kommission und eine Kom-
mission im Rahmen des Bündnisses für Arbeit, die sich
scheinbar konträr verhalten? Hier findet anscheinend
keine Abstimmung statt. Es besteht eine Konfusion, da
Herr Müller unterschiedliche Dinge erklärt. Ist es nicht
eine Tatsache, daß die BMF-Kommission nach heutigen
Aussagen von Kommissionsmitgliedern 35 Prozent plus
Gewerbesteuer und einen Körperschaftsteuersatz von
28 Prozent vorsieht, was zu einem Finanzvolumen von
9 Milliarden DM führt, und der Vorschlag des Wirt-
schaftsministers Müller, der 35 Prozent inklusive der
Gewerbesteuer vorsieht, was zu einem Finanzvolumen
von 36 Milliarden DM führt? Nach meiner Auffassung
besteht zwischen 9 Milliarden und 36 Milliarden DM
ein feiner Unterschied. Können Sie mir sagen, wie Sie
diesen Unterschied erklären und die Finanzierungslücke
in Zukunft füllen wollen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Ich
kann Ihnen, Herr Kollege Michelbach, insofern zustim-
men, als zwischen 9 Milliarden und 36 Milliarden ein
feiner Unterschied ist. Im übrigen möchte ich sagen: Die
Kommission arbeitet vertraulich. Die in Ihrer Frage ent-
haltenen Behauptungen kann ich so nicht bestätigen.

(Zuruf von der CDU/CSU: So nicht, aber wie
denn?)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Liebe Kolleginnen
und Kollegen, gestatten Sie mir eine grundsätzliche
Anmerkung. So erfreulich die Fragebereitschaft der ein-
zelnen Kolleginnen und Kollegen auch ist: Ich bitte, ein
wenig Rücksicht darauf zu nehmen, daß für die heutige
Fragestunde eine Vielzahl von Fragen vorliegt. Viel-
leicht kann man sich innerhalb der Fraktionen auf eine
angemessene Zahl von Nachfragen einigen. Jetzt ist es
kein Problem; jetzt gibt es nur vier Nachfragen.

Der nächste Fragesteller ist der Kollege Hauser, bitte.

(Ernst Schwanhold [SPD]: Michelbach,
setzen!)

Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach) (CDU/CSU):
Frau Kollegin Hendricks, es gibt auffallende Widersprü-
che zwischen den Äußerungen der Bundesregierung und
denen von Mitgliedern der Koalition – insbesondere aus
Ihrer eigenen Partei – zum Thema Nettoentlastung bei
der Unternehmensteuerreform. Teilen Sie die Auffas-
sung Ihres Kollegen Poß, daß eine Nettoentlastung bei
der Unternehmensteuerreform zum Staatsbankrott füh-
ren würde?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Hauser, der Kollege Poß hat dies nicht auf die
Unternehmensteuerreform bezogen, sondern auf das In-
kraftsetzen des Steuerentlastungsgesetzes 1999/2000/
2002 und hat dazu ausgeführt, wenn wir es nicht in Kraft
setzen würden, würden wir den Staatsbankrott beschlie-
ßen. Er hat das nicht auf die Unternehmensteuerreform
bezogen. Es ist in der Tat in manchen Zeitungen falsch
zitiert worden.

(Joachim Poß [SPD]: Er bezieht sich auf ge-
fälschte Zitate der „Welt am Sonntag“!)

Insofern sind Sie nicht verantwortlich dafür, wenn Sie
falschen Zitaten bei eigentlich seriösen Zeitungen aufge-
sessen sind.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Wül-
fing, Ihre Frage, bitte.

Elke Wülfing (CDU/CSU): Frau Parlamentarische
Staatssekretärin, als Parlamentarische Staatssekretärin
beim Finanzminister müssen Sie auf die Ausgewogen-
heit der Finanzen achten; als Parlamentarische Staatsse-
kretärin beim Wirtschaftsminister müssen Sie darauf
achten, daß die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
und für die Investitionen in Ordnung sind. Sind Sie als
Parlamentarische Staatssekretärin beim Wirtschaftsmi-
nister der Meinung, daß die Wirtschaft im Rahmen der
Unternehmensteuerreform entlastet werden muß oder
nicht?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Ich bin,
wie die ganze Bundesregierung, der Auffassung, daß
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beide Teile dieser doppelten Aufgabe miteinander in
Einklang gebracht werden müssen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Nächste Fragestelle-
rin ist Frau Dr. Höll.

Dr. Barbara Höll (PDS): Frau Staatssekretärin, Sie
haben ausgeführt, daß bei der Einsetzung der Sachver-
ständigenkommission zur Unternehmensteuerreform die
35 Prozent eine Vorgabe waren; in bezug auf die Auf-
kommensneutralität oder Nettoentlastung haben Sie das
jetzt offengehalten. Es wird jedenfalls verschiedene
Vorschläge geben. Ich möchte Sie fragen, ob es möglich
ist, daß die gesamte Opposition des Hauses die ver-
schiedenen Überlegungen erhält. Denn ansonsten müs-
sen wir es den Zeitungen entnehmen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Da erfährt man
sowieso mehr!)

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Höll, sobald die Kommission zur Unterneh-
mensteuerreform ihren Bericht dem designierten Fi-
nanzminister, Herrn Eichel, gegen Ende des Monats
April übergeben haben wird, wird sicherlich dem nichts
entgegenstehen, auch dem gesamten Haus diese alterna-
tiven Vorschläge zur Kenntnis zu geben. Ich rechne da-
bei mit dem Beginn des Monats Mai.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Höll,
Ihnen steht leider nur eine Frage zu.

Ich rufe jetzt die Frage 25 des Abgeordneten Peter
Rauen auf:

Ist in dem geplanten Steuersatz von 35 % bei der Unterneh-
mensbesteuerung die Gewerbesteuer eingeschlossen, oder fällt
diese zusätzlich an?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Da wir
den Schnellesewettbewerb ja schon hatten, lese ich Ih-
nen das Folgende in gesetztem Tempo vor. Der Inhalt ist
ungefähr der gleiche.

Die vom Bundesminister der Finanzen einberufene
Kommission zur Reform der Unternehmensbesteuerung
soll ein Konzept einer einheitlichen, rechtsformneutralen
Unternehmensteuer prüfen und erarbeiten. Im Rahmen
dieses Reformkonzepts werden auch Vorschläge zur
steuerlichen Behandlung der Gewerbesteuer erwartet.
Die Kommission wird ihre Beratungen am 30. April ab-
schließen. Die Bundesregierung kann dem Ergebnis die-
ser Beratungen nicht vorgreifen.

(Peter Dreßen [SPD]: Das haben wir schon
einmal gehört! – Hans Georg Wagner [SPD]:
Vor einer halben Stunde!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Rauen, bitte.

Peter Rauen (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin, ich
gehe davon aus, daß der Wirtschafts- und Finanzmi-
nister gestern den Spitzenverbänden der deutschen Wirt-
schaft die Wahrheit gesagt hat und sie auch nicht belo-
gen hat. Wenn also in dem Steuersatz von 35 Prozent die
Gewerbesteuer – wie auch immer – enthalten ist, gehe
ich davon aus, daß der Körperschaftsteuersatz unter
30 Prozent liegen wird. Wie sehen Sie in diesem Zu-
sammenhang die Spreizung zwischen dem Körper-
schaftsteuersatz und dem Spitzensteuersatz bei der Ein-
kommensteuer – der ja gemäß den vorgesehenen gesetz-
lichen Regelungen bei 48,5 Prozent liegen wird – vor
dem Hintergrund des verfassungsrechtlichen Gebots der
Gleichbehandlung der Einkunftsarten? Ich darf daran
erinnern, daß heute Herr Professor Peffekoven – er ist ja
nicht irgend jemand, sondern einer der fünf Weisen –
darauf aufmerksam gemacht hat, daß dieses verfassungs-
rechtliche Gebot bei dieser Konstruktion nicht einzu-
halten ist. Wie stehen Sie dazu?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Rauen, Professor Peffekoven ist über die Dis-
kussionen, so wie sie in der Kommission zur Unterneh-
mensteuerreform stattfinden, offenbar nicht recht unter-
richtet. Von daher kann ich es verstehen, daß er eine
solche Äußerung gemacht hat.

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: Das ist ein
Top-Mann!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Niebel, eine
Zusatzfrage, bitte.

Dirk Niebel (F.D.P.): Frau Staatssekretärin, stimmen
Sie mir zu, daß Herr Minister Müller beim Gespräch mit
den Vertretern der Wirtschaft – weil der Bundeskanzler,
der diesen Termin eigentlich wahrnehmen sollte, aus
Gründen, die wir alle sehr gut nachvollziehen können,
verhindert war – quasi als Bundeskanzler gesprochen
hat? Insofern müßte man davon ausgehen, daß das, was
der Kollege Müller gesagt hat, die Meinung des Bun-
deskanzlers ist. Stimmen Sie mir hierin zu?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege, protokollarisch ist Ihr Ansatz nicht richtig.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Michelbach,
Ihre Frage, bitte.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, Sie sprechen von einer rechtsformneutralen Besteue-
rung im Zuge einer Unternehmensteuerreform. Nach Ih-
ren Steuergesetzen gibt es zwischen dem Höchststeuer-
satz für gewerbliche Einkünfte in Höhe von 43 Prozent
und dem Höchststeuersatz für Einkünfte nach dem Ein-
kommensteuergesetz in Höhe von 48,5 Prozent eine
Spreizung von 5,5 Prozent. Wenn, wie Wirtschaftsmi-
nister Müller vorschlägt, ein einheitlicher Satz von
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35 Prozent einschließlich der Gewerbesteuer Anwen-
dung findet, dann würde das einen Körperschaftsteuer-
satz von 22 Prozent bedeuten. In welchem Umfang
müßten dann die Einkommensteuersätze reduziert wer-
den? Denn dann gäbe es natürlich eine Spreizung zum
Einkommensteuersatz von 21 Prozent. Halten Sie das
für verfassungsrechtlich möglich?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, die Spreizung ist allenfalls dann
von Bedeutung, wenn es sich in beiden Fällen um Sätze
nach dem Einkommensteuergesetz handelt. Aber der
Vergleich der Einkommensteuer mit der Körper-
schaftsteuer ist in diesem Zusammenhang unzulässig.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Dautzen-
berg, Ihre Frage, bitte.

Leo Dautzenberg (CDU/CSU): Frau Parlamentari-
sche Staatssekretärin, wenn Herr Professor Peffekoven
schon nicht von vollständigen Informationen ausgehen
kann, habe ich die Frage:

(Joachim Poß [SPD]: Der hat ein Problem: Der
ist nicht in die Kommission berufen worden!)

Können Sie insofern zur Aufklärung beitragen, als Sie
entsprechende Informationen geben, damit solche – wie
Sie meinen – Fehlschlüsse vielleicht nicht mehr vor-
kommen? Ist es dann, wenn Sie die rechtsformunabhän-
gige Besteuerung wollen, überhaupt noch angebracht,
vom Terminus Körperschaftsteuer auszugehen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Dautzenberg, die Kommissionsmitglieder haben
sich darauf verständigt, vertraulich zu arbeiten. Insofern
ist es jemandem, der nicht Kommissionsmitglied ist,
nicht vorzuwerfen, daß er nicht auf dem neuesten Dis-
kussionsstand ist.

(Joachim Poß [SPD]: Sehr wahr!)

Herr Peffekoven kann – das ist doch selbstverständlich;
verstehen Sie das bitte nicht falsch – den Diskussions-
stand nicht kennen.

(Joachim Poß [SPD]: Aber der redet zu allem,
ohne den Informationsstand zu kennen!)

Es ist auch vernünftig, daß die Kommission zur Un-
ternehmensteuerreform vertraulich arbeitet; denn Sie se-
hen: Es ist schwierig, in Ruhe zu arbeiten, wenn man
sich jeden Tag über bestimmte Steuersätze unterhalten
soll und nicht darüber nachdenken darf, was man wirk-
lich ändern will. Dies genau aber möchte die Kommissi-
on. Dafür habe ich großes Verständnis.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Leo
Dautzenberg [CDU/CSU]: Und mein zweiter
Teil der Frage?)

– Herr Kollege Dautzenberg, es ist davon auszugehen,
daß es nicht schon ab dem Jahre 2000 zu einer rechts-
formneutralen Unternehmensbesteuerung kommen wird.
Dies hat nicht mit dem Steuerrecht als solchem zu tun,
sondern damit, daß das dem zugrunde liegende gewach-
sene und viel ältere Zivilrecht – das Handelsrecht, das
BGB und alles, was dazugehört – höchstwahrscheinlich
nicht so geändert werden kann, daß es schon im Jahre
2000 zu einer rechtsformneutralen Unternehmensbe-
steuerung kommen kann. Aber auch das ist noch Gegen-
stand der Beratungen der Kommission.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Sie haben noch eine
zweite Zusatzfrage, Herr Rauen.

Peter Rauen (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin, wir
haben in Deutschland Hunderttausende Unternehmen,
die keine Körperschaftsteuer und auch keine Gewer-
beertragsteuer zahlen, nämlich die freien Berufe, die
aber, wenn es zu einem Unternehmensteuersatz von
35 Prozent käme, mit den für sie dann geltenden Ein-
kommensteuersätzen stark benachteiligt wären. Es ist
eine legitime Frage, wie sich die freien Berufe verhalten
sollen. Welche Antwort geben Sie darauf?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Rauen, die Vertreter der freien Berufe sind in
Person des Vorsitzenden der Steuerberaterkammer Hes-
sen, der nicht nur die steuerberatenden Berufe, sondern
auch die freien Berufe vertritt, in der Unternehmensteu-
erreformkommission vertreten. Dies wird in der Kom-
mission bedacht.

(Zuruf von der SPD: Sehr gut!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Damit rufe ich die
Frage 26 der Kollegin Gerda Hasselfeldt auf:

Wird mit der vorgesehenen Unternehmensbesteuerung eine
Be- oder Entlastung für die Unternehmen verbunden sein, und
wann ist mit der Vorlage des Gesetzentwurfs zu rechnen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Hasselfeldt, zur Reform der Unternehmensbe-
steuerung ist eine unabhängige Kommission aus Ver-
tretern von Wirtschaft, Wissenschaft und Finanzver-
waltung berufen worden, die bis zum 30. April 1999 ihre
Beratungen beenden und ihre Vorschläge unterbreiten
will. Nach politischer Beratung der Vorschläge wird ein
Gesetzentwurf erarbeitet, über den das Bundeskabinett
noch vor der parlamentarischen Sommerpause beschlie-
ßen soll. Die parlamentarischen Beratungen sollen nach
der Sommerpause beginnen und bis zum Jahresende ab-
geschlossen sein.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollegin Hasselfeldt,
bitte, Ihre Nachfrage.

Hans Michelbach
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Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, zunächst einmal stelle ich fest, daß Sie das gleiche
vorgelesen haben wie bei den anderen Fragen,

(Joachim Poß [SPD]: Das liegt an der Dusse-
ligkeit der Fragen!)

meine Frage aber ganz anders gestellt war. Ich habe
ganz konkret gefragt, ob mit der vorgesehenen Unter-
nehmensbesteuerung eine Belastung oder eine Entla-
stung für die Unternehmen verbunden ist. Ich bitte um
eine konkrete Antwort auf diese Frage.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Hasselfeldt, ich möchte der Entscheidung der
Bundesregierung nicht vorgreifen. Ich kann für die Bun-
desregierung noch keine diesbezügliche Aussage treffen.
Ich kann allerdings zusagen, daß es keine Belastung für
die Unternehmen geben wird.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollegin Hasselfeldt,
bitte.

Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU): Frau Staatssekre-
tärin, wenn Sie von einem Höchststeuersatz von
35 Prozent ausgehen: Was plant die Bundesregierung für
die mittelständischen Personenunternehmen, die auf
Grund ihrer Gewinnsituation in einem Jahr einen Steuer-
satz von unter 35 Prozent, in einem anderen Jahr von
über 35 Prozent haben? Wie soll das für diese Unter-
nehmen künftig aussehen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Der
Ihrer Frage zugrunde liegende Sachverhalt ist den Mit-
gliedern der Kommission bekannt. Er wird dort bedacht.

Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU): Ich habe nicht nach
der Kommission, sondern nach der Meinung der Bun-
desregierung gefragt.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Die
Bundesregierung wird die Ergebnisse der Kommission
entsprechend bewerten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Hauser, Ihre
Nachfrage, bitte.

Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach) (CDU/CSU):
Frau Staatssekretärin, im Rahmen der Verabschiedung
des Steuerreformgesetzes gab es eine ausgiebige Nach-
besserungsdiskussion. Im Rahmen dieser Nachbesse-
rungsdiskussion hat man einigen Wirtschaftszweigen
zugesichert, daß die jetzt festgesetzten Belastungen zu-
rückgenommen oder begrenzt werden, wenn dazu

Nachweise abgegeben werden. Dabei ist man sich über
die Tatsache, daß es zu Belastungen kommt, einig gewe-
sen. Werden diese Zusatzbelastungen im Rahmen der
Reform der Unternehmensbesteuerung zurückgeführt?
Oder welche Pläne haben Sie, diese Zusagen entspre-
chend umzusetzen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Hauser, es ist nicht die Zusage gegeben worden,
daß diese Zusatzbelastungen, wie Sie sie nennen, zu-
rückgeführt werden. Vielmehr ist die Zusage gegeben
worden, daß, sobald die Bilanz des Jahres 1999 vorliegt
– früher kann es nicht sein, weil es erstmals im Jahr
1999 wirksam wird –, überprüft wird, wie hoch die Ge-
samtbelastung der jeweiligen Branche war. Sollten sich
die auf unterschiedlichen Annahmen beruhenden Schät-
zungen – der belasteten Branche auf der einen Seite und
des Finanzministeriums auf der anderen Seite – als
falsch oder richtig herausstellen, würde eine entspre-
chende Regelung getroffen werden.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Fromme,
Ihre Frage, bitte.

Jochen-Konrad Fromme (CDU/CSU): Frau Staats-
sekretärin, wenn überhaupt nicht feststeht, ob und in
welchem Umfang es zu einer Entlastung kommt, emp-
finden Sie es dann nicht als – vorsichtig ausgedrückt –
irreführend, wenn gegenüber der Wirtschaft der Ein-
druck erweckt wird, daß nennenswert entlastet werden
soll?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Fromme, bis jetzt ist ein Streit über Steuersätze
geführt worden. Es hat aber noch keinen Streit über die
Frage der Nettoentlastung, ja oder nein, gegeben. In
einen solchen möchte ich hier auch nicht eintreten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Michelbach,
Ihre Frage, bitte.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, es ist aber eine Tatsache, daß mit der Aussage von
Herrn Minister Müller verbunden ist, daß über ein Ent-
lastungsvolumen in Höhe von 36 Milliarden DM ent-
schieden wird. Können Sie sich nicht vorstellen, daß
dies in der rotgrünen Koalition durchsetzbar ist?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Kol-
lege Michelbach, die von Ihnen genannte Zahl kann ich
keinesfalls nachvollziehen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Rauen, Ihre
Frage, bitte.
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Peter Rauen (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin, ich
respektiere, daß Sie zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht
sagen können, ob es zu einer Nettoentlastung der Unter-
nehmen kommt. Sie haben aber der Kollegin Hasselfeldt
zugesagt, daß es zu keinen Mehrbelastungen kommt.
Das läßt die Vermutung einer Gegenfinanzierung zu.

Wenn man über Steuersätze in Höhe von 35 Prozent
spricht, ist es sicher Faktum, daß sich die Entlastung im
hohen fünfstelligen Milliardenbereich bewegt.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Im
fünfstelligen Milliardenbereich?

(Joachim Poß [SPD]: Fünfstelliger Milliarden-
bereich? Was soll das denn sein? – Dr. Uwe
Küster [SPD]: Mengenlehre!!)

– Entschuldigung! Zwischen 10 und 30 Milliarden DM.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Also
im zweistelligen Milliardenbereich.

Peter Rauen (CDU/CSU): Ja. – Meine Frage ist
konkret: Wo besteht dann noch die Gegenfinanzie-
rungsmöglichkeit bei dem Gesetz, das seit Freitag im
Bundesgesetzblatt steht? Es sind viele Vorschriften be-
reits geändert worden. Selbst für mich als Insider in der
Finanzpolitik ist schwer zu erkennen, wo es noch Ge-
genfinanzierungsmöglichkeiten gibt – es sei denn, bei
der degressiven AfA oder aber durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer oder anderer Verbrauchsteuern. Wie
beurteilen Sie dies?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Rauen, zum einen wird sich die Unternehmen-
steuerreformkommission auch Gedanken zu Gegen-
finanzierungsmaßnahmen machen. Ich weiß aber noch
nicht, welche. Sie hat einen freien Auftrag; sie kann also
einen freien Vorschlag machen. Es bleibt dann der poli-
tischen Bewertung durch die Bundesregierung und die
Koalitionsfraktionen vorbehalten, daraus Schlüsse zu
ziehen.

Ich kann im übrigen keine Aussagen über Gegen-
finanzierungsmaßnahmen machen, weder spezifiziert
auf der Verbrauchsteuerseite, noch auf der Unterneh-
mensteuerseite. Auch hier bitte ich, den Zeitraum von
weniger als sechs Wochen noch abzuwarten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Liebe Kolleginnen
und Kollegen, ich möchte noch einmal darauf aufmerk-
sam machen, daß die Zeit für weitere Fragen zu diesem
Bereich zu Lasten der kommenden Geschäftsbereiche
geht.

Nächster Fragesteller ist der Kollege Fischer.

Axel E. Fischer (Karlsruhe-Land) (CDU/CSU): Frau
Staatssekretärin, Sie haben eben gesagt, daß Sie noch
nicht wissen, ob eine Entlastung der Unternehmen zu-
stande kommt oder ob Sie das überhaupt wollen. Ande-
rerseits müssen Sie doch zugeben, daß Sie durch diese
Diskussion über die Steuersätze, die zur Zeit geführt
wird, den Unternehmen vermitteln, daß eine Entlastung
geplant ist und daß Sie die Unternehmen unterstützen
wollen. Abgesehen davon, daß ich ein solches Vorgehen
für absolut falsch halte, möchte ich die Frage stellen, ob
Sie die Unternehmen bewußt hinters Licht führen
möchten.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Nein,
Herr Kollege. Wir wollen mit dieser Unternehmen-
steuerreform erreichen, daß wir sowohl international
wettbewerbsfähige Steuersätze als auch international
vergleichbare Bemessungsgrundlagen haben. Dies wird
natürlich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in
jedem Fall erhöhen.

Sollte es die Haushaltslage ermöglichen, so wird die
Bundesregierung nichts lieber tun, als eine Nettoentla-
stung auch für Unternehmen herbeizuführen. Aber diese
Entscheidung hat die Bundesregierung in ihrer Gesamt-
heit noch nicht gefällt.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Dautzen-
berg, Ihre Frage, bitte.

Leo Dautzenberg (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, da Sie selber gerade betont haben, daß die Frage der
Entlastung noch nicht geklärt ist, möchte ich Sie fragen:
Halten Sie es für politisch überhaupt zulässig, daß Re-
gierungsmitglieder erklären, daß es zu Entlastungen
kommen wird?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Dautzenberg, diese Frage dürfen Sie nicht an
mich stellen. Sie werden nicht erwarten, daß ich hier
eine Beurteilung – sei sie positiv oder negativ – über
Kollegen der Bundesregierung abgebe.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Willsch,
bitte.

Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU): Frau Staatssekre-
tärin, ich hatte schon beim Besuch des Finanzausschus-
ses bei der OECD in Paris die Sorge geäußert, daß die
uns vorliegende Statistik der OECD, die eine durch-
schnittliche Gesamtbelastung mit Körperschaftsteuer
von 8 Prozent ausweist, die Regierung dazu bringen
könnte, von dem Vorhaben, die Wirtschaft zu entlasten,
Abstand zu nehmen. Ich fühle mich durch den Verlauf
dieser Befragung in dieser Befürchtung nachhaltig be-
stätigt. Ich möchte Sie fragen, ob Sie die BDI-
Bewertung dieser OECD-Studie vorliegen haben und in-
sofern zur Kenntnis nehmen müssen, daß es angezeigt
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ist, bei uns keine Schutzwälle gegen ausländische In-
vestoren aufzubauen, sondern zu einer Entlastung zu
gelangen, damit wieder Investitionen aus dem Ausland
kommen.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Selbst-
verständlich wollen wir keine Schutzwälle gegen aus-
ländische Investitionen aufbauen. Das berücksichtigt die
Unternehmensteuerreformkommission in ihrer Arbeit.
Im übrigen möchte ich Sie bitten, die Befürchtungen, die
Sie haben, nicht weiter zu hegen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Nun rufe ich die
Frage 27 der Kollegin Elke Wülfing auf:

Wie will die Bundesregierung einen Ausgleich für die
Kommunen schaffen, wenn es durch die Unternehmensbesteue-
rung zu einem niedrigeren Steueraufkommen kommt?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Wülfing, die Bundesregierung wird nach poli-
tischer Beratung des Berichts der Kommission zur Re-
form der Unternehmensbesteuerung einen Gesetzent-
wurf erarbeiten, der vom Bundeskabinett noch vor der
parlamentarischen Sommerpause beschlossen werden
soll. Die Bundesregierung geht wie die Kommission da-
von aus, daß den Gemeinden schon von Verfassungs
wegen eine wirtschaftskraftbezogene und gestaltbare
Steuerquelle erhalten bleiben muß.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Wül-
fing, bitte.

Elke Wülfing (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau
Staatssekretärin, für diese fünfte, sechste, siebte oder
achte Wiederholung. Ich frage einmal direkt nach: Sie
haben eben gesagt, bis zum Ende des Jahres würden Sie
Ihre Vorstellungen entwickelt haben, haben aber auf die
Frage eines Kollegen geantwortet, noch nicht im Jahre
2000 würden Sie eine rechtsformneutrale Unternehmen-
steuerreform machen. Das haben Sie gesagt; ich habe es
mir extra aufgeschrieben. Das heißt: Im nächsten Jahr
werden die Unternehmen nicht entlastet.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Wülfing, ich habe gesagt, es ist eher nicht da-
mit zu rechnen, daß es eine rechtsformneutrale Unter-
nehmensteuer schon im Jahr 2000 geben wird. Das be-
deutet aber nur, daß es im gewerblichen Bereich auch in
Zukunft die beiden Instrumente Körperschaftsteuer und
Einkommensteuer geben wird. Das sagt nichts darüber
aus, ob es eine Entlastung gibt oder nicht.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Wül-
fing, Ihre zweite Frage, bitte.

Elke Wülfing (CDU/CSU): Ich möchte – bezogen
auf die Frage, die ich schriftlich gestellt habe und die ich
mündlich beantwortet haben will – noch einmal nach-
fragen. Es wird aus Ihrer Sicht für die Kommunen im
Jahr 2000 also keinerlei Veränderung des jetzigen
Finanztableaus geben. Wie sieht das dann im Jahr 2001
aus?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Wülfing, Art. 28 des Grundgesetzes garantiert
den Kommunen eine wirtschaftskraftbezogene Steuer
mit eigenem Hebesatzrecht. Es liegt auf der Hand, daß
das nicht einfach zu ändern wäre. Ab dem Jahr 2000
– also ab dem Beginn der Unternehmensteuerreform –
wird es auf jeden Fall die Gewerbeertragsteuer in bishe-
riger Form geben, so daß der Ertrag in der Summe so
wie bisher sein wird. Natürlich ist er von der wirtschaft-
lichen Entwicklung abhängig. Für die Kommunen wird
sich durch die Rechtsänderung aber nichts ändern.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Mi-
chelbach, Sie haben auch eine Nachfrage.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, Sie können die breite Verunsicherung, die durch die
Aussagen von Herrn Minister Müller hervorgerufen
wurde, heute nicht ausräumen. Meine Frage dazu: Der
Bundeskanzler hat bekanntlich eine eigene Kommission
im Rahmen des „Bündnisses für Arbeit“ installiert.
Warum ist nicht eine Gesamtkonzeption abzuwarten?
Warum wird in einer solchen Gesamtkonzeption für die
Steuerpolitik – also im Rahmen der Unternehmensteuer
und der Familienbesteuerung – nicht Klarheit für die
Kommunen geschaffen? Warum wird die Steuerkom-
mission im Rahmen des „Bündnisses für Arbeit“, in der
Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände mitarbeiten,
vom Wirtschaftsminister durch sein Vorpreschen gera-
dezu düpiert?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, diese Einschätzung teile ich nicht.
In der von der Bundesregierung berufenen Unterneh-
mensteuerreformkommission sitzen – wie Sie wissen –
von Anfang an, also seit Beginn der Arbeit der Kommis-
sion am 18. Dezember, Vertreter der Wirtschaft und
auch Vertreter der Gewerkschaften.

Der Bundeskanzler hat im übrigen zugesagt, die steu-
erpolitischen Vorhaben der Bundesregierung auch im
„Bündnis für Arbeit“ zu erörtern. Dies wird selbstver-
ständlich geschehen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe jetzt die
Frage 28 des Abgeordneten Hans Michelbach auf:

Wie kann eine zu breite verfassungswidrige Spreizung der
Steuersätze bei der Einkommensteuer und der Körperschaft-
steuer bei einer Unternehmensteuer vermieden werden?

Klaus-Peter Willsch
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Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, die geplante Unternehmensteuerre-
form hat ein neues System einer einheitlichen rechts-
formneutralen Unternehmensteuer zum Ziel, das auch
das Problem der Spreizung der Steuersätze lösen soll.
Die Kommission zur Reform der Unternehmensbesteue-
rung wird ihren Bericht Ende April 1999 vorlegen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Michelbach,
Ihre Zusatzfrage, bitte.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, Sie haben auf eine vorherige Frage geantwortet, man
könne hinsichtlich der Spreizung die Höchstsätze bei der
Körperschaftsteuer und bei der Einkommensteuer nicht
miteinander vergleichen. Die Spreizung liegt zum einen
bei 22 Prozent, zum anderen bei 35 Prozent. Führen
nicht die von Herrn Wirtschaftsminister Müller geplan-
ten Einkommensteuersätze zu einer noch größeren
Spreizung? Führt ein solcher Körperschaftsteuersatz
nicht auch zur Bevorteilung von Kapitalgesellschaften
und zu einer Wettbewerbsverzerrung gerade zwischen
den großen Betrieben und dem breiten Mittelstand, der
sich zu 90 Prozent in Personengesellschaften organi-
siert?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, ich kann die von Ihnen bezifferte
Höhe des Körperschaftsteuersatzes nicht bestätigen. Im
übrigen wird sowohl die Kommission zur Reform der
Unternehmensbesteuerung als auch die Bundesregierung
die Bedürfnisse des Mittelstandes und der Personenge-
sellschaften berücksichtigen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Mi-
chelbach, Ihre zweite Zusatzfrage.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Ich möchte noch
einmal die Frage stellen: Hat nicht Herr Wirtschafts-
minister Müller angekündigt, daß die Höchstbelastung
für die Unternehmen bei 35 Prozent inklusive Gewerbe-
steuer liegen soll, woraus sich ein Körperschaftsteuer-
satz von 22 Prozent ergibt? Bestätigen Sie seine Aussa-
gen? Oder müssen Sie eine Konfusion auf breiter Ebene
einräumen? Alles Müller, oder was?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, diese Aussage ist rechnerisch
selbstverständlich richtig. Gleichwohl hat die Bundesre-
gierung noch keine Entscheidung darüber getroffen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Seif-
fert, Ihre Zusatzfrage, bitte.

Dr. Heinz Seiffert (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, Sie haben mehrfach betont, daß Ende April der Be-
richt der Kommission zur Reform der Unternehmensbe-
steuerung vorliegen wird. Können Sie uns zusichern,
daß wir uns rechtzeitig auf den Zeitpunkt einstellen
können, wann der Gesetzentwurf in das parlamenta-
rische Verfahren eingebracht werden soll? Es muß ja
nicht hopplahopp wie bisher verfahren werden.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Seiffert, ich habe gedacht, daß ich das hier
schon allzu oft vorgetragen habe: Der Gesetzentwurf
wird vor der Sommerpause von der Bundesregierung als
Entwurf beschlossen werden. Das Beratungsvefahren
wird unmittelbar nach der Sommerpause im Parlament
beginnen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe jetzt
Frage 29 des Kollegen Hans Michelbach auf:

Ist zur Staatsquotensenkung eine Nettoentlastung zu erwar-
ten, oder soll es weitere Gegenfinanzierungsmaßnahmen geben,
die die Wirtschaft wieder belasten dürften?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, das Steuerentlastungsgesetz 1999/
2000/2002 bewirkt eine beachtliche Nettoentlastung von
insgesamt über 20 Milliarden DM im Jahr 2002. Ob und
gegebenenfalls in welchem Umfang eine weitere Netto-
entlastung und weitere Gegenfinanzierungsmaßnahmen
zu erwarten sind, wird im Rahmen des geplanten Fami-
lienentlastungsgesetzes und des Gesetzentwurfes zur
Verwirklichung der ersten Stufe der Unternehmensteuer-
reform entschieden. Beide Gesetzentwürfe wird die
Bundesregierung noch vor der parlamentarischen Som-
merpause als Entwürfe verabschieden.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Michelbach,
Ihre Zusatzfrage.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, Sie haben das Steuerentlastungsgesetz 1999/2000/
2002 angesprochen. Haben Sie nicht gemerkt, daß ich
nach der Entlastung der Wirtschaft und nicht nach einer
allgemeinen Entlastung gefragt habe? Ist Ihnen bekannt,
daß durch das vorgesehene Steuerentlastungsgesetz
nicht nur die Wirtschaft allgemein – das geben Sie ja zu
–, sondern nach Überprüfung Ihrer Zahlen auch der
Mittelstand stark belastet wird, weil Sie die Grenzen
zwischen privaten Haushalten und dem Mittelstand zu
Lasten des letzteren verfälscht haben?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, dies weise ich ausdrücklich zu-
rück. Es mag unterschiedliche Auffassungen bezüglich
der Beurteilung dessen geben, was der Privatsphäre und
was dem betrieblichen Bereich zuzuordnen ist. Einen
solchen Streit gibt es bei jeder Betriebsprüfung; er dürfte
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Ihnen auch nicht neu sein. Aber wenn Sie hier von Fäl-
schungen reden, dann weise ich dies ausdrücklich zu-
rück.

(Joachim Poß [SPD]: Der kann nicht anders!
Triebtäter!)

Wir können jederzeit nachweisen, daß der Mittelstand
im Saldo um 5,5 Milliarden DM entlastet wird.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Michelbach,
eine zweite Zusatzfrage.

Hans Michelbach (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, ich habe Sie gefragt, wie die weiteren Maßnahmen
für die Entlastung der Wirtschaft aussehen werden.
Nach Aussagen der BMF-Steuerkommission gibt es hier
ein Finanzvolumen von 9 Milliarden DM. Nach Herrn
Müller beträgt es etwa 36 Milliarden DM. Haben Sie
vor, dies durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer um
zwei Prozentpunkte zu kompensieren?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Michelbach, ich bin heute in der Situation, mich
ständig wiederholen zu müssen. Sie haben die Zahlen
9 Milliarden und 36 Milliarden auch schon sehr häufig
wiederholt. Diese Zahlen sind von mir gleichwohl nicht
zu bestätigen; sie sind so auch nicht richtig. Darum ist
die daran anknüpfende Frage von mir auch nicht zu be-
antworten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege
Willsch, Ihre Zusatzfrage, bitte.

Klaus-Peter Willsch (CDU/CSU): Frau Staatsse-
kretärin, als Zusatzfrage zur Frage von Herrn Michel-
bach würde mich interessieren, ob denn nach dem un-
rühmlichen Abgang des seitherigen Finanzministers die
Senkung der Staatsquote überhaupt zu den Zielen der
Bundesregierung gehört?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Ja,
Herr Kollege Willsch. Ich bin in der glücklichen Lage,
auch dazu wieder eine Antwort auf eine Frage verlesen
zu können, die mir nach meiner Erinnerung vor ungefähr
sechs Wochen von Herrn Michelbach gestellt wurde; das
dürfte auch im Protokoll nachzulesen sein.

Eine aktuelle und mittelfristige Projektion der Staats-
quote enthält das Stabilitätsprogramm, das am 4. Januar
1999 durch das Kabinett gebilligt wurde. Der Anstieg
der Staatsausgaben soll danach auf 2 Prozent im Durch-
schnitt der Jahre 1998 bis 2002 begrenzt sein. Diese
Linie wurde mit den Ländern im Finanzplanungsrat ver-
einbart. Die Staatsausgaben bleiben damit deutlich hin-
ter der durchschnittlichen jährlichen Zunahme des no-
minalen Bruttoinlandsprodukts von 4 Prozent zurück.
Die Staatsquote, die im Jahre 1998 nach den noch vor-

läufigen Berechnungen 48 Prozent betragen hat, sinkt
damit auf 45 Prozent im Jahre 2002.

Sie sehen, die Senkung der Staatsquote gehört zu den
Zielen dieser Bundesregierung.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe die Frage 30
des Abgeordneten Hans-Joachim Otto auf:

Wie soll nach Auffassung der Bundesregierung der Kunst-
handel, speziell die Galerien, bei Kunstwerken eine „dauerhafte“
Wertminderung nachweisen, die nunmehr (nach dem Steuerent-
lastungsgesetz 1999/2000/2002) Voraussetzung für eine Teil-
wertabschreibung ist?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Otto, zukünftig können Teilwertabschreibungen
nur noch für solche Wirtschaftsgüter in Anspruch ge-
nommen werden, die voraussichtlich dauerhaft im Wert
gemindert sind. Dieses Erfordernis ändert nichts an der
schon bislang dem Steuerpflichtigen obliegenden grund-
sätzlichen Pflicht, den Ansatz des niedrigeren Teilwerts
nachzuweisen. Hierzu ist an Hand konkreter Tatsachen
und Umstände zu jedem Bilanzstichtag darzulegen und
gegebenenfalls zu beweisen, daß der gewünschte
Wertansatz unterhalb der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten gerechtfertigt ist. Die behaupteten Tatsa-
chen müssen dabei objektiv feststellbar sein.

Im übrigen handelt es sich bei dem Begriff der vor-
aussichtlich dauernden Wertminderung um einen unbe-
stimmten Rechtsbegriff, der dem Handelsrecht entliehen
ist. Zum Zwecke einer bundeseinheitlichen Anwendung
werden die steuerrechtlichen Fragen hierzu in Kürze mit
den obersten Finanzbehörden der Länder abgestimmt.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Otto
zur ersten Nachfrage, bitte.

Hans-Joachim Otto (Frankfurt) (F.D.P.): Frau
Staatssekretärin, nachdem Sie sich eben mit dem Hin-
weis auf die Wiederholung von Fragen haben retten
können: Das ist eine neue Frage, und Sie haben über-
haupt keine Antwort darauf gegeben. Die Frage lautet:
Wie soll im Kunsthandel, in dem es um Unikate geht, an
Hand von objektiven Tatsachen nachgewiesen werden,
daß ein konkretes Kunstwerk im Wert gemindert ist?
Dazu erwarte ich von Ihnen zumindest den Ansatz einer
Antwort.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Otto, auch dazu werden zum Zweck einer bun-
deseinheitlichen Anwendung noch Maßstäbe erarbeitet
werden müssen. Dem kann ich nicht vorgreifen. Das ge-
schieht auf der Ebene der Finanzverwaltung.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Otto zu
einer zweiten Nachfrage, bitte.

Parl. Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks
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Hans-Joachim Otto (Frankfurt) (F.D.P.): Frau
Staatssekretärin, wenn ich richtig informiert bin, soll das
Gesetz seit dem 1. Januar 1999 gelten. Deswegen muß
ich jetzt präzise fragen, ob und wann Sie Durchfüh-
rungsbestimmungen dazu erlassen werden. Was wird
denn da jetzt laufen? Die Branche ist in totaler Verwir-
rung, und Sie können mir hier überhaupt nichts sagen.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Otto, die totale Verwirrung ist sicherlich ver-
früht. Selbstverständlich werden die notwendigen bun-
deseinheitlichen Abstimmungen so rasch wie möglich
vorgenommen. Frühestens zum Billanzstichtag 1999, al-
so in aller Regel zum 31. Dezember – –

(Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]: Das muß man
doch vorher wissen!)

– Entschuldigung, spätestens zum Bilanzstichtag müs-
sen die Unternehmen davon Kenntnis haben. Selbstver-
ständlich wird dies früher geschehen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Hauser,
Ihre Zusatzfrage, bitte.

Hansgeorg Hauser (Rednitzhembach) (CDU/CSU):
Frau Staatssekretärin, können Sie uns den grundsätzli-
chen Widerspruch aufklären, daß für Gegenstände des
Vorratsvermögens, die prinzipiell nicht dauerhaft im
Betrieb verbleiben sollen, eine dauerhafte Wertminde-
rung vorliegen muß, wenn man eine Abschreibung vor-
nehmen will?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Hauser, es wird keine dauerhafte Wertminde-
rung, sondern eine „voraussichtlich dauerhafte Wert-
minderung“ durch das Gesetz gefordert, so daß noch ein
Spielraum in der Bewertung vorhanden bleibt. Dies gilt
insbesondere, weil das Vorratsvermögen nicht auf Dauer
dem Betrieb erhalten bleiben soll, sondern auch weiter-
hin der Veräußerung dient.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Zu einer weiteren
Nachfrage, Kollege Niebel, bitte.

Dirk Niebel (F.D.P.): Frau Staatssekretärin, Sie ha-
ben gerade gesagt, daß spätestens bis zum Bilanzstichtag
bekannt sein soll, nach welchen Regeln verfahren wird.
Stimmen Sie mir zu, daß es für jemanden, der wirt-
schaftlich handelt, zumindest hilfreich ist, über einen ge-
samten Jahreszeitraum – das Gesetz wird rückwirkend
zum 1. Januar in Kraft treten – die Normen, auf Grund
deren er handelt, zu kennen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Niebel, das ist selbstverständlich richtig. Ich
muß es noch einmal ausführen, weil ich mich eben ver-

sprochen habe: Spätestens zum Bilanzstichtag müssen
detaillierte Bestimmungen vorliegen; selbstverständlich
werden sie früher vorliegen. Aber Sie müssen bedenken,
daß die Geltendmachung einer voraussichtlich dauer-
haften Wertminderung erst nach dem Bilanzstichtag des
Jahres 1999 erfolgen kann. Gerade bezogen auf das Vor-
ratsvermögen kann eine voraussichtlich dauerhafte
Wertminderung bei der Bilanzerstellung durchaus auch
erst kurz vor dem Stichtag entstanden sein. Das gilt
nicht gerade für den Kunsthandel; aber zum Beispiel bei
modischen Waren kann noch im Dezember klar werden,
daß es eine voraussichtlich dauerhafte Wertminderung
gibt. Insofern muß der Betriebsinhaber ohnehin aktuell
zum Bilanzstichtag bewerten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe nun die
Frage 31 des Abgeordneten Dr. Michael Meister auf:

Wann und in welcher Höhe hat das Bundeskabinett – gemäß
Äußerungen aus den Koalitionsfraktionen am 17. Februar 1999
im Ausschuß für Verkehr, Bau und Wohnungswesen – beschlos-
sen, Steuermehreinnahmen aus der Streichung des Vorkostenab-
zugs bei der Eigenheimförderung für eine Wohngeldanpassung
gezielt zu verwenden?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Das
Bundeskabinett hat sich am 10. Februar 1999 mit dem
aktuellen Stand der parlamentarischen Beratungen
der Koalitionsinitiative zum Steuerentlastungsgesetz
1999/2000/2002 befaßt und dazu insbesondere mittel-
standsfreundliche Änderungsvorschläge gemacht. In
dieser Sitzung ist auch der Vorschlag erörtert worden,
einen Teil der Mehreinnahmen aus der Verbreiterung
der steuerlichen Bemessungsgrundlage durch Streichung
des Vorkostenabzugs nach § 10 i des Einkommensteuer-
gesetzes zur Teilfinanzierung für eine Wohngeldnovelle
und nicht für eine Verbesserung der Eigenheimzulage
im Bereich des Bestandserwerbs heranzuziehen. Das
Bundeskabinett hat diesen Vorschlag positiv beurteilt.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Erste Nachfrage,
Herr Kollege Meister, bitte.

Dr. Michael Meister (CDU/CSU): Frau Staatsse-
kretärin, wie soll denn nach Ihrer Auffassung das
Finanzvolumen der Wohnkostennovelle insgesamt aus-
sehen? Da Sie eben von Teilfinanzierung gesprochen
haben, möchte ich ferner wissen, welcher Teil des Vor-
kostenabzugs – er hat ja ein Gesamtvolumen von etwa
1,6 Milliarden DM – für die Wohnkostennovelle ver-
wendet werden soll und woher eventuell erforderliche
weitere Mittel kommen sollen.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Meister, zum Volumen der Wohngeldnovelle
kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage
machen. Die Bundesregierung wird in Zusammenarbeit
mit den Koalitionsfraktionen eine gesamtstaatliche
Wohngeldnovelle im Laufe des Jahres erarbeiten, so daß
sie im Jahre 2000 in Kraft treten kann. Bitte entschuldi-
gen Sie, daß ich dem noch nicht vorgreifen darf.
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Beim Teilkostenabzug stand eine Größenordnung von
350 Millionen DM – allerdings verteilt auf Bund und
Länder – in Rede, die teilweise für die Wohngeldnovelle
herangezogen werden könnten.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Meister, Ihre
zweite Frage, bitte.

Dr. Michael Meister (CDU/CSU): Frau Staats-
sekretärin Hendricks, Sie haben eben erwähnt, daß die
Wohngeldnovelle im Jahr 2000 in Kraft treten soll.
Könnten Sie mir sagen, welcher Verfahrens- und
Zeitablauf in den einzelnen Schritten vom Referen-
tenentwurf über die Abstimmung mit den Ländern bis
hin zur Beratung und Verabschiedung im Bundestag
geplant ist und wann man im Jahr 2000 mit dem In-
krafttreten der Novelle rechnen kann?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Meister, die Novelle soll zum 1. Januar 2000 in
Kraft treten. Aber die Frage, wie der Gang des parla-
mentarischen Verfahrens gedacht ist, kann ich Ihnen im
Moment nicht beantworten, da die Vorlage der Novelle
in der Verantwortung des Ministers für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen liegt. Ich werde die Antwort aber
gerne nachtragen lassen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe die Frage 32
des Kollegen Dr. Meister auf:

Hat die Bundesregierung veranlaßt, daß ein solcher Beschluß
auch dem Haushaltsausschuß und dem Finanzausschuß im Zu-
sammenhang mit der Beratung des Steuerentlastungsgesetzes
und des Finanztableaus über dessen Auswirkungen zur Kenntnis
gelangte?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Kollege Meister, die Mehreinnahmen aus der Streichung
des § 10i EStG sind im Finanztableau zum Steuerentla-
stungsgesetz 1999/2000/2002 in der Bundestagsdruck-
sache 14/443, Seite 69, laufende Nr. 44 des Finanz-
tableaus in vollem Umfang erfaßt. Eine Verbesserung
der Eigenheimzulage wurde nicht beschlossen. Das ist
dem Finanzausschuß und dem Haushaltsausschuß des
Deutschen Bundestages so zur Kenntnis gegeben wor-
den.

Ein formeller Beschluß über die Verwendung der
Mehreinnahmen, der den Ausschüssen hätte zur Kennt-
nis gegeben werden können, existiert nicht. Die Absicht
der Bundesregierung, das Wohngeld der Entwicklung
anzupassen, bleibt davon unberührt.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe die Frage 33
der Kollegin Angela Marquardt auf:

Wie beurteilt die Bundesregierung eine in Aussicht stehende
Kreditgewährung der Europäischen Bank für Wiederaufbau und
Entwicklung (EBWE) zur Fertigstellung der Kraftwerksprojekte
Khmelnitski 2 und Rovno 4 in der Ukraine?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Marquardt, auf Initiative von Deutschland und
Frankreich haben die G-7-Staaten, die EU und die
Ukraine 1995 ein Memorandum of Understanding
zur Schließung des ukrainischen Kernkraftwerks in
Tschernobyl bis zum Jahr 2000 vereinbart. Bestandteil
dieses Memorandums ist ein umfassendes Programm,
mit dem unter Beteiligung der internationalen Finanz-
institutionen die energiewirtschaftlichen Voraussetzun-
gen für die Schließung des KKW Tschernobyl geschaf-
fen werden sollen.

Die ukrainische Regierung ist nur bereit, Tschernobyl
termingerecht stillzulegen, wenn die beiden Kernreakto-
ren Khmelnitski 2 und Rovno 4 zur Sicherung der Ener-
gieversorgung fertiggestellt werden. Aus Sicht der Bun-
desregierung hat die Beseitigung der Risiken durch den
Weiterbetrieb des KKW Tschernobyl oberste Priorität.

In Gesprächen mit der Ukraine wird die Bundesregie-
rung erneut prüfen, inwieweit auch nichtnukleare Kapa-
zitäten zur Sicherstellung der Energieversorgung in der
Ukraine bereitgestellt werden können. Die Bundesregie-
rung legt Wert darauf, daß nach dieser Prüfung gegebe-
nenfalls notwendige Anpassungen im Einvernehmen mit
den G-7-Staaten erfolgen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Mar-
quardt, Ihre Zusatzfrage, bitte.

Angela Marquardt (PDS): Frau Staatssekretärin,
wie beurteilt die Bundesregierung aber die Aussagen der
Kollegin Griefahn, die Sicherheitsrisiken seien derzeit
so groß, daß die finanzielle Beteiligung der Bundesre-
publik als des größten Anteilseigners an diesen beiden
Reaktoren eigentlich nicht vertretbar sei, da das Sicher-
heitsrisiko in keinem westlichen Land getragen werden
würde? Hier würde das nicht genehmigt werden.

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Frau
Kollegin Marquardt, die oberste Zielrichtung der Verein-
barung auf der Ebene der G7 und der EU war in der Tat,
das Kernkraftwerk Tschernobyl stillzulegen. Wenn zu
diesem Zweck – wenn auch möglicherweise vorüberge-
hend – andere Kernkraftwerke noch weiter in Betrieb
sind, dann, weil sie mit westlichen Fördermitteln zu rech-
nen haben, unter möglichst optimierten Bedingungen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ich rufe die Frage 34
der Kollegin Marquardt auf:

Beabsichtigt die Bundesregierung, den Einfluß Deutschlands
– Hauptaktionär der EBWE – geltend zu machen, um die Kre-
ditgewährung für die Fertigstellung der Kraftwerke zu verhin-
dern, bzw. wird sie diesbezüglich auch mit dem deutschen Exe-
kutiv-Direktor der EBWE Kontakt aufnehmen?

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Die
Bundesregierung wird ihre endgültige Haltung nach den
genannten Sondierungsgesprächen, auf die ich eben ein-
gegangen bin, festlegen.

Parl. Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks
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Vizepräsidentin Petra Bläss: Die Fragen 35 und
36 des Kollegen Börnsen werden schriftlich beantwortet.

Ich rufe den Geschäftsbereich des Bundesministe-
riums für Arbeit und Sozialordnung auf. Zur Beantwor-
tung steht Frau Parlamentarische Staatssekretärin Ulrike
Mascher zur Verfügung.

Ich rufe zunächst die Frage 37 der Abgeordneten
Dr. Maria Böhmer auf:

Ist es zutreffend, das die Bundesregierung beabsichtigt,
Dienstleistungsschecks für sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigungsverhältnisse in privaten Haushalten zur Einlösung in
Dienstleistungsagenturen einzuführen, und wenn ja, wie sieht
das Konzept genau aus?

Ulrike Mascher, Parl. Staatsekretärin beim Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung: Frau Dr. Böh-
mer, in der Koalitionsvereinbarung der Regierungsfrak-
tionen wurde festgelegt, daß die Bundesregierung die
Voraussetzungen dafür schaffen wird,

daß die Beschäftigungschancen des Dienstlei-
stungssektors besser genutzt werden. Dazu werden
Haushaltsdienstleistungen und private Dienstlei-
stungsagenturen gefördert.

Die Bundesregierung wird zur Förderung der Be-
schäftigung im Privathaushalt Eckpunkte eines Kon-
zeptes erarbeiten. In diesem Zusammenhang wird auch
geprüft, ob durch die Ausgabe von Dienstleistungs-
schecks, wie sie in einem in der letzten Legislaturpe-
riode vorgelegten Antrag der SPD vorgesehen waren,
eine Ausweitung sozialversicherungspflichtiger Be-
schäftigung im Privathaushalt erreicht werden kann.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine Zusatzfrage der
Kollegin Böhmer, bitte.

Dr. Maria Böhmer (CDU/CSU): Frau Parlamentari-
sche Staatssekretärin, wenn Sie dem Gedanken der Aus-
gabe von Dienstleistungsgutscheinen folgen würden,
dann hätte das zur Konsequenz, daß damit, wie auch in
Pressemeldungen der letzten Tage nachzulesen war, die
gesamte steuerliche Absetzbarkeit der Kosten für Haus-
haltshilfen im Privathaushalt gestrichen werden würde
und damit jeder Anreiz zur Schaffung von sozialver-
sicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Privathaushalt
bei individuellen Arbeitsverhältnissen verlorenginge.

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Frau Dr.
Böhmer, Sie wissen sehr gut, daß die steuerliche Ab-
zugsfähigkeit der Kosten für eine Haushaltshilfe im Pri-
vathaushalt gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 8 des Einkommen-
steuergesetzes nur zu einem relativ geringen Anstieg der
Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungs-
verhältnisse in Privathaushalten geführt hat, nämlich um
knapp 5 000 auf 37 700.

Ich meine, das war kein sehr zielführendes Projekt.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: 37 000, ist das
nichts?)

Deswegen wird die Bundesregierung bzw. das Arbeits-
ministerium nach neuen Wegen suchen und hierzu Eck-
punkte vorlegen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Böh-
mer, Ihre zweite Nachfrage, bitte.

Dr. Maria Böhmer (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, die Zahlen, die Sie eben genannt haben, beruhen auf
einer alten Schätzung; das ist die Bestandszahl. Die An-
gaben beruhen lediglich auf den Zahlen, die sich im
Verfahren „Haushaltsscheck“ ergeben haben. Können
Sie mir etwas über die Zahlen sagen, die im Zuge der
Einkommensteuererklärung bei den vielen Haushalten
sichtbar geworden sein müssen, die zweifellos die steu-
erliche Absetzbarkeit auch außerhalb des Haushalts-
scheckverfahrens genutzt haben?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bundes-
minister für Arbeit und Sozialordnung: Die Zahlen, die
ich Ihnen genannt habe, beruhen nicht auf dem Haushalts-
scheckverfahren; diese Zahlen zeigen vielmehr, wie sich
die Beschäftigungssituation in Privathaushalten auf Grund
der steuerlichen Absetzbarkeit entwickelt hat.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Niebel, Ihre
Nachfrage, bitte.

Dirk Niebel (F.D.P.): Frau Staatssekretärin, unab-
hängig von der Tatsache, daß mir die Staatssekretärin
Hendricks auf die Frage, ob die steuerliche Absetzbar-
keit von sozialversicherungspflichtigen Haushaltshilfen
abgeschafft werden solle, geantwortet hat, daß die Bun-
desregierung derartiges nicht plane, würde ich gerne
wissen, ob Sie mir darin zustimmen, daß nicht nur die
tatsächlich im Haushalt Beschäftigten mit Einschrän-
kungen rechnen müssen, sondern daß das weitere Kreise
zieht, nämlich daß, wenn die steuerliche Absetzbarkeit
von sozialversicherungspflichtig im Haushalt beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern abge-
schafft wird, die Wahrscheinlichkeit, daß diese nicht
weiterbeschäftigt oder in anderen Beschäftigungsver-
hältnissen beschäftigt werden, mit dem Umstand kumu-
liert, daß in aller Regel die Frau, die in der Zeit arbeiten
geht, in der sich die Haushaltshilfe um den Haushalt und
um die Kinder kümmert, auch nicht mehr in der Lage
wäre, ihrer Arbeit nachzugehen und damit durch Ihre
Politik heim an den Herd geschickt würde?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr Niebel,
das, was Sie hier vortragen, nämlich daß ein Zusam-
menhang zwischen der steuerlichen Abzugsfähigkeit für
Haushaltshilfen und Erwerbstätigkeit von Frauen be-
steht, ist eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob Sie harte
Daten haben, die den Zusammenhang belegen.

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Konkrete Einzelfälle!)
– Daß es in Ihrem persönlichen Umfeld konkrete Einzel-
fälle gibt, bestreite ich überhaupt nicht.
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Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine weitere Nach-
frage. Bitte, Frau Kollegin.

Nicolette Kressl (SPD): Frau Staatssekretärin,
könnten Sie dem Kollegen Niebel vielleicht deutlich
machen,

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Ist das eine Frage?)

daß es Zahlen des Bundesfinanzministeriums gibt aus
denen eindeutig hervorgeht, daß die Regelung hinsicht-
lich der steuerlichen Abzugsfähigkeit der Kosten für
eine Haushaltshilfe in Privathaushalten, was die Be-
schäftigungswirkung angeht, ein totaler Flopp war und
daß man das auch nachlesen kann?

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Das gilt ja wohl nicht
für die Betroffenen, die dann entlassen wer-
den!)

– Ich wußte gar nicht, daß wir das jetzt in dieser Form
diskutieren. Vielleicht könnte die Frau Staatssekretärin
noch einmal darauf aufmerksam machen, daß genau die-
se Beschäftigungswirkung auch nach Aussagen der alten
Regierung nicht eingetreten ist und daß das auch nach-
lesbar ist.

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Das kann ich
gern bestätigen. Ob es mir allerdings gelingt, den Kolle-
gen Niebel – auch an Hand von schriftlichen Unterlagen
– davon zu überzeugen, kann ich Ihnen nicht zusichern.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Liebe Kolleginnen
und Kollegen, ich möchte Sie darüber informieren, daß
die Fraktion der CDU/CSU eine Aktuelle Stunde zur
Beantwortung der Fragen zum Geschäftsbereich des
Bundesministeriums der Finanzen beantragt. Ich möchte
Sie darauf hinweisen, daß diese Aktuelle Stunde im An-
schluß an die Fragestunde aufgerufen wird. Das wird
gegen 15 Uhr sein.

Jetzt rufe ich die Frage 38 der Kollegin Dr. Maria
Böhmer auf:

Wird die Bundesregierung, wenn das Konzept umgesetzt
wird, den bereits eingeführten Haushaltsscheck und die steuerli-
che Absetzbarkeit sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gungsverhältnisse im privaten Haushalt beibehalten, und falls
nein, wie beurteilt die Bundesregierung die Auswirkungen die-
ser Maßnahmen auf die derzeit in privaten Haushalten bestehen-
den sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Frau Dr.
Böhmer, die Notwendigkeit einer Überarbeitung des
Haushaltsscheckverfahrens wird im Rahmen der Erar-
beitung der von mir gerade erwähnten Eckpunkte ge-
prüft. Der zum 1. Januar 1997 eingeführte Haushalts-
scheck hat sich im übrigen leider – ich nehme einmal an,
daß Sie das auch so sehen – nicht bewährt, nicht den er-
warteten Nutzen gehabt und nicht zu dem angestrebten
Beschäftigungszuwachs geführt. Bis zum 31. Dezember
1998, also in einem Zeitraum von zwei Jahren, wurden
insgesamt nur 8 449 Haushaltsschecks bei den Kranken-

kassen eingereicht. Auch die Erweiterung der steuerli-
chen Abzugsfähigkeit der Kosten für eine Haushaltshilfe
– darüber haben wir ja gerade schon gesprochen – hat
sich leide nicht so in Beschäftigung niedergeschlagen,
wie es von Ihnen erwartet worden war.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Dr.
Böhmer, eine Nachfrage.

Dr. Maria Böhmer (CDU/CSU): Sie beabsichtigen
also zu prüfen, ob dieses Verfahren durch Dienstlei-
stungsgutscheine abgelöst werden soll. Trifft es zu, daß
in den Genuß solcher Dienstleistungsgutscheine gemäß
dem Konzept, das in der letzten Legislaturperiode vor-
gelegt worden ist, nur Personen über 80 Jahre und Fa-
milien mit Kindern kommen sollen?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Frau Dr.
Böhmer, ich habe Ihnen gesagt, daß wir all das prüfen.
Es stellt sich in der Tat die Frage, ob man nicht, wenn
man steuerliche Mittel zur Förderung dieser Beschäfti-
gung nutzt, zielgerichtet besondere Personengruppen in
den Genuß dieser Förderung kommen läßt. Aber die
Einschränkungen, die in unserem Antrag aus der letzten
Legislaturperiode vorgesehen waren, entsprechen nicht
den Einschränkungen, die wir im Rahmen unserer Über-
prüfung vorzunehmen beabsichtigen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Eine zweite Nach-
frage der Kollegin Dr. Böhmer, bitte.

Dr. Maria Böhmer (CDU/CSU): Frau Parlamentari-
sche Staatssekretärin, ich setze noch einmal bei Ihren
Planungen an, Dienstleistungsgutscheine einzuführen,
die im Zusammenhang mit Dienstleistungsagenturen
ausgegeben werden sollen. Gemäß Ihren Vorschlägen
planen Sie, Dienstleistungsagenturen einzurichten. Es
existieren aber bereits weit über 100 Dienstleistungs-
zentren in Deutschland, deren Förderung teilweise schon
ab 1. April ausläuft. Was gedenken Sie zu tun, damit
diese Dienstleistungszentren ihre Arbeit nicht ad hoc
aufgeben müssen und die dort beschäftigten Frauen
nicht arbeitslos werden?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Frau Dr.
Böhmer, es hat sich ja gezeigt, daß diese Dienstlei-
stungsagenturen einen hohen Förderbedarf haben, um
ihre Dienstleistungen zu marktgerechten Preisen anbie-
ten zu können. Wir werden prüfen, in welcher Form sol-
che Dienstleistungsagenturen oder -zentren arbeiten
sollen. Auch Sie können nicht behaupten, daß die jetzige
Form der Arbeit und die notwendige finanzielle Förde-
rung dieser Dienstleistungsagenturen dafür spricht, ihre
flächendeckende Ausbreitung voranzutreiben.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Niebel,
Ihre Nachfrage, bitte.



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 29. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 24. März 1999 2389

(A) (C)

(B) (D)

Dirk Niebel (F.D.P.): Frau Staatssekretärin, Sie ha-
ben gerade festgestellt, daß gut 30 000 Arbeitsplätze, die
durch die Möglichkeit der steuerlichen Absetzbarkeit
geschaffen wurden, und gut 8 000 Arbeitsplätze, die
durch das Haushaltsscheckverfahren geschaffen wurden,
betroffen sind. Das macht round about zirka 40 000 be-
troffene Arbeitsplätze. Wie kommen Sie zu der Er-
kenntnis, daß diese rund 40 000 sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnisse weniger wert
sind als andere, eventuell zu begründende sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Anders
gefragt: Vertreten Sie hier nicht reine Ideologie?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Nein, das ist
keine reine Ideologie. Wir müssen vielmehr sorgfältig
prüfen, wie das Verhältnis zwischen dem finanziellen
Aufwand aus Steuermitteln und dem erzielten Ergebnis
aussieht.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Kressl,
Sie haben eine weitere Nachfrage.

Nicolette Kressl (SPD): Frau Staatssekretärin, kön-
nen Sie Informationen aus dem Finanzministerium be-
stätigen, daß ein Großteil der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnisse in Privathaushalten
ausschließlich begründet wurde, um auf Grund der steu-
erlichen Absetzbarkeit Mitnahmeeffekte zu erzielen?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Das muß ich
Ihnen leider bestätigen.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Nun rufe ich die
Frage 39 des Abgeordneten Thomas Strobl auf:

Wie beurteilt die Bundesregierung die nachhaltige Kritik aus
zahlreichen Landesregierungen an der geplanten Sozialabgaben-
pflicht für 630-DM-Jobs und generell an der Neuregelung der
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr Strobl,
wegen des inneren Zusammenhangs möchte ich Ihre
Frage nach der Kritik zahlreicher Landesregierungen an
der geplanten Sozialabgabenpflicht für 630-DM-Jobs
und Ihre Frage nach der Bereitschaft der Bundesregie-
rung, dem Wunsch dieser Landesregierungen entspre-
chend Regelungen im Gesetz zur Neuregelung geringfü-
giger Beschäftigungsverhältnisse nachzubessern, zu-
sammen beantworten. Die Anzahl Ihrer Nachfragen wird
sich dadurch nicht verringern.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Dann rufe ich noch
die Frage 40 des Abgeordneten Thomas Strobl auf:

Ist die Bundesregierung nun bereit, dem Wunsch dieser Lan-
desregierungen entsprechend, Regelungen im Gesetz zur Neure-
gelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, die insbe-
sondere im Bereich der Zeitungszusteller und der Beschäftigten
in der Gastronomie sich nachteilig und sinnwidrig auswirken
dürften, nachzubessern?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Der Bundes-
rat hat dem Gesetz zur Neuregelung geringfügiger Be-
schäftigungsverhältnisse in seiner Plenarsitzung am
19. März, also am Freitag letzter Woche, zugestimmt.
Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß Befürch-
tungen vieler Zeitungsverlage und des Hotel- und Gast-
stättengewerbes in der vorliegenden Form nicht begrün-
det sind. Sie nimmt jedoch die von den Ländern Nord-
rhein-Westfalen und Niedersachsen vorgetragenen Be-
fürchtungen ernst. Sie wird die Auswirkungen des Ge-
setzes zur Neuregelung der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse sorgfältig beobachten und gegebenen-
falls Korrekturen vorschlagen, wenn sich die betriebli-
che Praxis anders, als vom Gesetzgeber beabsichtigt,
entwickeln sollte.

(Elke Wülfing [CDU/CSU]: Dazu müßte man
wissen, was der Gesetzgeber beabsichtigt!)

– Frau Wülfing, ich weiß, wovon ich in meinen Ant-
worten rede.

(Wolfgang Zöller [CDU/CSU]: Davon gehen
wir eigentlich aus! – Joachim Hörster
[CDU/CSU]: Das ist das Mindeste, was man
erwarten kann!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Strobl,
Ihre erste Nachfrage.

Thomas Strobl (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin
Mascher, wie verträgt sich Ihre Aussage in bezug auf die
Zeitungszusteller mit dem Versprechen des Bundes-
kanzlers an die Zeitungsverleger, daß es keine Ver-
schlechterungen in diesem Bereich geben werde?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr Strobl,
wir haben im Gesetz selber schon verankert, daß wir ei-
nen Bericht über die Auswirkungen des Gesetzes in den
verschiedenen Branchen vorlegen werden.

(Lachen des Abg. Hans Michelbach
[CDU/CSU])

Der Arbeitsminister hat in den Beratungen des Bun-
desrates angekündigt, daß wir gegebenenfalls dieser Be-
richtspflicht schon früher nachkommen, um Korrekturen
vorzunehmen, falls die Entwicklung anders als gedacht
verläuft.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Politik auf
Zuruf ist das!)

– Nein, das ist keine Politik auf Zuruf, sondern eine
Politik, die sich auch an der realen Entwicklung orien-
tiert.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Dr. Dieter Thomae [F.D.P.]:
Politik orientiert am Chaos!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Ihre zweite Nach-
frage, Herr Kollege.
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Thomas Strobl (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin,
gerade in den letzten Tagen hat sich gezeigt, daß bei den
Vorbereitungsarbeiten für das Inkrafttreten des Gesetzes
am 1. April dieses Jahres ein wahres Bürokratiechaos
sowohl für Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer wie auch für die Mitarbeiter der Finanzämter
und die Beschäftigten der Krankenkassen entstanden ist.
Sind Sie der Meinung, daß dieses Gesetz einen Beitrag
zur Entbürokratisierung in Deutschland darstellt?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Ich würde es
nicht als „Bürokratiechaos“ bezeichnen, wenn das An-
gebot, im Rahmen einer Telefon-Hotline Fragen an
64 Experten zu stellen, zu einer solch großen Nachfrage
führt, daß nicht jeder Anrufer sofort durchkommt und
die gewünschte Antwort erhält. Diese Situation halte ich
noch nicht für ein Bürkratiechaos. Insofern teile ich Ihre
Befürchtungen nicht, daß die Neuregelung zu einer aus-
ufernden Bürokratie führen wird.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Kollege Strobl, Sie
haben noch zwei Nachfragen, da Frau Mascher Ihre bei-
den Fragen zusammen beantwortet hat, bitte.

Thomas Strobl (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin,
wollen Sie allen Ernstes bestreiten, daß das Gesetz zur
Neuregelung geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse
ein Mehr an Bürokratie für die von mir genannten Per-
sonengruppen mit sich bringt?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr Strobl,
ich bestreite überhaupt nicht, daß diese von uns vorge-
nommene Umstellung am Anfang Eingewöhnungs-
schwierigkeiten mit sich bringen wird. Ich bestreite auch
nicht, daß die amtierende Bundesregierung angesichts
der Untätigkeit der letzten Bundesregierung einen er-
heblichen Problemberg in diesem Bereich abzubauen
hat.

(Beifall bei der SPD)

Ich bestreite aber ganz entschieden, daß dieses Gesetz
nach den Anlaufschwierigkeiten große bürokratische
Probleme mit sich bringen wird.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Strobl, noch ei-
ne letzte Nachfrage.

Thomas Strobl (CDU/CSU): Frau Staatssekretärin,
können Sie Pressemitteilungen von heute bestätigen,
nach denen 64 Fachleute aus dem Finanzministerium
und dem Arbeitsministerium zwölf Stunden am Tag da-
mit beschäftigt sind, telefonische Anfragen zu beant-
worten, aber die Nachfrage nicht befriedigen können,
und würden Sie uns gelegentlich Auskunft darüber ge-
ben welche Kosten diese Aktion für den Steuerzahler
verursacht?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Wir werden
Ihnen gerne Auskunft darüber geben, wie sich diese
Hotline bewährt hat, Herr Strobl. Es ist Ihnen sicher be-
kannt, daß das Bundesarbeitsministerium solche Hot-
lines seit 1971 einsetzt, weil wir versuchen, schwierige
Gesetze möglichst bürgernah in direkten Antworten zu
erläutern.

(Thomas Strobl [CDU/CSU]: Es ist besser,
vorher bürgernahe Gesetze zu machen!)

Diese Aktion, die wir jetzt durchführen, ist keine neue
oder ungewöhnliche Aktion, sondern das ist eine Praxis,
die das BMA schon unter verschiedenen Arbeitsmini-
stern geübt hat.

(Zuruf von der SPD: Nichts Neues also!)

Vizepräsidentin Petra Bläss: Liebe Kolleginnen
und Kollegen, es verbleiben noch sechs Minuten für die
Fragestunde. Mir liegen jetzt noch fünf Nachfragen zu
dieser Frage vor. Damit schließe ich die Frageliste. Wir
kommen danach zur Aktuellen Stunde.

Kollege Dreßen, Ihre Nachfrage bitte.

Peter Dreßen (SPD): Frau Staatssekretärin, vorhin
wurde nach den Zeitungszustellern gefragt. Ist Ihnen ei-
gentlich bekannt, daß schon in der Vergangenheit einige
Zeitungsverlage ordentliche Beschäftigungsverhältnisse
hatten, die ordnungsgemäß angemeldet waren und bei
denen die Beschäftigten mit 800 DM oder 900 DM be-
zahlt wurden, und daß diese Zeitungsverlage, wenn wir
hier nicht gehandelt hätten, im Nachteil gegenüber den
Zeitungsverlegern gewesen wären, die sich in der Ver-
gangenheit sehr unkulant gegenüber ihren Arbeitneh-
mern verhalten haben?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr Dreßen,
es ist mir bekannt, daß sich die Zeitungsverlage und
Zeitungsverleger sehr unterschiedlich gegenüber ihren
Beschäftigten verhalten haben. Diese unterschiedliche
Behandlung gibt es auch in anderen Branchen. Es macht
sicher auch eine gewisse Schwierigkeit bei der Umset-
zung dieses Gesetzes aus, daß jetzt hier teilweise eine
Umstellung erfolgen muß, die von den Arbeitgebern so
nicht gewünscht wird, weil sie sich dann ihre Wettbe-
werbsvorteile nicht mehr zu Lasten der Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen verschaffen können.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Frau Kollegin Wid-
mann-Mauz, bitte Ihre Frage.

Annette Widmann-Mauz (CDU/CSU): Frau Staats-
sekretärin, Sie haben gerade bei der Beantwortung der
Frage des Kollegen Strobl darauf hingewiesen, daß Sie,
wenn reale Entwicklungen zu größeren Problemen bei
der Umsetzung führen würden – vor allem im Bereich
der Zeitungsverleger –, unter Umständen zu Korrekturen
bereit wären. Meine Frage zielt darauf ab: Inwieweit ist
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geplant, die Telefonaktion dahin gehend auszuwerten,
daß unter Umständen auch bei großen Problemen, die
sich bei privaten Haushalten als Arbeitgebern stellen,
Nachbesserungen vorgenommen werden?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Ich möchte
hier keine Nachbesserungen versprechen, sondern ich
habe nur gesagt, daß wir im Gesetz selber schon festge-
legt haben, daß wir einen Bericht über die Erfahrungen
mit diesem Gesetz vorlegen und dann notwendige
Schlußfolgerungen daraus ziehen werden. Darüber hin-
aus hat der Arbeitsminister im Bundesrat angekündigt,
den Bericht gegebenenfalls früher vorzulegen, so daß
wir auch früher Schlußfolgerungen daraus ziehen kön-
nen.

Was die privaten Haushalte angeht, haben wir, glaube
ich, die Schwierigkeit, daß es sich hier zum großen Teil
nicht um geringfügige Beschäftigungsverhältnisse ge-
handelt hat, sondern um einen grauen Arbeitsmarkt, in
dem cash auf die Hand gezahlt worden ist, und daß jetzt
offensichtlich bei vielen privaten Haushalten überhaupt
das erste Mal ein Bewußtsein entsteht, daß es sich hier
um reguläre Arbeitsverhältnisse handelt, die sozialversi-
cherungspflichtig sind und gegebenenfalls der Besteue-
rung unterliegen. Dadurch entstehen gewisse Irritatio-
nen. Sie kennen sicher die Praxis in Ihrem persönlichen
Umfeld, wie auch Herr Niebel aus seinem persönlichen
Umfeld immer interessante Erfahrungen zu berichten
hat.

Vizepräsidentin Petra Bläss: Herr Kollege Niebel,
Ihre Frage bitte.

Dirk Niebel (F.D.P.): Frau Staatssekretärin, es ist
immer gut, wenn man praktische Erfahrungen in das
parlamentarische Leben einfließen lassen kann. Ich
weiß, daß Sie auch tatsächlich meinen, was Sie hier ge-
sagt haben. Das bedrückt mich ein bißchen.

Sie haben vorhin gesagt, daß die steuerliche Absetz-
barkeit bei sozialversicherungspflichtig beschäftigten
Hausangestellten aller Voraussicht nach nicht in der Art,
wie wir sie kennen, erhalten bleiben soll. Jetzt haben Sie
gesagt, daß die Neuregelung der 630-Mark-Beschäfti-
gungen außer in der Anfangsphase nicht zu mehr Büro-
kratie führen werde. Sie wissen aber doch genausogut
wie ich, daß jeder Privathaushalt, der eine Reinigungs-
kraft auf 630-Mark-Basis beschäftigt, mit exakt dem
gleichen Verwaltungsaufwand zu rechnen hat wie ein
Arbeitgeber, der sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte hat.

(Peter Dreßen [SPD]: Vorher auch schon!)

Stimmen Sie mir zu, daß, wenn Sie die beiden Mög-
lichkeiten, die wir jetzt haben, abschaffen, die Wahr-
scheinlichkeit, daß weit mehr Beschäftigungsverhältnis-
se dieser Art „bar auf die Hand“ abgewickelt werden,
größer wird?

(V o r s i t z : Vizepräsident Rudolf Seiters)

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Herr Niebel,
ich habe nicht gesagt, daß wir irgend etwas abschaffen.
Ich habe vielmehr gesagt, daß wir dies im Rahmen der
Entwicklung von zusätzlicher Beschäftigung im Bereich
haushaltsbezogener Dienstleistungen prüfen.

Vizepräsident Rudolf Seiters: Eine Zusatzfrage,
Frau Kollegin Böhmer.

Dr. Maria Böhmer (CDU/CSU): Frau Staatssekretä-
rin, ich knüpfe an die Ausführungen an, die Sie im Zu-
sammenhang mit der Telefonhotline gemacht haben. Of-
fensichtlich besteht ein großer Informationsbedarf. Ich
gehe davon aus, daß viele Fragen von Privathaushalten
kommen, glaube aber nicht, daß dies nur aus Gründen
des Entdeckens von Arbeitsverhältnissen geschieht.
Immerhin haben drei Untersuchungen belegt, daß es
mehrere Millionen geringfügig Beschäftigte im Privat-
haushalt gibt – darüber hinaus zweifellos auch Schwarz-
arbeit.

Ich konzentriere mich jetzt auf diese mehreren Mil-
lionen geringfügig Beschäftigten im Privathaushalt. Die
Bundesversicherungsanstalt hat erklärt, sie sehe sich
nicht in der Lage, zu dem Bereich der geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisse Kontrollen durchzuführen. Sie
haben im Gesetz vorgesehen, daß sich die Kontrollen
auch auf die Privathaushalte erstrecken. Wie gedenken
Sie dies zu tun?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Frau Dr.
Böhmer, die Kontrolle über die richtige Abführung von
Sozialversicherungsbeiträgen sollte da stattfinden, wo
möglicherweise größere Dunkelfelder vorliegen. Ich
denke, erste Priorität ist nicht, alle privaten Haushalte zu
überprüfen. Die erste Priorität liegt in ganz anderen Be-
reichen.

Vizepräsident Rudolf Seiters: Zu einer letzten Zu-
satzfrage der Kollege Hirche.

Walter Hirche (F.D.P.): Frau Staatssekretärin, worin
liegt der besondere soziale Sinn, daß jemand, der
4 000 DM verdient und daneben noch eine 630-Mark-
Beschäftigung hat, den vollen Krankenkassenbeitrag
zahlen muß, aber jemand, der 8 000 DM verdient und
daneben noch einen 630-Mark-Vertrag hat, nur eine
Pauschale abführen muß?

Ulrike Mascher, Parl. Staatssekretärin beim Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung: Sie sprechen
hier von der Zusammenrechnung der Einkünfte aus
Haupt- und Nebenbeschäftigung. Ich denke, dies ist in
der Tat gerechtfertigt, da die Sozialversicherungspflicht
derer, die dieses Einkommen nicht durch Haupt- und
Nebenbeschäftigung, sondern insgesamt verdienen, gleich
hoch ist.

Annette Widmann-Mauz
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Das, was Sie ansprechen, hat mit der Beitragsbemes-
sungsgrenze zu tun. Man kann über die Gerechtigkeit
der Beitragsbemessungsgrenze vortrefflich spekulieren.
Es hat auch Überlegungen gegeben, sie anzuheben oder
ganz abzuschaffen. Ich kann mir aber nicht vorstellen,
daß das Ihre Absicht ist, Herr Hirche.

(Walter Hirche [F.D.P.]: Nein! Ich wollte er-
läutert bekommen, wo der Sinn liegt!)

– Der Sinn ist, daß wir uns an der Beitragsbemessungs-
grenze orientieren. Über den Sinn und die soziale Ge-
rechtigkeit dieser Beitragsbemessungsgrenze würde ich
mit einem Vertreter der F.D.P. gerne diskutieren.

(Walter Hirche [F.D.P.]: Das war aber nicht
meine Frage!)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Ich danke Ihnen,
Frau Staatssekretärin.

Wir sind damit am Ende der Fragestunde.

Die Fraktion der CDU/CSU hat zu den Antworten der
Bundesregierung auf die Fragen 23 bis 29 zur Besteue-
rung von Unternehmen und zur Mehrwertsteuererhö-
hung eine Aktuelle Stunde verlangt. Das entspricht
Nr. 1b der Richtlinien für die Aktuelle Stunde. Die Aus-
sprache muß nach Nr. 2a der Richtlinien unmittelbar
nach Schluß der Fragestunde durchgeführt werden.

Ich rufe daher auf:

Aktuelle Stunde

 Pläne der Bundesregierung zur Erhöhung der
Mehrwertsteuer und zur Besteuerung von Un-
ternehmen

Die für heute von der Fraktion der F.D.P. verlangte
Aktuelle Stunde wird nach Nr. 5 auf morgen vertagt. Die
ursprünglich für morgen vorgesehene Aktuelle Stunde
der Fraktion der CDU/CSU wurde zurückgezogen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort für die CDU/
CSU-Fraktion hat die Kollegin Gerda Hasselfeldt.
– Bitte schön.

Gerda Hasselfeldt (CDU/CSU): Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung
hätte heute Gelegenheit gehabt, im Rahmen der Frage-
stunde etwas Licht in das Dickicht ihres steuerpoliti-
schen Desasters im Zusammenhang mit der Unterneh-
mensteuerreform zu bringen. Diese Chance wurde nicht
genutzt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Widerspruch bei der SPD)

Die Fragen waren konkret. Die Antworten waren vage
und ausweichend – mit dem Ergebnis, daß die Bürger,
die Unternehmen und die Betriebe weiterhin im unkla-
ren gelassen werden und weiterhin in Unsicherheit dar-
über sind, was sie im Rahmen der Unternehmensteuer-
reform erwartet.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Ich habe Verständnis dafür, daß man zunächst einmal
nachdenkt und dann handelt. Aber das, was Sie hier in
den letzten Wochen und Monaten bezüglich der Steuer-
politik getan haben, war das Gegenteil.

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!)

Sie haben eine Steuerreform verabschiedet, wohl wis-
send, daß sie nicht den Anforderungen der wirtschaftli-
chen Gegebenheiten entspricht. Sie haben diese Reform
gegen den erklärten Rat von Sachverständigen aus der
Wirtschaft und aus den Verbänden verabschiedet. Sie
haben schon bei der Verabschiedung dieser Reform ge-
sagt: Wir werden im Zuge der Unternehmensteuer-
reform die Situation der Unternehmen verbessern. Sie
haben den Unternehmen bzw. den Betrieben immer
wieder ein Trostpflaster angekündigt.

Ihre Vorschläge hinsichtlich der Unternehmensteuer-
reform, die Sie heute vorgetragen haben, machen deut-
lich, daß das ein großes Täuschungsmanöver war.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Widerspruch bei der SPD)

Je aktueller die Unternehmensteuerreform wird, desto
widersprüchlicher werden die Äußerungen aus den Krei-
sen der Regierung und der Koalitionsfraktionen.

Hinzu kommen die Forderungen der letzten Tage, die
Mehrwertsteuer zu erhöhen. Seien Sie doch ehrlich: Es
geht Ihnen gar nicht mehr um das Ob einer Mehrwert-
steuererhöhung, sondern nur noch um eine geeignete
Begründung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Zurufe von der CDU/CSU: Und um die
Höhe!)

Das Ergebnis Ihrer bisherigen Diskussionen über Ihre
Steuerpolitik ist folgendes: Es besteht eine tiefe Verun-
sicherung in der Bevölkerung. Investitionen und die
Schaffung von Arbeitsplätzen unterbleiben. Die Leidtra-
genden sind die Arbeitnehmer und die Arbeitslosen.
Nicht zuletzt der Präsident des Zentralverbandes des
Deutschen Handwerks, Herr Philipp, hat erst gestern
wörtlich gesagt: Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt.
Das haben Sie auf Grund Ihrer falschen Entscheidungen,
Ihrer ständigen Änderungen und Flickschustereien in der
Steuerpolitik sowie auf Grund Ihrer Versprechungen, die
Sie nicht halten, zu verantworten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Es wäre an der Zeit, endlich Farbe zu bekennen, und
zwar einheitlich. Es ist ja so, daß heute einer von Ihnen
sagt: „Die Wirtschaft braucht eine Entlastung“, und daß
am gleichen Tag ein anderer aus Ihren Reihen sagt:
„Steuersenkungen in bezug auf die Wirtschaft sind aus-
geschlossen; die wird es nicht mehr geben“.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Alles Müller
oder was?)

Was gilt denn nun eigentlich?

(Zuruf von der CDU/CSU: Das möchten wir
einmal wissen!)

Parl. Staatssekretärin Ulrike Mascher
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Heute ist deutlich geworden: Nicht einmal in der Bun-
desregierung selbst ist man sich im klaren darüber, wie
es im Hinblick auf die Gewerbesteuer, den Höchst-
steuersatz im Rahmen der Körperschaftsteuer, auf eine
allgemeine steuerliche Entlastung und im Hinblick auf
ausländische Investoren weitergeht. Was machen Sie mit
Personenunternehmen? Was machen Sie mit dem Mit-
telstand? Was machen Sie mit den Freiberuflern? Was
machen Sie mit der Landwirtschaft? Was machen Sie
mit der Spreizung der Steuersätze?

(Lachen bei der SPD)

All das sind Fragen, die nicht beantwortet wurden. Im
Hinblick auf diese Bereiche machen Sie aber laufend
Versprechungen.

Nun möchte ich eine Bemerkung in Richtung Frau
Scheel machen – denn sie schaut gerade so lächelnd zu
mir –: Frau Scheel, Sie haben erst vor wenigen Tagen
wörtlich gesagt – dies war in der Zeitung nachzulesen –:
Als Signal für ausländische Investoren sind niedrige
Steuersätze unheimlich wichtig.

(Christine Scheel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das habe ich heute schon einmal ge-
hört!)

Das ist natürlich richtig. Das hätten Sie von uns ab-
schreiben können.

(Christine Scheel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich brauche Sie nicht dazu, daß mir das
einfällt!)

Ich möchte dies erweitern: Niedrige Steuersätze sind
nicht nur für ausländische Investoren wichtig. Nur, Frau
Scheel, warum soll das erst jetzt geschehen?

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Wo bleibt Ihre Glaubwürdigkeit? Wenn man sich Ihr
Verhalten im Hinblick auf die Steuerreform in den letz-
ten Monaten vor Augen führt, dann ist festzustellen: Sie
haben in den Diskussionen, an denen Vertreter der Wirt-
schaft beteiligt waren, einerseits immer gesagt, daß das
ein Gesetz ist, das noch nachgebessert werden muß. Sie
haben andererseits hier in diesem Haus das Steuerentla-
stungsgesetz großspurig als Reform verkündet.

(Zuruf von der SPD: Die haben Sie nicht fer-
tiggebracht!)

Das ist eine Doppelzüngigkeit, wie sie nicht mehr zu
überbieten ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Ich fordere Sie deshalb auf: Geben Sie Ihren Zick-
zackkurs in der Steuerpolitik auf! Sorgen Sie für eine
einheitliche Linie in der Regierung und in den Koali-
tionsfraktionen! Sagen Sie den Menschen die Wahrheit!
Denn sie haben ein Recht darauf.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Ich gebe das Wort
der Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesmi-

nister für Wirtschaft und Technologie, Barbara
Hendricks.

(Joachim Poß [SPD]: Die hat ja heute über-
haupt nicht reden dürfen! Es ist gut, daß sie
mal ein Wort sagt! – Heiterkeit bei der SPD)

Dr. Barbara Hendricks, Parl. Staatssekretärin beim
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie: Herr
Präsident! Meine Damen und Herren! Ich freue mich
wirklich, daß ich jetzt von dieser Stelle aus zu Ihnen re-
den darf. Offenbar ist es notwendig, immer wieder zu
versuchen, die zutreffenden Argumente auch in die Köp-
fe der Opposition hineinzubekommen.

Die Rede ist von angeblichen Plänen der Bundesre-
gierung zur Erhöhung der Mehrwertsteuer. Es gibt aber
seitens der Bundesregierung keinerlei Äußerung, die
Mehrwertsteuer solle erhöht werden,

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Was ist denn
mit SPD-Bundestagsabgeordneten wie Herrn
Bartels?)

weder von Bundeskanzler Gerhard Schröder noch vom
designierten Bundesfinanzminister Hans Eichel. Auch
die SPD-regierten Länder haben keine Initiative in diese
Richtung ergriffen. Wo nehmen Sie von der Opposition
also die Chuzpe her, der Öffentlichkeit weiszumachen,
die Bundesregierung strebe eine Mehrwertsteuererhö-
hung an? Das ist nichts als der durchsichtige Versuch,
erneut Verunsicherung zu säen und von den Entlastun-
gen abzulenken, die wir gerade im Umfang von gut
20 Milliarden DM beschlossen haben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Die Maßnahmen des Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002 haben wir ohne eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer finanziert. CDU/CSU und F.D.P. haben
dagegen 1997 ein Steuerpaket vorgelegt, das auf eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer hinauslief. Im Finanz-
tableau zum Steuerreformgesetz 1999 haben Ihre beiden
Herren Fraktionsvorsitzenden, Herr Schäuble und Herr
Solms, eine Fußnote angebracht, die eine Teilfinanzie-
rung Ihrer Reform durch eine Umschichtung von den di-
rekten zu den indirekten Steuern – sprich: Erhöhung der
Mehrwertsteuer oder der Mineralölsteuer – enthielt. Sie,
meine Damen und Herren von der Opposition, haben
daher keinen Anlaß, sich selbstgerecht zu geben.

(Joachim Hörster [CDU/CSU]: Wir wollen
doch nur wissen, was Sie vorhaben!)

Das haben Sie schon deswegen nicht, weil Sie die
Mehrwertsteuer in den vergangenen sechs Jahren zwei-
mal erhöht haben: Am 1. Januar 1993 ist der Satz von 14
auf 15 Prozent gestiegen, und am 1. April vergangenen
Jahres von 15 auf 16 Prozent.

Die finanzielle Erblast der Regierung Kohl hat insge-
samt eine Größenordnung von mindestens 30 Milliarden
DM pro Jahr erreicht.

(Heinz Seiffert [CDU/CSU]: Mehreinnahmen!
Sie wollen Steuermehreinnahmen!)

Gerda Hasselfeldt
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Solide Staatsfinanzen sind aber eine unverzichtbare
Grundlage für neue Arbeitsplätze, für eine nachhaltige
wirtschaftliche Entwicklung und für soziale Stabilität.

(Joachim Poß [SPD]: Richtig!)

Deshalb müssen und werden wir dafür sorgen, daß der
Bundeshaushalt wieder in Ordnung kommt und die
Neuverschuldung Schritt für Schritt zurückgeführt wird.
Wer jetzt vorschnell nach Steuererhöhungen ruft, drückt
sich vor der politischen Herausforderung. Es geht jetzt
nicht um Steuererhöhungen. Das Gebot der Stunde
heißt: sparen, sparen und nochmals sparen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Beifall bei der CDU/CSU
und der F.D.P.)

Die schwere finanzpolitische Erblast der Regierung
Kohl zwingt die neue Bundesregierung zu einem konse-
quenten Konsolidierungskurs. Schon vor den Bundes-
tagswahlen haben wir den Bürgerinnen und Bürgern ge-
sagt: Wir dürfen nicht länger auf Kosten der kommen-
den Generationen leben. Deshalb müssen wir auch bereit
sein, unsere Ansprüche an den Staat zurückzunehmen.
Alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt wer-
den. Die Zielgenauigkeit und Effizienz staatlicher Lei-
stungen muß verbessert werden. Nicht alles, was
wünschbar wäre, ist auch finanzierbar.

Über das Gesamtkonzept des Familienentlastungsge-
setzes sowie der Unternehmensteuerreform ist noch
nicht beschlossen. Daher macht es keinen Sinn, heute in
diesem Zusammenhang über eine höhere Mehrwertsteu-
er zu reden.

(Zuruf von der CDU/CSU: Sie haben diese
Diskussion begonnen!)

Die Familien mit Kindern sollen entlastet werden. Das
ist die Botschaft. Auch hier holen wir das nach, was Sie
sträflich vernachlässigt haben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Noch vor der Sommerpause wird die Bundesregie-
rung entsprechend den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts einen Gesetzentwurf vorlegen, der die seit
vielen Jahren unzureichende steuerliche Berücksichti-
gung von Kindererziehung und Kinderbetreuung korri-
giert. Den Referentenentwurf wollen wir bis Ende April
erstellen.

Ebenfalls bis Ende April – das durfte ich Ihnen heute
ja schon mehrfach sagen – wird die Sachverständigen-
kommission zur Unternehmensteuerreform ihre Vor-
schläge bekanntgeben.

(Walter Hirche [F.D.P.]: Aktion Nebel! – Zu-
ruf von der CDU/CSU: Das haben wir schon
fünfmal gehört!)

Nach einer politischen Bewertung dieser Empfehlung
wird die Bundesregierung bis zur Sommerpause einen
Gesetzentwurf zur Verwirklichung der ersten Stufe einer
rechtsformunabhängigen Unternehmensbesteuerung mit

einem deutlich niedrigeren Steuersatz für die Unterneh-
men beschließen.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das ist der
falsche Sprechzettel, Frau Staatssekretärin!
Jetzt wollen wir was Neues hören!)

– Herr Kollege Michelbach, Sie, der Sie nun in jeder
Fragestunde immer die gleichen Fragen stellen, dürfen
sich nicht wundern, wenn Sie immer die gleichen Ant-
worten bekommen.

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD und dem
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Hans Michel-
bach [CDU/CSU]: Das Schlimme ist, daß es
die falschen sind!)

Es wird noch ausreichend Zeit sein, diese Gesetzent-
würfe, die Konzepte sowie die Finanzierung in einem
geordneten Gesetzgebungsverfahren zu diskutieren. An-
statt jetzt pausenlos über eine Erhöhung der Umsatz-
steuer zu spekulieren und die Menschen zu verunsichern
– dafür tragen Sie die Verantwortung –,

(Zuruf von der CDU/CSU: Das machen Sie
doch!)

muß erst das steuerpolitische Gesamtkonzept bestimmt
werden.

(Walter Hirche [F.D.P.]: Ihre Leute spekulie-
ren doch!)

Dazu haben Sie, meine Damen und Herren von der Op-
position, bisher nichts, aber auch gar nichts beigetragen.

(Beifall bei der SPD – Hans Michelbach
[CDU/CSU]: Frau Staatssekretärin, wo leben
Sie denn?)

An einer Sachaussage werden Sie sich aber auf Dauer
nicht vorbeimogeln können. Die Bundesregierung wartet
gespannt auf Ihre Vorschläge.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort für die
F.D.P.-Fraktion hat die Kollegin Gisela Frick.

Gisela Frick (F.D.P.): Herr Präsident! Meine Damen
und Herren! Frau Staatssekretärin, Sie haben eben ge-
sagt – das hat sogar unseren Beifall gefunden –, nicht
alles, was wünschenswert sei, sei auch finanzierbar; das
Gebot der Stunde heiße: sparen, sparen, sparen. Das sa-
gen Sie, aber wie verhalten Sie sich denn?

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU)

Sie haben als erstes das Kindergeld heraufgesetzt,

(Lachen bei der SPD – Detlev von Larcher
[SPD]: Das ist ja nicht zu glauben!)

den Eingangssteuersatz gesenkt und die Reformansätze
der letzten Legislaturperiode, die nun wirklich beschei-
den genug waren, alle wieder rückgängig gemacht. All
das kostet Geld. Von Sparen sehen wir weit und breit
nichts, nur das Ausschenken von Wohltaten.

Parl. Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks
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Sie haben jetzt natürlich die allergrößten Schwierig-
keiten, die sogenannte Gegenfinanzierung – eines der
Unwörter dieses Jahres – im Wege von Nachbesserun-
gen sicherzustellen, um Ihre ganzen Wohltaten über-
haupt finanzieren zu können.

(Joachim Poß [SPD]: Was heißt hier Wohl-
taten? Das hat das Bundesverfassungsgericht
anders beurteilt!)

Das war doch einer der Gründe, weshalb die Gesetzge-
bungsverfahren, die sogenannte Ökosteuer und das so-
genannte Steuerentlastungsgesetz

(Detlev von Larcher [SPD]: Haben Sie
noch nichts vom Bundesverfassungsgericht
gehört?)

– lassen Sie doch bitte auch mich in Ruhe reden;
(Wolfgang Weiermann [SPD]: Bei einem sol-
chen Blödsinn kann man ja nicht ruhig blei-
ben! Das sind keine Wohltaten, sondern ein
Anspruch!)

Sie haben die Chance, nachher dazu zu sprechen – ge-
radezu im Schweinsgalopp durchgepeitscht worden sind,
sowohl im Finanzausschuß als auch später, am 19. März,
im Bundesrat.

Die Hauptbegründung dafür war – dies werden Sie wis-
sen, wenn Sie den Ministerpräsidenten von Niedersachsen
am Sonntag gehört haben –: Wir brauchen unbedingt das
Geld. Angesichts dessen ist die Bezeichnung „Steuerent-
lastungsgesetz“ schon in sich widersinnig. Das zeigt ja, daß
damit Mehreinnahmen verbunden sein sollen.

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU)
Sie brauchen das Geld, um im nachhinein Ihre An-
fangswohltaten zu finanzieren. Das ist ganz eindeutig so.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Genau so ist
das!)

Lassen wir noch einmal die Fragestunde Revue pas-
sieren: Frau Hendricks, Sie haben zur Frage einer Un-
ternehmensteuerreform, die dabei eine große Rolle ge-
spielt hat, nichts gesagt, sondern nur stereotyp betont, es
sei eine Kommission eingesetzt, die ihre Entscheidungen
am 30. April vorlegen werde,

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Wer regiert denn hier,
die Kommission oder die Regierung?)

und erst danach werde ein Gesetzentwurf vorgelegt.
Warum führt denn Ihr Doppelminister Müller die Ge-
spräche mit Kreisen der Wirtschaft ständig im Sinne von
Entlastungen als Trost für die ganzen Belastungen, die
mit dem sogenannten Steuerentlastungsgesetz verbun-
den sind? Das dürfte er doch eigentlich nicht machen.
Da müßte er sich zurückhalten und in Gesprächen mit
der Wirtschaft die gleiche Antwort wie Sie geben, näm-
lich daß noch gar nichts klar ist, auch noch nicht – das
haben Sie, Frau Staatssekretärin, in der Fragestunde
eben gesagt –, ob be- oder entlastet wird, und daß das
alles erst nach dem entsprechenden Bericht der Kom-
mission entschieden wird.

(Joachim Poß [SPD]: Das war jetzt eine glatte
Lüge! Das wird im Protokoll festgehalten!)

Er hätte nicht auf die Wirtschaft zugehen und mit solch
wunderschönen Aussagen winken dürfen. Das sind alles
nur Versprechen.

Auch im Zusammenhang mit dem Familienentla-
stungsgesetz hören wir nur Versprechen. Warten wir
einmal ab, was da kommt! Das, was man bisher hört, ist
alles wenig mutmachend.

Wenn Sie, Frau Hendricks, sagen, wir verunsicherten
die Bevölkerung dadurch, daß wir Diskussionen über
eine Mehrwertsteuererhöhung anfangen, muß ich Ihnen
erwidern: Das kam aus Ihren Reihen,

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU)

da gab es am Wochenende eine Kakophonie. Zum Teil
wurde aus Ihren Reihen behauptet, das sei zur Gegen-
finanzierung der Unternehmensteuerreform nötig. Mit
anderen Worten: Manch einer geht offensichtlich doch
von einer Entlastung aus. Also, es ist ein einziges
Tohuwabohu.

Wir verhalten uns nicht selbstgefällig mit Blick auf
unsere Arbeit in der letzten Legislaturperiode, sondern
wollen nur für unsere weitere Arbeit Klarheit. Aber noch
wichtiger ist: Wir wollen Klarheit für die Bevölkerung.
Denn das, was im Moment läuft, verhindert, daß die
Konjunktur anspringt; es verhindert Investitionen und
vernichtet damit Arbeitsplätze.

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU)

Das eben war das Ziel, das Sie sogar ausdrücklich zur
Meßlatte Ihrer Regierungszeit erhoben haben.

Sie werden erheblichen Schiffbruch erleiden, wenn
Sie so weitermachen wie bisher. In einer solch unsiche-
ren Phase wird keiner mehr investieren, wird keiner
mehr Arbeitsplätze schaffen. Vielmehr werden Arbeits-
plätze abgebaut werden, und ein Großteil wird – dank
Ihrer tollen Vorschläge zu den 630-Mark-Jobs, der
Scheinselbständigkeit und einer zweiten und dritten Stu-
fe der Ökosteuer, die noch drohen – in die Schwarzar-
beit abwandern. Das ist ganz eindeutig so.

Deshalb bitte ich Sie: Nehmen Sie das alles, soweit es
noch geht, zurück. Machen Sie ein Gesamtkonzept, das
in sich stimmig ist und mit dem das Ziel erreicht wird,
das Sie sich selber gesetzt haben, nämlich mehr Arbeits-
plätze zu schaffen.

Danke schön.

(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort für Bünd-
nis 90/Die Grünen hat die Kollegin Christine Scheel.

Christine Scheel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Vorab eine
kurze Bemerkung zu den Ausführungen von Frau Kolle-
gin Frick. Wir haben das Kindergeld selbstverständlich
– ich muß sagen: Gott sei Dank – nicht nur deshalb her-
aufgesetzt,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Gisela Frick
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weil das Bundesverfassungsgericht das vorgibt, sondern
weil wir selber wollen, daß die Familien in diesem Land
endlich mehr entlastet werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)

Der zweite Schritt wird im Sommer folgen, wenn wir
die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes für die
Familien umsetzen. Dann müssen wir in einem Kraftakt
das, was Sie 16 Jahre lang versäumt haben, trotz der
schwierigen Haushaltslage mit einem strukturellen Defi-
zit von über 20 Milliarden DM voranbringen.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Das haben
Sie doch selber produziert!)

Das müssen wir aushalten und dafür sorgen, daß die
Haushaltslage stimmt. Trotz dieser schwierigen Haus-
haltslage werden wir den Beschluß des Bundesverfas-
sungsgerichts natürlich umsetzen, und zwar im Sinne
der Familien.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD – Hans Michelbach
[CDU/CSU]: Durch Mehrwertsteuererhöhung
und Mineralölsteuererhöhung?)

– Melden Sie sich ruhig zu Wort. Ihre Zwischenrufe
sind wenig hilfreich, lieber Herr Kollege. Es nutzt Ihnen
überhaupt nichts, mit dieser Debatte darüber hinwegtäu-
schen zu wollen – alle zwei oder drei Wochen jubeln Sie
uns eine Mehrwertsteuererhöhung unter –,

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Wer beginnt
denn damit?)

daß Sie genau diese Erhöhung in der letzten Legislatur-
periode in Ihren Petersberger Beschlüssen verankert ha-
ben, und zwar inklusive einer Mineralölsteuererhöhung.
Damit wollten Sie nicht den Faktor Arbeit und nicht die
Familien entlasten, sondern ihre Haushaltslöcher stop-
fen, die sich auftaten, weil Sie ungerechtfertigte Ver-
sprechungen an die Großindustrie gemacht hatten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)

Es ist vollkommen klar, daß wir die Arbeitsergebnis-
se der Kommission für die Unternehmensteuerreform
abwarten. Aus diesem Grunde wurde die Kommission ja
eingesetzt. Sie beschäftigt sich mit den Vorgaben, die
die Koalitionspartner politisch vereinbart haben. Das
Ziel ist eine rechtsformunabhängige Besteuerung im
Unternehmensbereich in einer Größenordnung von
35 Prozent. Wir hoffen, daß wir die 35 Prozent einhalten
können,

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Inklusive
oder plus der Gewerbeertragsteuer?)

und zwar inklusive der Gewerbeertragsteuer.

Auch wenn Sie immer wieder dazwischenrufen: Es
hilft Ihnen nichts, davon abzulenken, daß diese neue
Regierung mit dem Steuerentlastungsgesetz

(Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: Belastungsge-
setz!)

dafür gesorgt hat – das wurde in der zweiten und dritten
Lesung deutlich –, daß die kleinen und mittelständischen
Unternehmen im Saldo um 5 Milliarden DM entlastet
werden,

(Zuruf von der CDU/CSU: Das ist eine Lüge!)

daß die Unternehmen bei der Ökosteuer im Saldo um
3 Milliarden DM entlastet werden. Sie wollen dies nicht
zur Kenntnis nehmen. Sie sind uns noch heute schuldig,
zu erklären, wie Ihre Berechnungen angestellt wurden.
Sie übernehmen immer wieder die Berechnungen von
Herrn Stihl und Herrn Henkel, die auf keiner wissen-
schaftlichen Grundlage basieren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD – Widerspruch bei der
CDU/CSU)

Wir haben das berechnen lassen. Es ist vollkommen
klar, daß es hier zu einer Entlastung für die kleinen und
mittleren Unternehmen kommt. Wir wollen die kleinen
und mittleren Unternehmen auch bei der Unternehmen-
steuer entlasten.

Dieses ungerechtfertigte Miesmachen, wie zuletzt
beim Steuerentlastungsgesetz, schadet dem Investitions-
klima in Deutschland. Es schadet ihm auch im Ausland.
Wenn Sie permanent mit diesen alten und falschen
Zahlen hantieren, dann schaden Sie nicht den Regie-
rungsfraktionen, sondern der hiesigen Wirtschaft.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD)

Das ist viel schlimmer. Denn die Investitionsbereitschaft
wird auf Grund Ihrer Äußerungen gebremst.

Klar ist, daß wir, was die leidige Diskussion über Ge-
genfinanzierung und Mehrwertsteuererhöhung betrifft,
Belastungen für den Haushalt oder auch eine Steuerer-
höhung zur Finanzierung der Unternehmensteuerreform
für unverantwortlich halten und ausschließen. Die
Finanzierung wird aus verschiedenen Bausteinen zu-
sammengesetzt. Diese Bausteine werden wir in den
kommenden Wochen in aller Ruhe und unter Berück-
sichtigung aller Konzepte, die in diesem Jahr noch vor-
gelegt werden, prüfen. Dies wird auch quantifiziert wer-
den. Ich kann Ihnen sagen: Wir tun alles, um eine
Mehrwertsteuererhöhung zu verhindern.

(Zurufe von der CDU/CSU: Aha!)

Heute wurde von verschiedenen Kollegen, beispiels-
weise von Herrn Metzger, gesagt, daß wir eine langfri-
stige Neuausrichtung beim Verhältnis der indirekten und
direkten Besteuerung brauchen. Dies kann nur heißen:

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Alles oder
nichts heißt das!)

Erstes Ziel ist Sparen, Haushaltskonsolidierung, saubere
Gesetze auf den Weg bringen.

(Lachen bei der CDU/CSU – Beifall bei der
F.D.P.)

Wir werden dann im Zusammenhang mit der Steuer-
schätzung und den dann vorliegenden konjunkturellen
Daten das Gesamtkonzept vorlegen und eine Entschei-

Christine Scheel
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dung treffen. Heute ist es dafür zu früh. Da können Sie
so herumschreien, wie Sie wollen.

Zum Abschluß sage ich ganz ernst: Wenn es mittel-
fristig zu einer Mehrwertsteuererhöhung kommen sollte,

(Dr. Wolfgang Schäuble [CDU/CSU]: Dann
müßten Sie sie beschließen!)

dann müßte gerade über das Verhältnis der direkten und
indirekten Steuern nachgedacht werden. Gleichzeitig
müßte die Vorgabe der Kommission umgesetzt wer-
den, –

Vizepräsident Rudolf Seiters: Frau Kollegin, ich
muß Sie bitten, jetzt zum Schluß zu kommen.

Christine Scheel (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
– einen letzten Satz noch –, daß man die Einnahmen aus
der Erhöhung der indirekten Steuern – dabei geht es
auch um die Energiesteuer – nicht im Haushalt versak-
ken läßt, wie Sie das vorhatten, sondern dafür verwen-
det, den Faktor Arbeit und die Lohnnebenkosten zu ent-
lasten.

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Das ist eine Form von
Sparen, die ich noch nicht kenne!)

Das wäre ein sauberes Ziel, und das schließen wir nicht
aus.

Deswegen sagen wir, mittelfristig kann eine Mehr-
wertsteuererhöhung möglich sein. Jetzt hat die Regie-
rung so etwas nicht vor.

(Zuruf von der CDU/CSU: Sondern erst in
vier Wochen!)

Wir begeben uns jetzt in die Zielgerade

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Die Zielgera-
de zur Steuererhöhung!)

und sagen: saubere Gesetze und keine Gegenfinanzie-
rung über eine Mehrwertsteuererhöhung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD – Widerspruch bei der
CDU/CSU)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort für die
PDS-Fraktion hat der Abgeordnete Gustav-Adolf Schur.

Gustav-Adolf Schur (PDS): Herr Präsident! Werte
Kolleginnen und Kollegen! Ich bin kein Steuerexperte.
Deshalb werden Sie sich wahrscheinlich wundern, daß
ich heute um das Wort gebeten habe. Aber ich meine,
daß es für die Diskussion ganz nützlich ist, wenn sich
jemand einmischt, der sie frei von steuerpolitischer
Polemik führen kann.

Worum geht es? Es geht um die Anhebung der
Mehrwertsteuer, einer Steuer, von der alle Menschen in
Deutschland betroffen sind. Ich erinnere daran: Die
letzten zwei Mehrwertsteuererhöhungen – die Frau
Staatssekretärin hat das angesprochen – wurden in gro-

ßer Koalition von CDU/CSU, F.D.P. und SPD beschlos-
sen.

Gleichzeitig geht es um die Absenkung der Unter-
nehmensteuern. Diese Absenkung soll durch die Erhö-
hung der Mehrwertsteuer finanziert werden. Wie an-
ders? Damit Siemens, Daimler-Benz oder die Deutsche
Bank und andere in Zukunft weniger Steuern zahlen
müssen, werden die Bürgerinnen und Bürger zur Kasse
gebeten.

(Beifall bei der PDS)

Arbeitslose, Studierende, Rentnerinnen und Rentner,
Sozialhilfeberechtigte finanzieren steigende Unterneh-
mensgewinne. Jedes Kleidungsstück für Kinder, jedes
Medikament, jede Telefonrechnung wird durch die An-
hebung der Mehrwertsteuer teurer. Menschen mit gerin-
gem Einkommen sind davon besonders betroffen.

Einige Abgeordnete der SPD-Fraktion nennen eine
solche Politik sozial. Ich nenne eine solche Politik ein-
fach Sozialraub.

(Beifall bei der PDS)

Meine Damen und Herren von der Regierung, Ihre
Politik ist für die Bürgerinnen und Bürger sehr schwer
verständlich. Im Bundeshaushalt werden bis zum Jahr
2002 mindestens 30 Milliarden DM fehlen. Vereine und
Verbände können ihre Kulturarbeit nicht fortsetzen;
zahlreiche Sportvereine kämpfen ums Überleben.
Gleichzeitig sollen wir es uns aber leisten können, die
Unternehmensteuern zu senken und weiter auf die Ver-
mögensteuer zu verzichten. Die Steuerreform wird rund
20 Milliarden DM, die Senkung der Unternehmen-
steuern rund 10 Milliarden DM kosten – Geld, das an
allen Ecken und Enden fehlt.

Nach dem Goldenen Plan Ost des Deutschen Sport-
bundes sollten die Sportstätten in den neuen Bundeslän-
dern bis zum Jahr 2010 das Niveau der westdeutschen
erreichen. Noch im November 1998 versprach Herr In-
nenminister Schily eine Anschubfinanzierung von
100 Millionen DM. Im Haushalt 1999 sind gerade ein-
mal 15 Millionen eingestellt. Für die Verwirklichung
des Goldenen Plans Ost sind jedoch mindestens 20 Mil-
liarden DM notwendig. Bei den sich eröffnenden Haus-
haltslücken ist aber jetzt schon zu befürchten, daß diese
Mittel dem Sport nicht zufließen werden. Es ist weiter-
hin zu befürchten, daß eine Erhöhung der Mehrwert-
steuer die Sportvereine noch zusätzlich belastet, denn
auch Trainingsgeräte und Trainingskleidung zum Bei-
spiel werden sich weiter verteuern.

Meine Damen und Herren von der Regierung, anstatt
über eine Erhöhung der Mehrwertsteuer nachzudenken,
könnten Sie eine Erleichterung für die 2,5 Millionen
Menschen schaffen, die ehrenamtlich in über 80 000
Sportvereinen arbeiten,

(Beifall bei der PDS)

und zwar – das darf ich sagen – seit Jahren, mitunter seit
Jahrzehnten mit einer außerordentlich hohen Einsatz-
und Risikobereitschaft und mit hoher moralischer Ver-
antwortung – mit hoher moralischer Verantwortung
deswegen, weil oftmals die zweite Reihe hinter ihnen

Christine Scheel
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fehlt und diese Menschen das Training und die Betreu-
ung unserer Bürger im Sport absichern müssen. Eine
Möglichkeit für eine Entlastung dieser Menschen wäre
zum Beispiel die Anhebung der steuerfreien Aufwand-
pauschale im Einkommensteuerrecht. Das wäre für viele
Menschen ein wichtiger und verständlicher Schritt.

Ich bedanke mich.

(Beifall bei der PDS – Dr. Ditmar Staffelt
[SPD]: Wenn jetzt alle klatschen würden, wäre
es wieder wie früher!)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das war die erste
Rede des Kollegen Gustav-Adolf Schur. Ich darf ihm im
Namen des Hauses dazu gratulieren.

(Beifall)

Nun gebe ich für die SPD das Wort dem Kollegen
Jörg-Otto Spiller.

Jörg-Otto Spiller (SPD): Herr Präsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen von der Union und von der F.D.P., auch wenn Sie es
nicht gerne hören: Sie haben nach 16 Jahren Regierung ein
steuerrechtliches Trümmerfeld hinterlassen.

(Lachen bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Am übelsten ist die Verwüstung im Bereich der Unter-
nehmensbesteuerung.

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der F.D.P.)

Denn wir haben nirgendwo so krasse Unterschiede und
so starke Abweichungen von dem Prinzip der Besteue-
rung nach der Leistungsfähigkeit wie bei der Unterneh-
mensbesteuerung.

(Beifall bei der SPD)

An Ihrer Stelle wäre ich ganz, ganz leise. Die Kollegin
Hasselfeldt hat vorhin an die Kollegin Scheel die Frage
gerichtet: Warum denn jetzt? – Warum denn jetzt? War-
um haben Sie sich nicht vor ein paar Jahren

(Gerda Hasselfeldt [CDU/CSU]: Vor ein paar
Wochen!)

dieses Themas – der Beseitigung Ihres Chaos bei der
Unternehmensbesteuerung – einmal angenommen?

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Hans Michelbach [CDU/
CSU]: Wo leben Sie denn?)

Viele Unternehmen, gerade aus dem Mittelstand, klagen
völlig zu Recht, Herr Michelbach, über die hohe Bela-
stung mit Steuern und Abgaben.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Wer hat die
Reform denn blockiert?)

Es ist zugleich ein Skandal, daß es in den letzten Jahren
immer wieder möglich war, daß sich auf Grund Ihrer

Steuerpolitik gutverdienende Großunternehmen mit
glänzenden Erträgen der Steuerpflicht in Deutschland
völlig entzogen haben,

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Die sperren
Sie jetzt ein!)

und zwar auf legale Weise – dank der Verwüstung, die
Sie im Bereich des Steuerrechts angerichtet haben.

(Widerspruch bei der CDU/CSU und der
F.D.P.)

Es gab während Ihrer Regierungszeit eine Grundsatz-
abteilung im Bundesministerium für Wirtschaft. Ich
weiß gar nicht, wofür Sie diese Abteilung brauchten.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Die habt ihr
eliminiert!)

Diese Grundsatzabteilung war über die 16 Jahre hinweg,
in denen Sie regiert haben, zur Ohnmacht verurteilt, weil
Ihre Regierung ordnungspolitisch prinzipienlos war.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Lachen bei Abgeordneten
der CDU/CSU und der F.D.P.)

Sie haben das nicht nur hingenommen, sondern zur Be-
dienung Ihrer Klientel eine totale Wettbewerbsverzer-
rung bewußt herbeigeführt, so daß es heute – leider –
eine ordnungsgemäße und faire Besteuerung nach der
Leistungsfähigkeit im Unternehmenssektor in Deutsch-
land nicht mehr gibt. Das muß erst wieder hergestellt
werden!

(Zuruf von der SPD: So ist es!)

Das werden wir auch tun.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich weiß, daß die Bemerkungen, die der Vorstands-
vorsitzende von Daimler-Benz vor ein paar Jahren ge-
macht hat, nämlich als er sich damit gebrüstet hat, daß
Daimler-Benz bis zum Ende dieses Jahrhunderts in
Deutschland keine Körperschaftsteuern mehr zahlen
werde, auch von vielen Managern und Unternehmern als
eine unnötige Provokation betrachtet worden sind. Aber
der Vorwurf, den man in diesem Zusammenhang erhe-
ben muß, ist nicht in erster Linie an den Vorstand von
Daimler-Benz zu richten, sondern an die Politik, die
über 16 Jahre von der CDU/CSU und der F.D.P. betrie-
ben worden ist und die solche Zustände ermöglicht hat.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der
PDS – Hans Michelbach [CDU/CSU]: Fragen
Sie Herrn Schröder dazu!)

Sie haben die OECD erwähnt. Die Mitglieder des Fi-
nanzausschusses des Deutschen Bundestages waren
neulich bei der OECD in Paris. Ich möchte das noch
einmal erwähnen: Dort konnte man erfahren, daß nach
Berechnungen der OECD Deutschland die höchsten Ta-
rifsätze bei der Unternehmensbesteuerung und die nied-
rigste effektive Besteuerung hat.

(Zuruf von der SPD: Ja!)

Gustav-Adolf Schur
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Dies resultiert aus den untragbaren Unterschieden, die es
zwischen der Besteuerung

(Heinz Seiffert [CDU/CSU]: Steuerparadies
Deutschland!)

von Hunderttausenden von kleinen Unternehmen, die
übermäßig belastet sind, und von großen Unternehmen
gibt, die keine Steuern zahlen. Ich bin ausgesprochen er-
freut darüber, daß dies inzwischen auch von Verbänden
des Mittelstandes so gesehen und angesprochen wird.
Ich habe gerade gelesen, daß der Präsident des Bundes-
verbandes mittelständischer Wirtschaft seine Befriedi-
gung darüber ausgedrückt hat, daß jetzt endlich bei-
spielsweise auch die Energieversorger und die Versiche-
rungen zu einer angemessenen steuerlichen Behandlung
ihrer Rückstellungen gezwungen werden

(Zuruf von der SPD: Hört! Hört!)
und daß sich jetzt nicht mehr die großen Unternehmen
zu Lasten der kleinen Mittelständler ihrer Steuerpflicht
entziehen können.

(Zuruf von der SPD: Hört! Hört!)
Es wird eine schwierige Aufgabe sein, wieder zu

einem ordnungsgemäßen System der Unternehmensbe-
steuerung zurückzufinden. Es ist auf den Weg gebracht
worden. Wir werden,

(Heinz Seiffert [CDU/CSU]: Ihr werdet es
wieder abnicken!)

nachdem die Expertenkommission ihre Vorschläge un-
terbreitet hat, eine intensive politische Beratung brau-
chen. Leider können wir dabei wohl von Ihnen keine
konstruktive Hilfe erwarten, wenn man Ihre heutigen
Beiträge zum Maßstab nimmt. Wir werden es trotzdem
schaffen. Wir werden auch im Unternehmensbereich für
eine faire und wettbewerbsgerechte Besteuerung sorgen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Heinz Seiffert [CDU/CSU]:
Ihr verschreckt den nächsten Finanzminister!)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort für die
CDU/CSU-Fraktion hat der Kollege Leo Dautzenberg.

Leo Dautzenberg (CDU/CSU): Herr Präsident!
Meine Damen und Herren! Diese Aktuelle Stunde ist
notwendiger denn je, weil nämlich die Fragen, um die es
geht, gerade von Ihrer Seite aus, meine Damen und Her-
ren von der SPD-Fraktion, in der politischen Diskussion
aufgeworfen worden sind. Es ist eine verkehrte Welt,
wenn Sie uns hier vorwerfen, daß wir von der Oppo-
sition – also die F.D.P- oder auch die CDU/CSU-Frak-
tion – diejenigen wären, die eine Mehrwertsteuerdiskus-
sion eröffnen würden.

Herr Spiller, eines muß man Ihnen konzedieren:
Wenn es nach dem Prinzip der Leistungsfähigkeit gehen
würde und wenn man Ihre steuerpolitischen Beschlüsse
sieht, müßten Sie im Grunde genommen von der Steuer
freigestellt werden.

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU –
Beifall bei der F.D.P)

Frau Kollegin Hendricks, es ist wohl ein Treppenwitz,
wenn Sie hier immer noch die sogenannte Erblast Kohl
erwähnen. Das, wofür Sie jetzt die Finanzmittel und auch
die Diskussion über die Mehrwertsteuererhöhung brau-
chen, ist doch einseitig durch Sie hervorgerufen worden:
Sie müssen jetzt nämlich für die vordergründigen Wahl-
geschenke bezahlen, die Sie verteilt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Ist es Ihrer Meinung nach wirklich sozial, wenn Sie
den Familien mit einem Vorlaufgesetz eine Kindergeld-
erhöhung für das erste und das zweite Kind zugestehen

(Zuruf von der SPD: Ist doch in Ordnung,
oder?)

und sich mit dem Ökosteuergesetz gerade von den Fa-
milien und den Familienbetrieben ein Vielfaches von
dem zurückholen, was Sie ihnen vorher gegeben haben?

(Christine Scheel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist doch gar nicht wahr! – Detlef
von Larcher [SPD]: So ein Unsinn!)

Hier wird deutlich, daß Sie kein klares steuer- und fi-
nanzpolitisches Konzept haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Wolfgang Weiermann [SPD]: Sie begreifen es
nicht, das ist das Problem!)

Hier wird deutlich, daß sich vielmehr Ihre eigene Blok-
kadepolitik gegen die Vorstellungen der Union und der
F.D.P. zum Steuerentlastungsgesetz der vorigen Legis-
laturperiode für Sie selbst negativ auszahlt und daß es
sich rächt, daß Sie die Regierung Kohl auf diesem Felde
aus rein politischen Gründen bekämpft haben. Wir
könnten auf dem Weg zu mehr Beschäftigung schon ein
Jahr weiter sein, wenn Sie damals nicht eine solche
Blockadehaltung an den Tag gelegt hätten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Widerspruch bei der SPD)

Frau Kollegin Scheel, ich finde das, was Sie in der
„Rheinischen Post“ erklärt haben, wirklich beschämend.

(Christine Scheel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das haben wir heute schon mehrmals
gehört, das reicht jetzt!)

Wenn Sie im Ausschuß – gerade als Vorsitzende – mit
dafür Sorge tragen müssen, daß wir vernünftige Bera-
tungsgrundlagen haben, und der „Rheinischen Post“
gegenüber selbst bestätigen, daß mehrere Paragraphen
dieser Reform – des sogenannten Steuerentlastungsge-
setzes – überarbeitungsbedürftig, weil kaum anwend-
bar, seien,

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Hört! Hört!)

dann sieht man daran die Flickschusterei. Sie erwecken
zwar bei den Wirtschaftsverbänden draußen den Ein-
druck, als seien Sie noch ein ernstzunehmender Ge-
sprächspartner; aber im Ausschuß und im Parlament
verhalten Sie sich immer wieder gegensätzlich. Mit
einer so billigen Masche kommen Sie nicht durch.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Jörg-Otto Spiller
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Wir können diese Masche nicht zulassen.

(Zuruf von der SPD: Brauchst du ja auch
nicht!)

Frau Hendricks, wenn Herr Müller als Doppelmi-
nister draußen Ankündigungen macht und versucht,

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Versprechun-
gen!)

das gestörte Vertrauensverhältnis zur Wirtschaft wieder
zu heilen, indem er eine Unternehmensteuerreform ver-
spricht, deren Eckpunkte bereits von der Regierung ent-
schieden worden seien, und wenn Sie sich wiederum
hier hinstellen und sagen, das alles sei noch nicht be-
schlossen, ist das eine Arbeitsteilung, die wir nicht mit-
machen. Es geht nicht, daß einige in Ihrer Regierung
immer wieder erklären: „Jawohl, wir tun etwas“, wenn
das hier gleichzeitig dementiert  oder kassiert wird.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Dazu brauchen wir nur Herrn Poß und Herrn von Lar-
cher zu nennen, die erklärt haben, daß es innerhalb der
Unternehmensteuerreform gar keinen Raum für eine
steuerliche Entlastung gebe.

Diese ständige Verunsicherung, die vor allen Dingen
auch zu einer Unglaubwürdigkeit Ihrer Politik führt,
machen wir nicht mit. Deshalb ist diese Aktuelle Stunde
heute dringender denn je notwendig, damit auch die
Botschaft nach draußen gelangt, daß das, was Sie immer
wieder vordergründig vorgeben, reparieren zu wollen,
vom Grundsatz her falsch angelegt ist. Sie haben schon
falsch begonnen. Die Richtung stimmt nicht. Alle Nach-
besserungen in dieser Hinsicht bringen nichts. Hätten
Sie unseren Petersberger Beschlüssen zugestimmt, wä-
ren wir schon weiter: Dann hätten wir eine gravierende
Entlastung bei den Steuersätzen, dann hätten wir eine
Belebung der Wirtschaft, und dann hätten wir auch die
Chance zu mehr Beschäftigung.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Auch der Kollege
Dautzenberg hat seine erste Rede im Deutschen Bun-
destag gehalten. Ich gratuliere ihm im Namen des Hau-
ses.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der
F.D.P. und der PDS – Wolfgang Weiermann
[SPD]: Dann wollen wir ihm die Rede einmal
nachsehen!)

Nun hat der Kollege Klaus Müller für die Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen das Wort.

Klaus Wolfgang Müller (Kiel) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN): Herr Präsident! Herr Dautzenberg, ich
möchte Sie an dieser Stelle einmal ernst nehmen. Sie
sagten, hätten wir Ihrem Gesetzentwurf zugestimmt,
dann wären wir jetzt ein Jahr weiter. Aber was wäre
denn dann? Wir hätten es mit Haushaltslöchern zu tun,
die noch größer geworden wären. Wir hätten es mit
einer Mehrwertsteuererhöhung zu tun, die just in Ihrem

Gesetzentwurf stand. Eine kleine Fußnote, sie war ver-
schämt versteckt; heimlich wollten Sie es tun. Ich erin-
nere mich noch gut daran, als in der heißen Phase des
Wahlkampfes Ihre verehrte Kollegin Nolte genau das,
was Sie verschämt in einer Fußnote versteckt hatten,
nämlich die Mehrwertsteuererhöhung, ausplauderte.
Dumm gelaufen, kann ich dazu nur sagen; denn nachher
brach ein Orkan über sie herein, und sie wurde von
Ihnen gedeckelt und erhielt einen Maulkorb. Ihnen allen
war extrem peinlich, daß ans Tageslicht gekommen war,
was in Ihrem Gesetzentwurf wirklich stand.

(Heinz Seiffert [CDU/CSU]: Das war doch
Bestandteil eines Gesamtkonzepts! – Carl-
Ludwig Thiele [F.D.P.]: Aber Sie wollen die
Erhöhung jetzt doch machen!)

In diesem Parlament sitzen Steuerpropheten unter-
schiedlichster Couleur. Da haben wir jetzt eine verkehrte
Welt. Man könnte beinahe sagen, daß es bei diesem
Thema eine schwarz-rot-gelbe Koalition gibt: Der Kol-
lege Michael Glos verkündet, die Mehrwertsteuer werde
steigen, der Kollege Westerwelle verkündet, die Mehr-
wertsteuer werde steigen, und – Entschuldigung, jetzt
kommen wir in der Farbenlehre mit rot und dunkelrot
etwas durcheinander – auch der Kollege Gysi verkündet,
die Mehrwertsteuer werde steigen. Schwarze, Dunkel-
rote und Gelbe kündigen also an, die Mehrwertsteuer
werde steigen.

(Zuruf von der PDS: Sagen Sie doch einfach
nein!)

Lassen Sie mich Ihnen deutlich sagen, was Sie damit
anrichten: Das, was Sie hier predigen, ist für das Hand-
werk fatal, ja geradezu eine Katastrophe.

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Sie müssen sie doch mit
Mehrheit beschließen! – Heinz Seiffert [CDU/
CSU]: Wir beschließen hier doch nicht!)

Es ist auch für die Tarifparteien fatal. Lesen Sie, was der
Handwerkspräsident Dieter Philipp und der Gewerk-
schaftsvorsitzende Klaus Zwickel sagen. Dann werden
Sie feststellen, was Sie mit Ihrer Polemik, mit Ihrer An-
kündigung einer angeblichen Mehrwertsteuererhöhung
und Ihren Drohungen in die Welt setzen.

Die Regierungsfraktionen haben dagegen zu diesem
Thema eine absolut klare Position.

(Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: Ja oder nein?)

Vor uns liegen zwei Gesetzentwürfe, und die Haushalts-
konsolidierung steht an. Für alle drei Projekte wäre eine
Mehrwertsteuererhöhung kontraproduktiv.

(Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: Ja oder nein?)

Sie glauben doch nicht im Ernst,

(Zuruf von der F.D.P.: Doch!)

wir würden zur Entlastung der Familien die Mehrwert-
steuer erhöhen. Übrigens haben Sie, Herr Dautzenberg,
den Begriff der Erblast bis heute nicht verstanden. Hät-
ten Sie das Karlsruher Urteil, das auf Ihre Regierungs-
zeit zurückgeht und einen Vorlauf von mehr als zehn
Jahren hatte, gelesen und eingesehen, daß Sie den Fami-

Leo Dautzenberg
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lien mit Kindern jede Menge Geld vorenthalten haben,
dann wüßten Sie, was eine Erblast ist und was Rotgrün
jetzt zu schultern hat.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD – Carl-Ludwig Thiele
[F.D.P.]: Ja, eine Mehrwertsteuererhöhung!)

Lassen Sie mich zu den drei Projekten zurückkom-
men, die wir uns vorgenommen haben: Beim Fami-
lienentlastungsgesetz macht eine Mehrwertsteuererhö-
hung keinen Sinn.

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Die macht überhaupt
keinen Sinn!)

Zur Unternehmensteuerreform wurde in der Fragestunde
schon alles Notwendige gesagt. Ich fand es ja sehr nett,
daß Sie immer wieder gegen die Wand gelaufen sind, als
Sie mehrmals versuchten, die gleiche Frage zu stellen,
obwohl Sie doch genau wissen, daß wir hier einen ande-
ren Weg gehen, daß wir uns von externen Experten aus
der Wirtschaft, aus der Wissenschaft und aus den Län-
dern beraten lassen, um Ende April einen ausgewogenen
Vorschlag vorlegen zu können, den wir uns von Ihnen
nicht wieder kaputtreden lassen.

(Zuruf von der CDU/CSU: Das macht ihr sel-
ber!)

Ihnen tut jetzt schon weh, daß Sie von den Verbänden
nachher nicht wieder munitioniert werden können, weil
wir einen Vorschlag vorlegen werden, der von den Ver-
bänden mitgetragen wird. Darum sage ich, daß eine
Mehrwertsteuererhöhung auch für die Unternehmen-
steuerreform eine kontraproduktive Gegenfinanzierung
wäre.

(Dirk Niebel [F.D.P.]: Warum machen Sie
dann eine?)

Lassen Sie mich noch eines sagen: Wir haben hier zu
Recht gehört, daß diese Koalition den Haushalt konsoli-
dieren und daß sie sparen will.

(Heinz Seiffert [CDU/CSU]: Dann tut's doch!)

Sie glauben doch nicht, daß auch nur ein verehrter Ka-
binettskollege dazu ernsthaft bereit wäre – man muß
schließlich seinen Einzelplan verteidigen –, wenn ir-
gendwo am Horizont eine Mehrwertsteuererhöhung her-
umgeistern würde. Darum können wir nur sagen: Mo-
mentan wäre für alle drei Reformprojekte, die zur Zeit
auf unserer Agenda stehen, eine Mehrwertsteuererhö-
hung absolut kontraproduktiv.

Sie versuchen nun, uns für alle Zeiten festzulegen.
Dem kann ich nur entgegnen: Der leider ausgeschiedene
verehrte Herr Finanzminister, Herr Lafontaine, hat dazu
in seiner letzten Rede absolut korrekt „niemals nie“
festgestellt.

(Lachen bei der CDU/CSU – Hans Michel-
bach [CDU/CSU]: Ja, wunderbar!)

„Nie“ kann keiner sagen. Das zu tun wäre unredlich.
Das ist vielleicht Ihr Politikstil, den Sie immer wieder
praktiziert haben. Wir sagen: Für unsere drei zentralen

Projekte macht eine Mehrwertsteuererhöhung keinen
Sinn. Alles Weitere sehen wir in der Zukunft.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
und bei der SPD – Zuruf von der F.D.P.: Also
doch! – Hans Michelbach [CDU/CSU]: Dem-
nächst neue Steuererhöhungen! – Zuruf von
der PDS: Unklar war der Rede Sinn!)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Ich gebe das Wort
dem Abgeordneten Peter Rauen für die CDU/CSU-
Fraktion.

Peter Rauen (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Herr Müller, ich
weiß gar nicht, wie Sie mir vorkommen. Ich habe vorge-
stern gelesen, daß Sie sich gegen eine Mehrwertsteuer-
erhöhung ausgesprochen haben. – Also, wir waren es
nicht, die eine Mehrwertsteuererhöhung gefordert haben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und
der F.D.P.)

Wir haben auch das Rauschen im Blätterwald nicht
verursacht. Von vielen aus dem Regierungslager ist viel-
stimmig – sie pfeifen es wie die Spatzen von den Dä-
chern – davon gesprochen worden, die Mehrwertsteuer
zu erhöhen. Der Wirtschafts- und Finanzminister hat
ausgeführt, daß er eine Mehrwertsteuererhöhung zum
Stopfen von Haushaltslöchern nicht will.

(Zuruf von der CDU/CSU: Wozu denn sonst?)

Dafür habe ich viel Verständnis. Aber es scheint mir
bereits beschlossene Sache, daß es nicht um das Ob,
sondern nur um die Begründung geht. Für mich ist völ-
lig klar, daß die Unternehmensteuerreform als Ihre Be-
gründung für die Mehrwertsteuererhöhung herhalten
muß.

Die Konzeptionslosigkeit der Regierung in der
Finanzpolitik und in der Steuergesetzgebung findet da-
mit nahtlos eine Fortsetzung. Das Abkassieren der Be-
völkerung, egal, auf welche Weise, ist offenbar das Ziel
aller Überlegungen dieser Regierung geworden.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: Leider wahr!)

Frau Hendricks, Frau Scheel und Herr Spiller, ich
höre zum wiederholten Male, daß Sie mit den Gesetzen,
die seit letztem Freitag im Gesetzblatt stehen, den Mit-
telstand entlasten wollen. Ich habe mir Ihre Berechnun-
gen einmal angeschaut: Der Mittelständler, den Sie ent-
lasten, hat kein Auto, kein Mietshaus, kein Sparkonto,
und vor allen Dingen ist dessen Betrieb so klein, daß er
ihn überhaupt nicht finanzieren muß.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Die Neue
Mitte ist tot!)

Der Mittelstand, den Sie entlasten, gibt es überhaupt
nicht. Man muß sich die Berechnungen wirklich einmal
genau anschauen; man kann darüber wirklich nur noch
schmunzeln. Offenbar aber glaubt die Öffentlichkeit

Klaus Wolfgang Müller (Kiel)
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– jedenfalls wird es vielfach wiedergegeben – bisher
noch teilweise an die falschen Daten, die Sie in die Welt
setzen.

(Detlev von Larcher [SPD]: Sie!)

Diese Gesetze sind eine massive Belastung für den deut-
schen Mittelstand. Was Sie tun, wird Hunderttausende
von Arbeitsplätzen kosten.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Detlev von Larcher [SPD]: Gegen alle Zah-
len!)

Wie haben Sie uns angegriffen, als wir bei unseren
Steuerreformgesetzen nach den Petersberger Beschlüs-
sen die Mehrwertsteuer erhöhen wollten! Ich gebe zu:
Eine Mehrwertsteuererhöhung ist unter konjunkturellen
Gesichtspunkten eine sehr schwerwiegende Angelegen-
heit. Man muß sich einmal überlegen, was man dafür
bekommt. Ich will Ihnen sagen: Nach unserem Reform-
konzept hätten wir eine Nettoentlastung der steuerzah-
lenden Menschen von 30 Milliarden DM gehabt.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Und zwar so-
fort!)

– Und zwar innerhalb von zwei Jahren. – Wir hätten
einen Eingangssteuersatz von 15 Prozent, einen Spitzen-
steuersatz von 39 Prozent, einen Körperschaftsteuersatz
und einen Satz auf gewerbliche Einkünfte von 35 Pro-
zent gehabt.

(Zuruf von der CDU/CSU: So ist es!)

Wenn Ihre Steuerreformgesetze verabschiedet werden,
haben wir einen Eingangssteuersatz von 19,8 Prozent,

(Zuruf von der CDU/CSU: In der Endphase!)

einen Spitzensteuersatz von 48,5 Prozent und insgesamt
eine Entlastung von 20 Milliarden DM – aber erst in vier
Jahren.

Zur Unternehmensteuerreform: Darüber wird viel
geredet. Es soll sich um eine Senkung des Spitzensteuer-
satzes auf 35 Prozent handeln. Aber in der Anhörung
heute haben wir wieder gehört, daß die deutsche Öffent-
lichkeit, zumindest die Spitzenverbände der deutschen
Wirtschaft offenbar wieder massiv belogen werden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Es steht heute in der „Bild“-Zeitung unter der Über-
schrift „35 % Höchststeuersatz für Wirtschaft“:

Die Bundesregierung wird bis zum Sommer eine
Unternehmenssteuer-Reform mit einem Höchstsatz
von 35 Prozent vorlegen!

(Dr. Wolfgang Schäuble [CDU/CSU]: Inklu-
sive Gewerbekapitalsteuer!)

Das kündigte Wirtschaftsminister Werner Müller,
(parteilos) nach einem Spitzengespräch mit Ver-
tretern der Wirtschaftsverbände an. Im Spitzen-
steuersatz werde „auch die Gewerbe-Ertragsteuer
enthalten“ sein, sagte Müller.

Frau Hendricks, ich habe schon den Eindruck, daß
Sie sich von dieser klaren Aussage Ihres Ministers, der

für die Regierung bei den Spitzenverbänden gesprochen
hat, heute zum Teil distanziert haben. Angesichts dieser
klaren Aussage kann man Fragen klar beantworten.
Wenn das so klar ist, kann man auch klar sagen, ob die
Gewerbeertragsteuer als Verrechnungsteuer von der
Körperschaftsteuer abgezogen werden kann. Wenn das
aber nicht klar ist, dann sollte Herr Müller solche Dinge
auch nicht sagen. Ich habe ohnehin fast den Eindruck,
daß er für diese Regierung die Mensch gewordene
Beruhigungspille gegenüber der deutschen Wirtschaft
ist. So kann das einfach nicht mehr weitergehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Da werden Dinge erzählt, und zum Schluß wird es doch
anders gemacht. „Die Welt“ hat heute im Kommentar
schon richtig geschrieben

Der rührige Wirtschaftsminister trägt seine markt-
wirtschaftlichen Reformkonzepte nur noch wie
Lippenbekenntnisse eines Träumers vor.

Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Frau Hendricks, Sie fangen wieder mit der Erblast an.
Wie ich höre, sieht es mit der Steuerschätzung gar nicht
so schlecht aus. Die Steuerschätzung vom Mai letzten
Jahres hat für die Jahre 1998, 1999, 2000, 2001 und
2002 einen Steuerzuwachs von 180 Milliarden DM pro-
gnostiziert. Die alte Regierung mußte in den Jahren
1995, 1996 und 1997 damit leben, daß wir weniger
Steuereinnahmen hatten. Sie haben jetzt das Glück, daß
auf Grund der richtigen und guten Politik der alten
Regierung die Steuerquellen wieder sprudeln, wodurch
Sie zunehmende Steuereinnahmen in den Kassen haben.

(Zustimmung bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Herr Kollege
Rauen, ich bitte Sie, zum Schluß zu kommen.

Peter Rauen (CDU/CSU): Ja. – Da von einer Erblast
zu sprechen entbehrt jeglicher Wahrheit und jeder
Grundlage.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Meine Damen und Herren, kehren Sie endlich um!
Konsolidieren Sie die öffentlichen Finanzen über eine
Reduzierung der Ausgaben und nicht über eine ständige
Ausweitung der Einnahmen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Sparen Sie endlich so, wie Sie es gesagt haben. Entla-
sten Sie endlich die arbeitenden Menschen von viel zu
hohen Steuern und Abgaben.

Schönen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort für die
SPD hat der Kollege Dr. Rainer Wend.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Spezialist für
Mehrwertsteuererhöhung!)

Peter Rauen
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Dr. Rainer Wend (SPD): Herr Präsident! Verehrte
Kolleginnen und Kollegen! Nachdem das verabschiedete
Steuerentlastungsgesetz bei den privaten Haushalten
– man kann es Ihnen nicht oft genug sagen – zu einer
Nettoentlastung von rund 25 Milliarden DM und damit
auch zu einer kräftigen Stärkung der Nachfrageseite
geführt hat, wird es in der Tat Zeit, daß wir über eine
Unternehmensteuerreform reden.

Nach meiner Auffassung muß es – ich sage dies mit
dem Ziel, Ruhe und Gelassenheit in die Diskussion zu
bringen, und will diese Aktuelle Stunde vor allem dazu
nutzen, über die Fraktionsgrenzen hinweg Nachdenk-
lichkeit zu erzeugen – aus wirtschaftspolitischer Sicht
vier politische Eckpunkte oder Zielpunkte geben, die wir
sicherlich auch an haushaltspolitischen Notwendigkeiten
werden messen müssen.

Erstens. Es muß zu einer rechtsformunabhängigen
spürbaren Entlastung von Unternehmen kommen. Hier
wird über die Höhe der Steuersätze spekuliert, und es
wird von 35 Prozent minus/plus 22 Prozent gesprochen.
Darüber werden wir sicherlich erst nach Vorlage des
Gutachtens entscheiden können.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Herr Müller
verspricht es doch schon!)

Eines sage ich – auch an unseren Wirtschaftsminister
Müller gewandt – ganz eindeutig: Der Wirtschaftsmi-
nister hat recht, wenn er sagt, eine simple Senkung der
Körperschaftsteuer auf 35 Prozent, um anschließend die
Gewerbeertragsteuer wieder draufzusetzen, wäre nicht
der Sprung, den wir bei einer Unternehmensteuerreform
brauchen.

(Vereinzelt Zustimmung bei der SPD)
Zweitens. Wir benötigen darüber hinaus eine Mittel-

standskomponente – so will ich es einmal nennen –;
denn es gibt Einzelunternehmen, es gibt Handwerksun-
ternehmen, die weniger als 35 Prozent Steuern zahlen,
und zwar nicht deshalb, weil sie Verrechnungsmöglich-
keiten, sogenannte Schlupflöcher, nutzen, sondern weil
sie auf Grund ihres geringen Ertrages nicht mehr Steu-
ern zahlen müssen. Unsere Unternehmensteuerreform
muß dafür Sorge tragen, daß diese Einzelunternehmen,
Handwerksbetriebe in Zukunft nicht etwa zusätzlich
Steuern zahlen müssen, wenn wir den Steuersatz auf
35 Prozent begrenzen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Drittens. Wir müssen – das ist heute noch nicht zur
Sprache gekommen – etwas beim Unternehmensteuer-
recht machen: Es ist ziemlich kompliziert; viele verdie-
nen daran, daß es so kompliziert ist. Wir müssen bei
einer Unternehmensteuerreform versuchen, hier zu
einer deutlichen Vereinfachung zu kommen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)
Viertens. Muß es – das ist das Schwierigste, was auf

uns zukommt – das politische Ziel unserer Unterneh-
mensteuerreform sein, eine Nettoentlastung der Unter-
nehmen herbeizuführen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Was heißt das, wenn wir uns dieses Ziel vornehmen?
Gewiß können wir in der Spitze – das möchte ich beto-
nen – auf eine gewisse Selbstfinanzierung setzen, weil
dann, wenn auf Grund von Steuersenkungen vermehrt
investiert wird, auch wieder mehr Steuern fließen wer-
den. Aber das reicht nicht.

(Zurufe von der CDU/CSU: Aha!)

Nächster Punkt: Ich schließe aus, daß wir zur Gegen-
finanzierung der Unternehmensteuerreform die Mehr-
wertsteuer erhöhen; das ist sozial ungerecht und im üb-
rigen ökonomisch kontraproduktiv. Die von Ihnen und
auch von einigen anderen über die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer geführte Diskussion ist kontraproduktiv und
überflüssig wie ein Kropf.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Hans Michelbach
[CDU/CSU]: Die führen Sie doch!)

Zum letzten – ich glaube, das ist das Allerschwierig-
ste –: Wenn wir die Mehrwertsteuer zur Gegenfinanzie-
rung nicht erhöhen wollen, dann kommen wir nicht um
eine Debatte über die Senkung der Staatsquote herum.
Bei dieser Debatte können wir nicht immer nur über die
mit sozialen Leistungen verbundenen Gesetze reden,
sondern müssen auch über das Thema Subventionen re-
den. Die ganze Gesellschaft wird ihren Beitrag leisten
müssen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Beifall bei der CDU/CSU
und der F.D.P.)

Ich wäre Ihnen, meine Damen und Herren, dankbar,
wenn Sie dieses schwierige Geschäft nicht nur mit Hä-
me begleiten, sondern auch nur einen einzigen positiven
Vorschlag unterbreiten würden, so daß wir in einen
Wettstreit um die besten Ideen eintreten könnten. Auf so
einen Wettstreit mit Ihnen würde ich mich freuen. Sie
fallen aber bei diesem Wettstreit aus. Das ist das Pro-
blem; damit müssen Sie politisch leben.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Hans Michelbach [CDU/
CSU]: Das Problem sind Ihre Genossen!)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Der Kollege Wend
war der Dritte im Bunde. Auch ihm gratuliere ich zu
seiner ersten Rede.

(Beifall)

Nun gebe ich das Wort der Kollegin Elke Wülfing,
CDU/CSU-Fraktion.

Elke Wülfing (CDU/CSU): Herr Präsident! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Ich hoffe sehr, daß der Kol-
lege Wend auf Grund des Inhalts seiner ersten Rede, die
er heute hier gehalten hat, nicht allzu große Schwierig-
keiten mit seiner eigenen Partei bekommt.

(Dr. Rainer Wend [SPD]: Keine Sorge! Seit
30 Jahren bin ich dabei!)



2404 Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 29. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 24. März 1999

(B)

(A) (C)

(D)

Was Sie hier dargestellt haben, entspricht nämlich nicht
dem, was Frau Hendricks vorhin dargestellt hat,

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

nicht dem, was Herr Poß immer wieder im Finanzaus-
schuß darstellt, und auch nicht der Meinung der gesam-
ten SPD.

Ich habe mir die ganze Zeit ernsthaft die Fragen ge-
stellt: Was macht diese Regierung eigentlich wirklich
falsch?

(Zuruf von der SPD: Machen Sie schnell! Sie
haben nur fünf Minuten!)

Warum ist Herr Lafontaine gescheitert? Warum wird
auch die Restregierung scheitern, wenn sie so weiter-
macht wie bisher? Ein Grund liegt sicherlich in der anti-
quierten nachfrageorientierten Wirtschaftspolitik. Ein
anderer darin, daß Sie mal wieder die Belastbarkeit der
Wirtschaft prüfen wollen. Das sind aber nicht die
eigentlichen Gründe. Der wahre Grund ist: Sie scheitern
an einer falschen Wahrnehmung der Wirklichkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Sie scheitern zum Beispiel daran, daß Sie die wirklichen
Zahlen nicht richtig wahrnehmen. Frau Hendricks
spricht von einem Loch in Höhe von 30 Milliarden DM.
Frau Scheel sagt, es gebe ein Loch von 20 Milliar-
den DM.

(Christine Scheel [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich sage: ein strukturelles Defizit!)

Aber die Jahresrechnung 1998 weist kein Loch, sondern
10 Milliarden DM Überschuß aus.

Herr Spiller redet hier davon, wir hätten irgend etwas
Schreckliches hinterlassen. Er weiß ganz genau, daß die
Vereinfachung der Steuergesetze, die Sie im Bundesrat
zweimal abgelehnt haben, eine hervorragende Sache
war. Wir haben Steuersätze von 15 bis 35 bzw. 39 Pro-
zent vorgeschlagen, die Sie aber abgelehnt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wenn Sie damals schon im Parlament gewesen wären
und nicht Mitglied in der falschen Partei wären, Herr
Wend, hätten Sie diese Steuergesetze unterstützen kön-
nen.

(Widerspruch bei der SPD)

Daß Sie die Wirklichkeit falsch wahrnehmen, kann
man an vielen Punkten erkennen: an der Berechnung des
Finanztableaus zum Steuerbelastungsgesetz und an Ihren
Überlegungen zum Optionsmodell. Ihre falsche Wahr-
nehmung fällt mir auch bei Ihrer Interpretation der
OECD-Zahlen auf. Sie wollen einfach nicht wahrhaben,
daß 90 Prozent aller deutschen Unternehmen Personen-
gesellschaften sind, für die neben der Gewerbesteuer
auch Einkommensteuer plus Solidaritätszuschlag und
Kirchensteuer vom Unternehmer gezahlt werden müs-
sen. Sie wollen glauben – ja, Sie wünschen es geradezu
herbei –, daß die OECD recht habe und daß die Steuer-
belastung der deutschen Unternehmen wirklich nur
8 Prozent betrage.

Aber die Wirklichkeit sieht anders aus: Die effektive
Gesamtsteuerbelastung eines mittelständischen Unter-
nehmers meines Wahlkreises mit einem Umsatz von
60 Millionen DM und 250 Beschäftigten liegt nicht bei
8 Prozent, sondern bei über 50 Prozent. 50 Prozent sind
nicht der Grenzsteuersatz, Herr Poß, sondern die effektiv
gezahlten Steuern. Von 1,4 Millionen DM Gewinn vor
Steuern mußten 700 000 DM Steuern gezahlt werden.
Wenn Sie rechnen können, dann stellen Sie fest, daß das
eine Steuerbelastung von zirka 50 Prozent ist. Das ist die
Wahrheit.

Wenn ich Sie hier reden höre, könnte ich eine heilige
Wut kriegen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Uwe Küster
[SPD]: Na, na! – Zuruf vom Bündnis 90/Die
Grünen: Scheinheilige Wut!)

Was muß man eigentlich tun, damit Sie endlich aufwa-
chen? Sie wollen einfach die Wahrheit nicht erkennen.
Ich verspreche Ihnen, daß ich Ihnen diese Beispielrech-
nung zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses mit-
bringe.

(Zuruf von der SPD: 16 Jahre Helmut Kohl!)

Sie wollen einfach nicht wahrhaben, daß Belastungen
wie die Einschränkung der Verlustverrechnung, die Be-
seitigung des Zwei-Konten-Modells und die Änderung
der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen den Mittel-
stand treffen.

Warum haben Sie eigentlich bei Ihren Berechnungen
zur Auswirkung der Belastungsmaßnahmen nur die Pri-
vathaushalte berücksichtigt? Was stellen Sie sich
eigentlich unter „Mittelstand“ vor? – Herr Rauen hat
diesen Punkt vorhin angesprochen. – Wieso buchen Sie
eigentlich Teilwertabschreibung, Wertaufholungsgebot,
Importwarenabschlag, Mitunternehmer-Erlaß nur bei
Großunternehmen? Verstehen Sie unter Mittelstand eine
Imbißstube an der Ecke? Wie kommen Sie eigentlich
auf die Idee, daß mittelständische Unternehmen keine
Bilanz aufstellen müssen und daß die Verschlechterung
von Bilanzierungsvorschriften den Mittelstand nicht
trifft?

Die Auswirkungen Ihres Steuerbelastungsgesetzes für
Unternehmen sind nicht, wie Sie behauptet haben, eine
Belastung von 10 Milliarden DM für Großunternehmen
und eine Entlastung von 5 Milliarden DM für mittel-
ständische Unternehmen, sondern es handelt sich um
eine Belastung von 30 Milliarden DM, wobei mehrere
Milliarden DM Belastung auf den Mittelstand entfallen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Vor diesem Hintergrund versuchen Sie jetzt, zu ver-
schleiern – eine entsprechende Nebelwand haben Sie
vorhin aufgestellt –, daß Sie wiederum eine Belastungs-
orgie für die Unternehmen planen.

(Lachen des Abg. Detlev von Larcher [SPD])

Sie halten sozusagen nur die Wurst hin, indem Sie an-
kündigen, irgendwann einmal die Steuersätze zu senken.
Der eine redet von Aufkommensneutralität, der andere
von Belastungsneutralität. Herr Wend redet von Netto-

Elke Wülfing
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entlastung, und Frau Scheel plappert von 23 Prozent
Körperschaftsteuer. Die Grünen beschließen einen Steu-
ersatz von 35 Prozent. Der eine will die Gewerbesteuer
in diesen Steuersatz einschließen und der andere nicht.

(Klaus Wolfgang Müller [Kiel] [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Keine Ahnung, Frau
Wülfing!)

Wir werden der Wirtschaft deutlich sagen, daß Sie of-
fensichtlich keine Nettoentlastung planen. Herr Wend
wird sich demnächst im Spiegel nicht mehr anschauen
können, weil er seine Versprechungen nicht halten kann.

(Dr. Rainer Wend [SPD]: So häßlich bin ich
doch nicht!)

Wir haben es vorhin verklausuliert gehört, daß es keine
Nettoentlastung für die Unternehmen geben wird. Die
Unternehmen werden dies merken, wenn Sie Ihre
merkwürdige Steuerreform vorgelegt haben.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort für die
SPD hat der Kollege Joachim Poß.

Joachim Poß (SPD): Herr Präsident! Meine Damen
und Herren! Sie lenken mit der von Ihnen beantragten
Aktuellen Stunde vom Kern des Problems ab. Unstreitig
ist, daß wir die Steuersätze wegen der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit senken.

(Zuruf von der CDU/CSU: Ökosteuer!)

Frau Wülfing hätte bei einem Besuch in Paris die Infor-
mation bekommen können, daß wir die Bemessungs-
grundlage auf der Grundlage internationaler Standards
verbreitern. Richtig ist die Behauptung von Herrn Spil-
ler, daß Sie unser Steuerrecht nicht an internationale
Standards angepaßt haben, und richtig ist die Behaup-
tung, daß die faktische Belastung der im internationalen
Wettbewerb stehenden Unternehmen bei uns – da streite
ich jetzt gar nicht über einzelne Zahlen – niedrig ist.
Damit ist nicht die Frage beantwortet: Wie behandeln
wir die 80 bis 90 Prozent Unternehmen, die nicht im in-
ternationalen Wettbewerb stehen? Diese Differenzierung
müssen wir treffen.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Letzte Woche
hat er noch anders gesprochen!)

Ich habe die Frau Staatssekretärin auch nicht anders ver-
standen, als daß wir uns im Sinne einer mittelstands-
freundlichen Steuergesetzgebung mit genau dieser Frage
beschäftigen werden.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Richtig ist auch: Ihre Petersberger Beschlüsse waren
eine Schaufensterauslage ohne Preisauszeichnung, weil
sie unfinanzierbar sind.

(Peter Rauen [CDU/CSU]: Unfug!)

Wir legen finanzierbare Beschlüsse vor. Sie führen jetzt,
auch mit Hilfe der Veröffentlichung in einer Sonntags-

zeitung, die Ihnen nahesteht, eine Steuererhöhungsde-
batte, um davon abzulenken, daß der Bundesrat am
letzten Freitag zum ersten Mal seit Jahren für Millionen
von Menschen in diesem Land Steuerentlastungen be-
schlossen hat.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Das ist der Kern dessen, was hier stattfindet. Es geht um
Steuerentlastungen für Millionen von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern und Familien sowie für den
Mittelstand. Deswegen ziehen Sie jetzt, unter Verwen-
dung mancher dubioser Zitate, eine Steuererhöhungsde-
batte hoch. Jedenfalls kann ich mich darin, wie ich am
Wochenende zitiert worden bin, nicht wiedererkennen.

(Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: Aber Frau
Scheel vielleicht!)

– Das mag sein, aber ich jedenfalls nicht.

Sie wollen über die Trendwende hinwegtäuschen. In
der Zeit, in der Sie politische Verantwortung getragen ha-
ben, wurden die Menschen belastet. Wir entlasten sie nun.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Sie setzen mit solchen Diskussionen eine schändliche,
den Standort schädigende Debatte fort.

(Beifall bei der SPD – Hans Michelbach
[CDU/CSU]: Ach, du meine Güte!)

So ist es nun einmal.

Wir werden im Zusammenhang mit der Aufstellung
des Haushaltes 2000, der Steuerschätzung und der mit-
telfristigen Finanzplanung eine umfassende finanzpoliti-
sche Bestandsaufnahme vorlegen. Dabei wird übrigens
die Erblast, das strukturelle Defizit noch einmal sehr
deutlich werden. Da gibt es keine widersprüchlichen
Zahlen. Das sind 20 Milliarden DM. Hinzu kommen die
finanziellen Auswirkungen des Urteils des Bundesver-
fassungsgerichts auf Grund der jahrelangen verfas-
sungswidrigen Besteuerung der Familien. Das vergrö-
ßert das strukturelle Defizit um mindestens 10 Milliar-
den DM. Deswegen sagen wir, daß es „30 Milliarden
DM plus …“ sind. Das ist aber Ihre Hinterlassenschaft
und nicht das Ergebnis der Verantwortung dieser Regie-
rung oder der Parteien, die sie tragen.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ihr Denken, Frau Frick, wurde sehr deutlich, als Sie
im Zusammenhang mit einer Kindergelderhöhung wie-
der von Wohltaten sprachen. Was ist das für ein Denken,
wenn Sie als Juristin, als Verfassungsrechtlerin nicht
einmal die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts respektieren und an dieser Stelle bei Ihrer F.D.P.-
Diktion „Wohltaten“ bleiben?

(Gisela Frick [F.D.P.]: Das war vorher!)

Das ist entlarvend.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Elke Wülfing
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Gleichzeitig wollen wir die Unternehmenssteuerre-
form, wie in der Koalitionsvereinbarung angekündigt,
durchführen, nach dem Gutachten der vom Finanzmi-
nister eingesetzten Kommission. Übrigens: Heute in der
Fragestunde so ein Theater zu veranstalten, wie Sie es
getan haben, zeugt nicht von Respekt vor dieser Kom-
mission. Als die Bareis-Kommission eingesetzt war, ha-
ben wir nicht ein solches Theater veranstaltet.

(Beifall bei der SPD)

Das war äußerst billig; das hat mit der Wahrnehmung
von Parlamentsrechten überhaupt nichts zu tun. Das ist
Ausdruck Ihrer Ignoranz, die Sie jeden Tag hier prakti-
zieren, weil Sie mit Ihrer neuen Rolle nicht klarkom-
men; nichts anderes ist das.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Gerhard Schröder hat recht: Solange vor dem Hinter-
grund der Zahlen, die ich genannt habe, weder die Kon-
zeption für die Familienentlastung noch die für die Un-
ternehmenssteuerreform vorliegt, hat es keinen Zweck,
über Einzelheiten der Finanzierung zu sprechen.

(Heinz Seiffert [CDU/CSU]: Weiß das auch
Herr Müller?)

Wir müssen zum Beispiel Art. 115 des Grundgesetzes
beachten. Niemand ist heute in der Lage, vor abschlie-
ßender Prüfung mehrerer Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts eine endgültige Bewertung der Fi-
nanzierungsmöglichkeiten von Haushalts- und Steuerge-
setzen vorzunehmen.

(Hans Michelbach [CDU/CSU]: Erklären Sie
das einmal Herrn Müller!)

Dies ist die Wahrheit. Lassen Sie uns auf der Grundlage
dieser einfachen Erkenntnis eine ehrliche Debatte füh-
ren, statt hier tagtäglich so eine Schaumschlägerei zu
praktizieren.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Hans Michelbach [CDU/
CSU]: Wir wissen das, aber erklären Sie das
einmal Herrn Müller! Das Problem ist Herr
Müller!)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort hat der
Abgeordnete Peter Jacoby, CDU/CSU-Fraktion.

Peter Jacoby (CDU/CSU): Herr Präsident! Meine
Damen und Herren! Der Kollege Poß hat eben gesagt,
die Mehrwertsteuerdebatte sei am Wochenende von der
Opposition losgetreten worden, es sei eine Debatte, die
an den politischen Gegebenheiten völlig vorbeigehe.

(Joachim Poß [SPD]: Das stimmt nicht! Von
einer der Opposition nahestehenden Zeitung,
habe ich gesagt!)

– Herr Poß, Sie haben lange genug geredet. Lassen Sie
mich mal einen Moment argumentieren!

Ich möchte mich auf eine Einlassung zu einem Zeit-
punkt nach dem Wochenende – sie stammt vom gestri-

gen Tage – beziehen. Der Kollege Metzger, der haus-
haltspolitische Sprecher der Grünen, wird in diesem Ar-
tikel so zitiert:

Die Diskussion über eine höhere Mehrwertsteuer
sei von einer „Allianz der Bequemen“ in den
Koalitionsparteien angestoßen worden ...

(Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: So ist das!)

Metzger hob hervor, es werde eine bequeme De-
batte geführt, obwohl die Politik eigentlich unbe-
queme Antworten darauf geben müsse, wie die ho-
he Staatsquote gesenkt, die Überschuldung der öf-
fentlichen Haushalte zurückgeführt und internatio-
nal konkurrenzfähige Steuersätze verwirklicht wer-
den könnten.

Das ist der Ausgangspunkt der Diskussion: die „Allianz
der Bequemen“. Die sitzt in Ihrer Fraktion und nicht auf
dieser Seite des Hauses. Das will ich zunächst einmal
sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Man sollte sich auch noch einmal den vielstimmigen
Chor der Kommentatoren vor Augen halten: Sie selbst
haben gesagt, eine höhere Mehrwertsteuer könne nie-
mand ausschließen.

(Joachim Poß [SPD]: Nein, das habe ich nicht
gesagt!)

Herr Schlauch hat gesagt, Steuererhöhungen seien
durchaus eine Möglichkeit, um die Auswirkungen der
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Fa-
milienbesteuerung und die Unternehmensteuerreform
gegenzufinanzieren. Ministerpräsident Glogowski hat
gesagt, bei Refinanzierungsmöglichkeiten gebe es kein
Tabu. Herr Clement hat gesagt: Fragen Sie mich am En-
de des Jahres noch einmal. – Und dann kommen Sie
hierher und sagen, diese Diskussion sei deplaziert, sie
werde zur Unzeit geführt. Nein, sie ist deshalb ange-
bracht, weil sich eine Mehrwertsteuererhöhung in die
Serie der vorgenommenen Steuererhöhungen, die es bis-
her schon in Ihrer Verantwortung gegeben hat, einreiht.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Damit bin ich beim zweiten Punkt: Der Herr Bun-
deswirtschaftsminister – und amtierende Bundesfinanz-
minister – wird heute im „Handelsblatt“ zitiert. Er hat
sich gestern am Rande der Münchener Handwerksmesse
mit Unternehmensverbänden unterhalten und dort wört-
lich gesagt:

Müller räumte ein, daß die am Freitag im Bundesrat
verabschiedete rot-grüne Steuerreform die Wirt-
schaft belaste.

Es stellt sich die Frage: Was ist die Konsequenz daraus?
Er hat schon vor einigen Wochen gesagt, daß er, hätte er
die Zahlen der Unternehmen gekannt, der Steuerreform
im Kabinett nicht zugestimmt hätte. Aber er hat aus die-
sem Befund keine Konsequenzen gezogen. Was ist jetzt
die Konsequenz? Jetzt ist die Konsequenz, daß Sie eine
Unternehmensteuerreform, die von der Substanz her
eigentlich keine ist, nachschieben. Über den Grund hat
der Kollege Metzger offen gesprochen – besprechen Sie

Joachim Poß
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das doch einmal innerhalb Ihrer Koalition! –; er wird
wie folgt zitiert:

Der „verunglückte Start“ der Steuerpolitik der
Koalition, der eine Asymmetrie der Entlastung der
abhängig Beschäftigten und der Belastung der
Wirtschaft gebracht habe, müsse korrigiert werden.

Das, meine Damen und Herren, bestätigt doch nichts
anderes als die Kritik, die wir als Opposition geübt ha-
ben. Insofern gehen Ihre Einlassungen hier völlig an der
Sache vorbei. Sie sollten sich einmal mit dem auseinan-
dersetzen, was in Ihren eigenen Reihen an kritischen
Einwendungen in diesem Zusammenhang vorgebracht
wird.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P. –
Hans Michelbach [CDU/CSU]: Rotgrün wird
immer falsch zitiert!)

Diejenigen, die nach dem Rücktritt von Lafontaine
und vor der Bundesratssitzung am vergangenen Freitag
gesagt haben, jetzt sei es eigentlich angebracht, in der
Steuer-, der Finanz- und der Haushaltspolitik einen
Neuanfang zu starten, die gesagt haben, wir bräuchten
einen glaubwürdigen Gesamtentwurf, hatten recht. Es
kann Ihnen doch nicht egal sein, daß die, die Sie in der
letzten Legislaturperiode über Monate, über Jahre hin-
weg zitiert haben – Sie haben sich auf Professor Bareis,
Professor Peffekoven und andere bezogen –, genau die-
jenigen sind, die Ihnen jetzt ins Stammbuch schreiben:
Was bisher gemacht worden ist, ist nicht die Steuerent-
lastung zugunsten der investierenden Wirtschaft, die wir
brauchen.

Im übrigen, Kollege Poß, welcher mittelständische
Unternehmer steht in einer globalisierten Wirtschaft
nicht im internationalen Wettbewerb? Sie differenzieren
an Stellen, wo es nichts zu differenzieren gibt. Das aber
nur am Rande.

Wir brauchen also einen neuen konzeptionellen An-
satz. Wir stellen aber mit Bedauern fest, daß Ihre Politik
der Nachfrageorientierung, des Verkennens der Not-
wendigkeiten des Standortes und des Verkennens der er-
forderlichen Verbesserungen in diesem Zusammenhang
fortgesetzt wird – und das entgegen den Ratschlägen, die
mittlerweile aus Ihren eigenen Reihen artikuliert wer-
den, bis hin zum Bundeswirtschafts- und -finanzmi-
nister. Dieser allerdings redet zwar so, handelt aber an-
ders. Deshalb ist Ihre Politik im internationalen Wett-
bewerb, in dem wir hinsichtlich dieser Fragen stehen,
nicht zielführend.

(Beifall bei der CDU/CSU und der F.D.P.)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Das Wort für die
SPD-Fraktion hat der Kollege Hans Georg Wagner.

Hans Georg Wagner (SPD): Herr Präsident! Meine
sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe mir vorhin
die Mühe gemacht, mir die Fragestunde anzuhören. Ich
stelle mir die Frage: Warum lassen Sie eigentlich Herrn
Stihl, Herrn Hundt, Herrn Philipp oder Herrn Henkel
hier nicht selbst sprechen? Sie führen diese immer als

Vertreter der Großindustrie an, wiederholen das, was sie
in der Weltgeschichte herumerzählen, bringen aber kei-
ne eigenen Gedanken in die Diskussion ein und schimp-
fen auf die Bundesregierung.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der
PDS)

Ich verstehe das nicht. Lassen wir doch einmal hier die
Originale auftreten. Das könnte man ja vielleicht über
das Gastrecht regeln.

(Beifall bei der SPD)

Sie, Frau Kollegin Frick, sagen, Sparen sei angesagt.
Sie sollten das einmal Ihren Kolleginnen und Kollegen
im Haushaltsausschuß sagen. Denn die stellen zur Zeit
bei jedem Einzelplan Anträge, die zu Erhöhungen der
Haushaltsansätze in Milliardenhöhe führen.

(Beifall bei der SPD – Dr. Uwe Küster [SPD]:
Oh, Herr Thiele!)

Wenn also tatsächlich gespart werden soll, dann möchte
ich Sie bitten, Herrn Koppelin und anderen zu sagen,
daß Sparen anders aussieht als Ausgeben.

(Beifall bei der SPD)

Wir versuchen zur Zeit mühsam Einsparungen vorzu-
nehmen. Das ist ein wirklich mühsames Geschäft. Die
Haushälter kämpfen gegen die eigenen Kolleginnen und
Kollegen in den Fachausschüssen und gegen die Bun-
desregierung.

(Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: Tapfere Kerle!)

– Es ist so. Herr Thiele, Sie haben übrigens nie etwas er-
reicht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Carl-
Ludwig Thiele [F.D.P.]: Doch!)

– Nein, Sie haben nie etwas eingespart. – Wir als Koali-
tion werden die vorgesehenen 2 Milliarden DM einspa-
ren. Die Bundesregierung hat 2 Milliarden DM einge-
spart, auch wir werden das tun.

Das strukturelle Defizit bis zum Jahre 2002 beträgt,
wie bereits erwähnt, 30 Milliarden DM. Da sind die
Entlastungen in Höhe von 4 Milliarden DM nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Nach der mittelfristigen
Finanzplanung wird der Bundeshaushalt im Jahre 2002
etwa 500 Milliarden DM umfassen. Jetzt sind es 488
Milliarden DM. Aber es gibt da ja immer leichte Steige-
rungen. 30 Milliarden DM sind 6 Prozent von 500 Milli-
arden DM. Jetzt lade ich Sie ein, mit uns gemeinsam
6 Prozent der Mittel des Bundeshaushaltes einzusparen.
Zu welchem Geschrei würde das führen!

Natürlich steht dann alles auf dem Prüfstand. Da hat
Kollege Metzger recht. Das haben auch wir immer ge-
sagt. Auch die im Bundeshaushalt vorgesehenen frei-
willigen Leistungen stehen auf dem Prüfstand.

(Carl-Ludwig Thiele [F.D.P.]: Auch die Lei-
stungsgesetze!)

Peter Jacoby
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– In der Tat, alles muß auf den Prüfstand; da gebe ich
Ihnen recht. Aber bei den Leistungsgesetzen fangen wir
nicht an, sondern dort, wo es sich wirklich rentiert.

Denken Sie einmal an die Diskussion über die Unter-
nehmensteuerreform. Auch da geht es um Entlastungen
in Höhe von 30 Milliarden DM. Zusammen mit dem
strukturellen Defizit müßten also 12 Prozent des Bun-
deshaushaltes eingespart werden, um die Ziele erreich-
bar zu machen, über die Sie in der Öffentlichkeit disku-
tieren. So einfach ist das.

Wenn Sie sich anschauen, was das Statistische Bun-
desamt dieser Tage veröffentlicht hat, dann stellen Sie
fest: Es ist der Erfolg der Regierungstätigkeit der
CDU/CSU, Herr Kollege Rauen, daß die Zahl der Mil-
lionäre in Deutschland in den letzten zehn Jahren – so
stand es in der Zeitung – um 75 Prozent gestiegen ist.
Das ist zweifellos ein Erfolg Ihrer Politik.

(Zuruf von der SPD: So ist es! Herzlichen
Glückwunsch!)

Heute ist in einer Tageszeitung zu lesen, daß es am Ende
Ihrer Regierungszeit die höchste Zahl an hochverschul-
deten, aus ihren Schulden nicht mehr herauskommenden
Familien in Deutschland gab. Es war Ihre Vorgehens-
weise gegenüber den Familien, die zu dieser Situation
geführt hat. Die Entscheidungen des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Besteuerung der Familien waren also
überfällig.

(Beifall bei der SPD, dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN und der PDS – Joachim Poß
[SPD]: Familienschänder!)

Herr Kollege Rauen, Sie sagen, Ihr Steuerreforment-
wurf hätte zu einer Entlastung von 30 Milliarden DM
geführt. Zahlenmäßig war das zwar so; aber keiner von
Ihnen hat gesagt, wie diese Summe gegenfinanziert
werden soll. Wir haben eine Gegenfinanzierung vorge-
sehen. Sie wissen ganz genau, daß wir – zugegebener-
maßen gemeinsam – von den 30 Milliarden DM zum
1. April 1999 15 Milliarden DM weggenommen haben,
indem wir die Sozialversicherungsbeiträge gesenkt ha-
ben.

(Zuruf von der F.D.P.: Das ist dummes Zeug!)

Dies war ein gemeinsamer Beschluß der SPD und von
Ihnen. Von den 30 Milliarden DM sind also 15 Milliar-
den DM gleich wieder verfrühstückt worden, so daß die

eigentliche Entlastung, sofern sie gekommen wäre, bei
etwa 15 Milliarden DM hätte liegen können.

Bekümmert müssen wir über das Ergebnis Ihrer Poli-
tik sein.

(Widerspruch bei der CDU/CSU)

So kommen zum Beispiel nur noch 8 Prozent der Hoch-
schulabsolventen und Studenten aus Arbeiterfamilien.
Zu unserer Regierungszeit waren es 24 Prozent. Sie ha-
ben diese Zahl gedrittelt. Es ist doch nicht hinzunehmen,
daß ein Arbeiterkind immer nur Arbeiter und ein Profes-
sorenkind immer Professor wird.

(Zuruf von der SPD: Das ist ja genau das, was
die wollen!)

Eine Umkehrung dieser Situation ist notwendig. Das
werden wir über Reformen auch erreichen.

(Beifall bei der SPD und der PDS)

Wir haben die Frage zu beantworten – die Kollegin
Staatssekretärin hat das schon gesagt –, wie das Proze-
dere im Zusammenhang mit dem Haushalt aussieht. Am
30. Juni diesen Jahres wird das Bundeskabinett den
Bundeshaushalt für das Jahr 2000 vorlegen. Das ist für
mich die Stunde der Wahrheit und Klarheit. Denn dann
wird auch die mittelfristige Finanzplanung vorgelegt
werden. Dann wird man sehen, wie wir die Finanzierung
hinbekommen. Ich kann Ihnen heute schon sagen: Das
wird Blut, Schweiß und Tränen kosten und bei vielen
– auch bei Ihnen – Angst auslösen, die heute nicht darüber
reden wollen, daß ein strikter Sparkurs gefahren werden
muß. Aber Totsparen wollen wir uns auch dann nicht.

Schönen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der
PDS)

Vizepräsident Rudolf Seiters: Liebe Kolleginnen
und Kollegen, die Aktuelle Stunde ist beendet. Wir sind
am Schluß unserer heutigen Tagesordnung.

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages auf morgen, Donnerstag, den 25. März 1999,
9 Uhr ein.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Schluß: 16.26 Uhr)

Hans Georg Wagner
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Anlagen zum Stenographischen Bericht

Anlage 1

Liste der entschuldigten Abgeordneten

Abgeordnete(r)
entschuldigt bis
einschließlich

Bühler (Bruchsal), Klaus CDU/CSU 24.3.99**
Carstens (Emstek),
Manfred

CDU/CSU 24.3.99

Diemers, Renate CDU/CSU 24.3.99
Fink, Ulf CDU/CSU 24.3.99
Fischer (Frankfurt),
Joseph

BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

24.3.99

Friedrich (Altenburg),
Peter

SPD 24.3.99

Dr. Gysi, Gregor PDS 24.3.99
Hasenfratz, Klaus SPD 24.3.99
Heinrich, Ulrich F.D.P. 24.3.99
Kanther, Manfred CDU/CSU 24.3.99
Dr. Kohl, Helmut CDU/CSU 24.3.99
Lennartz, Klaus SPD 24.3.99
Lörcher, Christa SPD 24.3.99**
Maaß (Wilhelmshaven),
Erich

CDU/CSU 24.3.99

Dr. Merkel, Angela CDU/CSU 24.3.99
Rauber, Helmut CDU/CSU 24.3.99
Schindler, Norbert CDU/CSU 24.3.99
Schröder, Gerhard SPD 24.3.99
Schütze (Berlin),
Diethard W.

CDU/CSU 24.3.99

Schuhmann (Delitzsch),
Richard

SPD 24.3.99

Streb-Hesse, Rita SPD 24.3.99
Verheugen, Günter SPD 24.3.99
Willner, Gert CDU/CSU 24.3.99
Dr. Wodarg, Wolfgang SPD 24.3.99*
Zierer, Benno CSU/CSU 24.3.99
–––––––––––
** für die Teilnahme an Sitzungen der Parlamentarischen Ver-

sammlung des Europarates
** für die Teilnahme an Sitzungen der Westeuropäischen Union

Anlage 2

Erklärung

des Abgeordneten Dr. Ernst Ulrich von Weiz-
säcker (SPD) zur namentlichen Abstimmung
über den von der Abgeordneten Dr. Heidi Kna-
ke-Werner und der Fraktion der PDS einge-

brachten Entwurf eines Ersten Gesetzes zur
Korrektur von Fehlentwicklungen im Recht
der Arbeitslosenhilfe (Erstes Arbeitslosenhilfe-
Korrekturgesetz) – Drucksache 14/15 – am
18. März 1999 (27. Sitzung, Seite 2 271 A)

Ich erkläre, daß ich an der namentlichen Abstimmung
teilgenommen und mit Nein gestimmt habe.

Anlage 3

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Wolf-Michael Catenhusen auf
die Fragen des Abgeordneten Lothar Binding (Heidel-
berg) (SPD) (Drucksache 14/576, Fragen 1 und 2):

Wie viele Bundesmittel flossen in den letzten zehn Jahren in
die bemannte und in die unbemannte Weltraumforschung, und
bei welchen außergewöhnlich wichtigen Vorhaben lag die Fe-
derführung für diese Forschungsprojekte bei deutschen For-
schungsinstituten, Unternehmen oder Universitäten?

Wie viele Bundesmittel wurden im vergangenen Zeitraum
von zehn Jahren für Forschungsprojekte mit einem Volumen
von über 100 Mio. DM im Bereich der Weltraumforschung zur
Verfügung gestellt, und wie hoch ist dabei die Anzahl der Groß-
forschungsprojekte, bei denen der deutsche Anteil am Endpro-
dukt nicht mehr erkennbar ist?

Zu Frage 1:

Von 1989 bis 1998 wurden insgesamt ca. 17,7 Milli-
arden DM aus Bundesmitteln in die Weltraumforschung
investiert. Davon entfallen auf die ESA ca. 10 Milliar-
den DM (BMBF), das nationale Raumfahrtprogramm
incl. DLR 5,3 Milliarden DM (BMBF); EUMETSAT,
Wettersatelliten und Navigation ca. 800 Millionen DM
(BMVBW) und ca. 1,6 Milliarden DM für Kommunika-
tionssatelliten (ehemaliges BMPT). Eine Differenzie-
rung in bemannt/unbemannt ist für diesen Zeitraum
kurzfristig nicht zu leisten.

In den Jahren 1995 bis 1998 flossen aus dem Haus-
halt des BMBF

in die bemannte Weltraumforschung 1,1 Milliarden
DM,

in die unbemannte Weltraumforschung 4,7 Milliarden
DM.

Die Eingruppierung in bemannt/unbemannt ist dabei
nicht überall eindeutig. Beispielsweise ist das Hubble
Space Teleskop als unbemannt gezählt, obwohl
Start- und Reparaturmission bemannt durchgeführt wur-
den.

Außergewöhnlich wichtige Vorhaben mit deutscher Fe-
derführung aus dieser Periode sind

– der Flug eines deutschen Astronauten auf Mir
(DARA/DLR)

– die Erdbeobachtungsmissionen ERS 1 und ERS 2
(Dornier Satellitensysteme)
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– die Oberstufe der Trägerrakete ARIANE 5 (DASA)

– die geophysikalische Kleinsatellitenmission CHAMP
als Leitprojekt für die neuen Bundesländer (GeoFor-
schungsZentrum Potsdam)

– der Bau des Raumstationsmoduls COLUMBUS im
Rahmen der ESA-Beteiligung an der Internationalen
Raumstation (DASA)

– die Röntgenastronomiemission ABRIXAS (Max-
Planck-Institut für Extraterrestrische Forschung u. a.,
OHB)

– die Radarfernerkundungsmissionen X-SAR und SRTM
(Dornier Satellitensysteme)

– die Klima- und Umweltbeobachtungsmission ENVI-
SAT (Dornier Satellitensysteme)

Zu Frage 2:

Forschungsprojekte der letzten 10 Jahre mit Projekt-
Finanzierung aus Bundesmitteln über 100 Millionen DM
sind

– Röntgenastronomiemission ROSAT (Start 1990),
310 Millionen DM

– Erdbeobachtungsmissionen ERS 1 (Start 1991) und
ERS 2 (Start 1995), 906 Millionen DM

– Spacelab-Mission D-2 (1992), 640 Millionen DM

– Infrarotobservatorium ISO (Start 1995), 440 Mil-
lionen DM

– Sonnenobservatorium SOHO/CLUSTER (Start 1995/
96 und 2000), 430 Millionen DM

– Mars 96 (Start 1996), 140 Millionen DM

– Planetenmission Cassini/Huygens (Start 1997), 170
Millionen DM

– Trägerrakete ARIANE 5 (Qualifikationsflug 1998),
2 650 Millionen DM

– Datenrelaissatellit ARTEMIS (Start 2000), 190 Mil-
lionen DM

– Klima- und Umweltbeobachtungsmission ENVISAT
(Start 2000), 645 Millionen DM

– Röntgenobservatorium XMM (Start 2000), 360 Mil-
lionen DM

– Astrophysikalisches Laboratorium INTEGRAL (Start
2001), 225 Millionen DM

– Kometenmission ROSETTA (Start 2003), 395 Mil-
lionen DM

– Entwicklung des Beitrags zur Internationalen Raum-
station ISS (Start 2003), 2 470 Millionen DM.

Der „deutsche Anteil am Endprodukt“ ist bei den
europäischen Gemeinschaftsprojekten in aller Regel –
obwohl als Hardware vorhanden – ohne weitere Hinwei-
se  nur  für   den  Fachmann  erkennbar.   Ganz  wichtige

Endprodukte, die nicht immer direkt zurechen- und
erkennbar sind, sind die Datenprodukte einschließlich
der wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Technolo-
giegewinn, Transferprodukte, ausgebildeter Nachwuchs
und Arbeitsplätze.

Anlage 4

Antwort

des Staatsministers Dr. Michael Naumann auf die Frage
des Abgeordneten Hans-Joachim Otto (Frankfurt)
(F.D.P) (Drucksache 14/576, Frage 4)

Was hat die Bundesregierung veranlaßt, die Präsidentin der
RIAS Berlin-Kommission vorzeitig aus ihrem Amt abzuberu-
fen?

Durch den Organisationserlaß des Bundeskanzlers
vom 27. Oktober 1998 sind dem Beauftragten der Bun-
desregierung für Angelegenheiten der Kultur und der
Medien aus dem Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums des Innern die Zuständigkeiten für Kultur und Me-
dien und damit auch für die RIAS Berlin-Kommission
übertragen worden. Ein Regierungswechsel bringt es mit
sich, daß die Besetzung der Gremien überprüft und ge-
gebenenfalls verändert wird. Die Vorsitzende der RIAS
Berlin-Kommission ist bislang nicht abberufen worden.

Anlage 5

Antwort

des Staatsministers Dr. Ludger Volmer, auf die Fragen
des Abgeordneten Dr. Max Stadler (F.D.P.) (Druck-
sache 14/576, Fragen 6 und 7)

Stimmen die Darstellungen von Menschenrechtsverletzungen
seitens der Türkei im Menschenrechtsbericht 1998 des US State
Department mit den Erkenntnissen der Bundesregierung über-
ein?

Welche Folgerungen für ihre praktische Politik wird die
Bundesregierung aus diesem Bericht ziehen, insbesondere in
Ansehung der Instrumentarien aus der Europäischen Menschen-
rechtskonvention, in Ansehung von Waffenlieferungen und im
Hinblick auf die Problematik der Abschiebung von Kurden, zu-
mal in dem Bericht unter Namensnennung und Schilderung von
weiteren Details die Folterung von zwei aus Deutschland in die
Türkei abgeschobenen Kurden dargestellt wird?

Zu Frage 6:

Der Menschenrechtsbericht des U.S. State Depart-
ment zur Türkei entspricht in allen wesentlichen Haupt-
punkten (Folter/Mißhandlung, ungesetzliche Tötungen,
Polizei-Haft, Prozeßrecht und freie Meinungsäußerung)
der Einschätzung des Auswärtigen Amtes

Zu Frage 7:

Die Bundesregierung berücksichtigt bei der Beurtei-
lung der Menschenrechtssituation in der Türkei zunächst
eigene Erkenntnisquellen, darüber hinaus aber auch
viele externe Quellen, auch die Einschätzungen befreun-



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 29. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 24. März 1999 2411

(A) (C)

(B) (D)

deter Staaten, wie sie zum Beispiel im Menschen-
rechtsbericht des US-State Department ihren Ausdruck
finden.

Anlage 6

Antwort

des Staatsministers Dr. Ludger Volmer auf die Fragen
des Abgeordneten Hartmut Koschyk (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 14 und 15)

Was hat die Bundesregierung seit Beginn der demokrati-
schen Ära Rumäniens bis heute unternommen, um deutsche
Kulturgüter und -denkmäler in Rumänien vor dem Verfall zu
bewahren?

 Was unternimmt die Bundesregierung, um humanitäre
Hilfsleistungen aus der Bundesrepublik Deutschland nach Ru-
mänien zu erleichtern und von der Verzollung zu befreien?

Zu Frage 14:

1992 hat das Bundesministerium des Innern begon-
nen, Projekte zur Dokumentation, Sicherung, Restaurie-
rung, Bewahrung und Präsentation des historischen
Kulturgutes der Rumäniendeutschen zu fördern. In den
Jahren 1994-98 wurden für den Kulturerhalt in Rumäni-
en rd. 2,6 Millionen DM aufgewendet. Damit wurde die
Restaurierung von Kirchenburgen und Orgeln ebenso
gefördert wie die Sicherung musikgeschichtlicher Do-
kumente.

Heute fällt die Förderung des Erhalts rumäniendeut-
schen Kulturgutes in den Zuständigkeitsbereich des Be-
auftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der
Kultur und der Medien und wird dort fortgeführt.

Zu Frage 15:

Rumänien nimmt bei deutschen humanitären Hilfs-
initiativen im internationalen Vergleich einen hohen
Stellenwert ein.

In den letzten Monaten hat das Auswärtige Amt ver-
stärkt Beschwerden über Behinderungen bei der Lei-
stung humanitärer Hilfe in Rumänien erhalten. Die ru-
mänische Regierung hat die Einfuhr im Rahmen der
humanitären Hilfe zwar grundsätzlich von Abgaben
freigestellt, die Vorschriften hierzu jedoch wiederholt
geändert und verschärft.

Der Arbeitsstab Humanitäre Hilfe im Auswärtigen
Amt gibt Hinweise über die Einfuhrbestimmungen nach
Rumänien und regt zum Erfahrungsaustausch unter den
Hilfsinitiativen an. Stehen humanitäre Hilfsleistungen
im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, bietet das
Auswärtige Amt auch finanzielle Zuwendungen zu Be-
schaffung und Transport von Hilfsgütern an.

Unsere Botschaft in Bukarest und die Generalkonsu-
late in Temesvar und Hermannstadt leisten Hilfe, wenn
Transporte an den Grenzen in Schwierigkeiten sind oder
deutsche Hilfsprojekte im Land eine Unterstützung er-
fordern. Über Einfuhrabgaben und Straßenbenutzungs-
gebühren von Hilfstransporten ist im vergangenen Jahr
auch im Rahmen bilateraler Konsultationen gesprochen
worden.

Anlage 7

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks auf die
Fragen des Abgeordneten Ernst Burgbacher (F.D.P.)
(Drucksache 14/576, Fragen 20 und 21):

Was gedenkt die Bundesregierung im Rahmen der deutschen
EU-Ratspräsidentschaft gegen erwiesene Fälle von Betrug und
Korruption innerhalb der diversen Leitungsebenen der EU zu
unternehmen?

Wie ist nach Kenntnis der Bundesregierung der Sachstand in
der Betrugsaffäre innerhalb der für Strukturpolitik zuständigen
EU-Generaldirektion, in deren Zusammenhang die Immunität
eines hohen deutschen EU-Beamten, der als Abteilungsleiter für
die Finanzierung eines Tourismusprojekts in Portugal zuständig
ist, aufgehoben wurde (s. Süddeutsche Zeitung vom 12. März
1999)?

Zu Frage 20:

Wichtiges Anliegen der deutschen Ratspräsident-
schaft ist der Kampf gegen Subventionsmißbrauch und
Unregelmäßigkeiten in den Mitgliedstaaten und den
Drittländern, aber auch die Bekämpfung von Korruption
und Mißwirtschaft innerhalb der EU-Organe.

Ein wichtiger Schritt zur wirksameren Bekämpfung
von Betrügereien und Korruption soll mit dem Euro-
päischen Amt für Betrugsbekämpfung – OLAF (Office
de lutte anti-fraude) – erreicht werden. Das Amt soll
zwar innerhalb der Kommission eingerichtet werden,
aber völlig weisungsungebunden mit eigenem Initia-
tivrecht Untersuchungen nicht nur in den Mitglied-
staaten, sondern auch in allen Organen, Institutionen
und Einrichtungen der EU durchführen können. Für die
internen Kontrollen sollen die Befugnisse der
EU-Organe und –Institutionen durch ein gemeinsames
Abkommen auf OLAF übertragen werden. Diese
Grundsätze sind in den Schlußfolgerungen festgehal-
ten, die der Rat der Wirtschafts- und Finanzminister
am 15. März 1999 verabschiedet hat. Die Kommission
hat am 17. März 1999 einen geänderten Vorschlag
vorgelegt, der diesen Schlußfolgerungen im wesent-
lichen entspricht. Am 25. Mai 1999 sollen die Verord-
nung angenommen und das gemeinsame Abkommen
von den Präsidenten der EU-Organe gezeichnet wer-
den.

Mit diesem Maßnahmenpaket hat die Bundesregie-
rung im Rahmen ihrer Ratspräsidentschaft viel erreicht,
um die Bekämpfung von Betrug und Korruption in der
EU und in den EU-Organen deutlich zu verbessern. Auf
der Grundlage der von dem Amt erstellten Unter-
suchungsberichte können die örtlich zuständigen Justiz-
behörden in erwiesenen Fällen von Betrug und Kor-
ruption staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren
rascher und erfolgreicher einleiten.

Zu Frage 21:

Der Bundesregierung liegen keine eigenen Erkennt-
nisse über die in der Anfrage angesprochene Betrugs-
affäre vor. Im übrigen bitte ich um Ihr Verständnis, daß
sich die Bundesregierung in diesen Fällen nicht in die
laufenden Verfahren einschalten kann.
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Anlage 8

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Dr. Barbara Hendricks auf
die Fragen des Abgeordneten Wolfgang Börnsen
(Bönstrup) (CDU/CSU) (Drucksache 14/576, Fragen 35
und 36)

Ist die Bundesregierung auf dem Europäischen Sonderrat der
Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union am 24./25. März 1999 in Berlin entsprechend den
bisherigen positiven Äußerungen des Bundeskanzlers Gerhard
Schröder zum Fortbestand von Duty-free bereit, dafür zu sorgen,
daß, bedingt durch den Rücktritt der EU-Kommission, die jetzt
entstandene Situation zum Anlaß genommen wird, das Schluß-
datum für Duty-free ersatzlos zu streichen, um ausreichend Zeit
für eine angemessene Übergangsregelung zu erhalten, die die
verschiedenen Mehrwertsteuersätze der EU-Partnerländer be-
rücksichtigt?

Bis wann plant die Bundesregierung den Einführungserlaß
zur Tonnagesteuer in gültiges Recht umzusetzen, bzw. wie be-
urteilt sie die Möglichkeiten der praktischen Anwendung der
Tonnagesteuer für den maritimen Standort Deutschland, solange
dieser Einführungserlaß nicht abschließend und rechtskräftig de-
finiert worden ist?

Zu Frage 35:

Die Bundesregierung setzt sich weiterhin mit Nach-
druck für eine Verlängerung der Tax-Free-Regelung ein.
Nachdem die Kommission in der ECOFIN-Ratssitzung
am 15. März 1999 ihre bisherige Haltung bestätigt hat
und einige Mitgliedstaaten leider weiterhin jede Verlän-
gerung ablehnen, wird der Bundeskanzler dieses Thema
im Europäischen Rat am 24./25. März 1999 in Berlin
nochmals mit dem Ziel einer Verlängerung aufgreifen.
Er kommt damit auch den Wünschen Frankreichs,
Großbritanniens und Irlands nach.

Für eine Verlängerung sind nach dem EU-Vertrag die
Zustimmung aller Mitgliedstaaten und ein entsprechen-
der Vorschlag der EU-Kommission erforderlich. Daran
hat sich auch durch den Rücktritt der Kommission nichts
geändert.

Zu Frage 36:

Die Tonnagesteuerregelung des § 5a in Verbindung
mit § 52 Abs. 6b des Einkommensteuergesetzes gibt
deutschen Seeschiffahrtsunternehmen unter bestimm-
ten Voraussetzungen das Wahlrecht, ihre Gewinne
nach der Schiffstonnage zu ermitteln, und zwar grund-
sätzlich für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31. Dezem-
ber 1998 enden. Es handelt sich um eine abschließende
Regelung, für die aus rechtlicher Sicht keine zusätz-
lichen Anwendungsvorschriften benötigt werden. Üb-
licherweise nehmen die obersten Finanzbehörden des
Bundes und der Länder bei neuen gesetzlichen
Vorschriften zu Zweifelsfragen in einem sog. BMF-
Schreiben Stellung. Derartige Verwaltungsregelungen
binden aber weder die Steuerpflichtigen noch die
Finanzgerichte. Für die Tonnagesteuer wird derzeit in
Abstimmung mit den Ländern ein Einführungserlaß
erarbeitet; es wird angestrebt, diesen Erlaß bis zur Jah-
resmitte in Kraft zu setzen.

Anlage 9

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Brigitte Schulte auf die Fragen
der Abgeordneten Ursula Lietz (CDU/CSU) (Druck-
sache 14/576, Fragen 41 und 42):

Wie viele Soldaten der Bundeswehr nehmen nach Kenntnis
der Bundesregierung in welchem Haushaltsrahmen in den Jahren
1998 und 1999 an den beruflichen Bildungsmaßnahmen im
Rahmen des Berufsförderungsdienstes teil, welche in Zusam-
menarbeit mit den regionalen Industrie- und Handelskammern
durchgeführt werden?

Sieht die Bundesregierung die Tatsache, daß die Aus- und
Fortbildungsprogramme im Rahmen des Berufsförderungsdien-
stes für Soldaten der Bundeswehr mit regional unterschiedlichen
Durchfallquoten von bis zu 80 % einhergehen, in den zentralen
Richtlinien, die für das gesamte Bundesgebiet einheitlich gelten,
begründet?

Zu Frage 41:

An der zivilberuflichen Aus- und Weiterbildung im
Rahmen der militärfachlichen Ausbildung für Soldaten
auf Zeit nahmen 4 390 Soldaten im Jahr 1998 teil. Hier-
für wurden ca. 20 Millionen DM an  Haushaltsmitteln
aufgewandt. Für das Jahr 1999 können zum Haushalts-
rahmen noch keine Angaben gemacht werden. Wesentli-
che Veränderungen im Haushaltsansatz werden nicht
erwartet.

Zu Frage 42:

Die bundes- und landeseinheitlichen Prüfungsanfor-
derungen für einen berufsqualifizierenden Aus- bzw.
Fortbildungsabschluß im Rahmen des Berufsförde-
rungsdienstes gelten sowohl für Soldaten der Bundes-
wehr als auch für andere Prüfungsteilnehmer und
entziehen sich einer Einflußnahme durch die Bundes-
wehr.

Im Jahr 1998 haben an solchen Abschlüssen 4 390
Soldaten teilgenommen. Davon haben nur 249, das sind
5,67 Prozent, ihre Abschlußprüfung nicht bestanden.
Nach den uns vorliegenden Unterlagen sind hierbei kei-
ne besonderen regionalen Unterschiede ersichtlich.
Durchfallquoten von 80 Prozent sind dem Ministerium
nicht bekannt.

Anlage 10

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Brigitte Schulte auf die Fragen
des Abgeordneten Werner Siemann (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 43 und 44)

Wie will die Bundesregierung auf die Belastung der Soldaten
durch Einsätze im In- und Ausland reagieren, bei denen sie
psychisch und physisch häufig bis an ihre Leistungsgrenze ge-
hen müssen?

Was unternimmt die Bundesregierung, dem grundgesetz-
lichen Gebot, daß die Wehrpflicht die primäre Pflicht des jungen
Staatsbürgers ist, Nachdruck zu verleihen?



Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 29. Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 24. März 1999 2413

(A) (C)

(B) (D)

Zu Frage 43:

Die Bundeswehr hat frühzeitig auf die mit der Über-
nahme neuer Aufgaben einhergehenden Fragen nach
dem Umgang mit psychischen Belastungen bei Soldaten
reagiert. Basierend auf der Erfahrung anderer Streit-
kräfte und auf unseren eigenen Erfahrungen wurde ein
„Rahmenkonzept zur Bewältigung einsatzbedingter Be-
lastungen bei Soldaten vor, während und nach Einsätzen
und besonderen Auslandsverwendungen“ erarbeitet, das
zusammenfassend die Grundsätze der psychischen Be-
treuung beschreibt, über bisherige Aktivitäten und Maß-
nahmen der verschiedenen Organisationsbereiche in-
formiert und Grundlage für die Erarbeitung von Kon-
zepten der Teilstreitkräfte ist.

Ziel des Konzeptes ist es, die psychische Belastbar-
keit

– des Soldaten vor dem Einsatz zu stärken,

– im Einsatz zu stabilisieren und bei Auftreten von
psychischen Streßreaktionen wiederherzustellen so-
wie

– nach dem Einsatz eventuelle Folgeschäden rechtzei-
tig zu erkennen und zu behandeln.

Der Ansatz wird getragen von einem leistungsfähigen
Verbund, dem Psychologen, Fachärzte, Militärseelsor-
ger, Sozialarbeiter und speziell ausgebildete Soldaten
angehören. Die Soldaten erfahren vielfältige Unterstüt-
zung von einer dreiteiligen Informationsbroschüre mit
Hinweisen zum Abbau von Streß im Dienst wie in der
Familie bis hin zu sogenannten „Streß-Debriefings“
durch Fachpersonal in unmittelbarer Folge besonders
belastender Ereignisse.

Vor allem müssen die Soldaten sorgfältig über den
Auftrag und das Ziel eines Einsatzes informiert werden.

Zu Frage 44:

Das Meinungsbild der Jugend zum Thema Sicher-
heitspolitik und Bundeswehr ist positiv. Uns ist jedoch
bekannt, daß entgegen der eindeutigen Verfassungs- und
Rechtslage mittlerweile viele Wehrpflichtige von einer
faktischen Wahlfreiheit zwischen Wehr- und Zivildienst
ausgehen. Häufig sind allein pragmatische Gründe für
die Entscheidung zwischen Wehrdienst und Zivildienst
maßgebend. Dies deckt sich mit Erkenntnissen der Ju-
gendoffiziere, die an allgemeinbildenden Schulen tätig
werden und dort zu sicherheitspolitischen Fragen und zu
den Streitkräften vortragen. Die „Leitlinie zur Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen und Steigerung der At-
traktivität des Wehrdienstes“ wurde entwickelt, um u. a.
die grundsätzliche Bereitschaft zur Ableistung des
Wehrdienstes zu erhöhen.

Die Leitlinie beinhaltet einen Realisierungsplan, der
89 Maßnahmen mit nahezu 250 Arbeitsschritten umfaßt
und derzeit umgesetzt wird. Dieses Attraktivitätspro-
gramm war von Beginn an nicht nur auf Aktualität, son-
dern vor allem auf Dauer angelegt und in die Zukunft
gerichtet. Es zielt vor allem darauf ab, den ersten Kon-
takt des jungen Wehrpflichtigen mit der staatlichen In-

stitution Bundeswehr in einer freundlichen, informativen
und persönlichen Atmosphäre zu gestalten.

Darüber hinaus soll das Bewußtsein der Wehrpflich-
tigen gestärkt werden, daß der Dienst in der Bundeswehr
notwendig und sinnvoll ist, vielfältige Anreize bietet
und zugleich Perspektiven in der persönlichen Berufs-
und Lebensplanung eröffnet. Begleitet werden diese
Maßnahmen durch Informationen über das breite Aus-
und Weiterbildungsangebot des Berufsförderungsdien-
stes.

Ein wesentlicher Bestandteil des Attraktivitätspro-
gramms ist die gezielte Informationsarbeit der Bundes-
wehr. Vielfältige Maßnahmen wie zum Beispiel die
qualitativ und quantitativ gewachsene Präsenz der Bun-
deswehr in den neuen Medien, die Verbesserung und
Vertiefung der Kontakte zwischen Bundeswehr und
Schulen sowie die Neuerstellung einer Informationsbro-
schüre haben dazu beigetragen, das Interesse an Wehr-
dienst und Wehrpflicht wachzuhalten und weiter zu be-
leben.

Die Leitlinie wird auch durch die Wehrbeauftragte
des Deutschen Bundestages als geeignetes Mittel gese-
hen, der Wehrpflicht als primäre Pflicht des jungen
Staatsbürgers Nachdruck zu verleihen.

Anlage 11

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Brigitte Schulte auf die Fragen
des Abgeordneten Walter Hirche (F.D.P.) (Drucksache
14/576, Frage 45):

Wie ist der Stand der Vorbereitungen für die Unterbringung
der Soldaten des deutsch-dänisch-polnischen Korps, und warum
hat Deutschland, z. B. im Unterschied zu Dänemark, davon ab-
gesehen, für die deutschen Familien zur Unterbringung eigene
Häuser bauen zu lassen?

Nach den vor Ort durchgeführten Ermittlungen ent-
wickelt sich in Stettin der Markt an Familienwohnungen
und Einfamilienhäusern derzeit rasch.

Bei der Wohnungssuche werden die deutschen Sol-
datenfamilien von einer eigens hierfür eingerichteten
Wohnungsfürsorgestelle der Bundeswehr unterstützt, die
am 22. März 1999 ihre Arbeit aufgenommen hat. Ihr lie-
gen bereits mehrere, unaufgefordert eingesandte
Mietangebote für Einfamilienhäuser und Wohnungen
vor.

Unterstützende Maßnahmen nach dem dänischen
Mietbürgschaftsmodell sind daher – zumindest derzeit –
nicht vorgesehen.

Die Entwicklung des Wohnungsmarkts in Stettin wird
weiterhin aufmerksam verfolgt. Sollten sich unterstüt-
zende Maßnahmen zukünftig als erforderlich erweisen,
werden diese verzugslos eingeleitet. Hierzu hat der
Verteidigungsausschuß mit dem Beschluß vom 17. März
1999 – Ausschußdrucksache 14/85 – einen Weg für die
haushaltsmäßige Realisierung eines Mietgarantiemodells
in Stettin aufgezeigt.
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Anlage 12

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fragen
des Abgeordneten Ursula Heinen (CDU/CUSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 46 und 47):

Wie bewertet die Bundesregierung die Einführung eines
Modellversuchs zur Abgabe von Heroin vor dem Hintergrund,
daß die zunehmende Abgabe von Methadon, beispielsweise in
Hamburg, zur häufigsten Ursache des Drogentodes geworden
ist?

Wie stellt sich die Bundesregierung vor, durch eine Abgabe
von Heroin die Zahl der Drogentoten zu verringern, wenn dies
bereits bei Methadon nicht gelungen ist, sondern nach den Zah-
len im Drogen- und Suchtbericht 1998 sogar zum Gegenteil ge-
führt hat?

Zu Frage 46:

Eine generelle Abgabe von Heroin ist nicht vorgese-
hen. Derzeit ist ein klinisch-wissenschaftlicher Modell-
versuch einer heroingestützten Behandlung in Vorbe-
reitung.

Das Modell heroingestützte Behandlung und die
Durchführung der Substitution mit Methadon sind zwei
von einander unabhängige Facetten des Hilfeansatzes
für Drogenabhängige.

Die Tatsache, daß die Methadonbehandlung in ihrer
Durchführung vielfach noch verbesserungswürdig ist,
macht nicht die Erprobung eines weiteren Ansatzes in
der Drogenhilfe überflüssig. Es ist bekannt, daß auch die
methandongestützte Behandlung nur eine bestimmte
Gruppe von Drogenabhängigen in das Hilfesystem ein-
bindet. Deshalb unterstützt die Bundesregierung im
Rahmen ihrer Kompetenzem die Erforschung weiterer
Wege zur Verbesserung der Hilfe für Drogenabhängige.
Auch die Erfahrungen aus der Schweiz finden hierbei
Berücksichtigung.

Es geht darum, mehr Drogenabhängige als durch die
bestehenden Hilfemöglichkeiten zu erreichen und in
Betreuung zu bringen, um weitere körperliche und so-
ziale Verelendung aufzuhalten.

Diesem Zweck soll das geplante wissenschaftliche
Modell zur heroingestützten Behandlung dienen. Die
Verbesserung der Methadonsubstitution ist insbesondere
eine Frage der fachlichen Qualifikation der substituie-
renden Ärzte, die vor allem in der Verantwortung der
ärztlichen Selbstverwaltung liegt.

Zu Frage 47:

Die Zahl der Drogentoten, die im Zusammenhang mit
Methadon genannt wird, kann nicht zu dem Schluß füh-
ren, daß eine methadongestützte Behandlung nicht ein
wichtiger Baustein im Hilfesystem für Drogenabhängige
darstellt und nicht in vielen Fällen Verelendung und
Drogentod verhindert. Im Jahre 1991 war die bisher
höchste Todesrate unter Drogenabhängigen zu verzeich-
nen. Von da an hat die Methandonbehandlung, einge-
bettet in den Ausbau des gesamten Drogenhilfesystems,
kontinuierlich zugenommen, was in den Folgejahren zu
einer Abnahme der Todeszahlen geführt hat.

Der geplante Modellversuch zur heroingestützten Be-
handlung hat jedoch vom Ansatz her zunächst nicht nur
die Aufgabe, die Zahl der Drogentoten zu verringern.

Vielmehr soll erprobt werden, ob durch das Angebot
einer heroingestützten Behandlung Drogenabhängige er-
reicht und in Betreuung gehalten werden können, die
bisher keine Hilfe in Anspruch genommen haben. Dar-
über hinaus geht es um eine Vielzahl weiterer wissen-
schaftlicher Fragestellungen, die im einzelnen mit dem
wissenschaftlichen Begleitteam und den beteiligten
Städten noch entwickelt werden müssen. Falls eine sol-
che Gruppe von Abhängigen durch die heroingestützte
Behandlung erreicht und betreut werden kann, wird bei
dieser Gruppe auch mit Sicherheit die Gefahr des Dro-
gentodes verringert werden. Da es sich bei der heroinge-
stützten Behandlung um einen klinischen Versuch han-
delt, wird die fachliche Kompetenz der Durchführenden
hoch und die psychosozialen Begleitmaßnahmen inten-
siv sein.

Anlage 13

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fragen
des Abgeordneten Klaus Holetschek (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 48 und 49):

Wie bewertet die Bundesregierung den forcierten Entzug
nach der Detox-Methode, wie sie an der Berliner Charité ent-
wickelt wurde?

Woher soll das bei den geplanten Modellversuchen zur
Heroinabgabe benötigte Heroin beschafft werden, und von
wem?

Zu Frage 48:

Ein forcierter Opiatentzug mit Unterstützung durch
Opiatrezeptorenblocker wie Naltrexon wird in der Bun-
desrepublik Deutschland von verschiedenen Experten
erprobt und hat in der Fachöffentlichkeit große Auf-
merksamkeit hervorgerufen. Im Dezember 1995 hat der
Nationale Drogenrat auf Bitten der Bundesregierung
eine Stellungnahme zum Schnellentzug abgegeben. Das
Votum war eher zurückhaltend und es wurde darauf
hingewiesen, daß es auch andere erfolgreiche und weni-
ger belastende Methoden des Entzugs gibt. Um den The-
rapieerfolg bzw. die Therapieeffekte dieser Behand-
lungsform wissenschaftlich zu evaluieren, wird derzeit
durch das Bundesministerium für Gesundheit und das
Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Sozialord-
nung ein Forschungsprojekt „Antagonisten-gestützter
Opiatentzug: Katamnese am Bezirkskrankenhaus Haar“
gefördert. Katamnesenforschung für diese Behandlungs-
formen sind von erheblichem Interesse, um Effekte die-
ser Entzugstherapie auf den weiteren Behandlungsver-
lauf nicht nur an kurzfristig zu beobachtenden Ergebnis-
sen, sondern differenziert aufgrund von Langzeitergeb-
nissen beurteilen zu können und bestehende Erkennt-
nislücken zu schließen. Die Ergebnisse dieses For-
schungsvorhabens werden voraussichtlich Ende April
vorliegen.
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Zu Frage 49:

Für das geplante Modellprojekt zur heroingestützten
Behandlung muß ein Prüfarzneimittel bereitgestellt wer-
den, das den arzneimittelrechtlichen Anforderungen ins-
besondere hinsichtlich Qualität und Toxizität entspricht.
In der Schweiz ist ein entsprechendes Arzneimittel ent-
wickelt worden (Mehrdosen-Trockenampulle), das
grundsätzlich für die Bundesrepublik Deutschland zur
Verfügung gestellt werden könnte. Bislang sind dazu je-
doch noch keine Entscheidungen getroffen worden.

Anlage 14

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die
Frage der Abgeordneten Katherina Reiche
(CDU/CSU) (Drucksache 14/576, Frage 50):

Warum wurden Konzepte zur Bekämpfung von Drogenab-
hängigkeit auf Länderebene wie „Therapie sofort“ oder das nied-
rigschwellige Ausstiegsprogramm in Baden-Württemberg nicht
auf Bundesebene aufgegriffen?

Modellprogramme des Bundes werden durchgeführt,
um Erkenntnisse für die Gesetzgebungsarbeit des Bundes
zu gewinnen und um innovative Ansätze z.B. in der Dro-
genhilfe zu erproben, an deren Ergebnissen Verbände,
Länder und Kostenträger partizipieren können. Modelle
können aber auch von Ländern, Leistungsträgern u.ä.m. in
eigener Verantwortung durchgeführt werden. Auf Län-
derebene hat das Land NRW 1991 zusammen mit dem
Landschaftsverband Westfalen-Lippe zuerst das Modell
„Therapie sofort“ erprobt. Weitere Länder sind dem Bei-
spiel gefolgt. Für die Bundesregierung bestand kein Anlaß,
ein bereits erfolgreiches erprobtes Modell zu wiederholen.

Bereits 1989 hat die Bundesregierung ein Modellpro-
gramm, das sog. Booster-Programm durchgeführt. Die-
ses Modellprogramm hat den Ansatz niedrigschwelliger
Arbeit erstmalig in Deutschland in der Drogenszene er-
probt. Im Rahmen dieses Programms wurden street-
work, Kontaktcafés, Notschlafstellen u.a.m. gefördert.
1993 wurde das Modell abgeschlossen, der Abschlußbe-
richt ist in der Schriftenreihe des BMG veröffentlicht
(Band 35). Das sog. Booster-Programm hat – entspre-
chend dem Ansatz von Bundesmodellen – für diesen Be-
reich neue Erkenntnisse zur Erweiterung der Hilfeange-
bote in der Drogenarbeit erbracht. An diesem Modell-
programm waren alle alten Bundesländer beteiligt. Es
steht jedem Bundesland frei, den Modellansatz weiter
auszudehnen oder neue Modelle dazu zu initiieren.

Anlage 15

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fragen
des Abgeordneten Dr. Ralf Brauksiepe (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 51 und 52)

In welcher Höhe wird der Bereich Prävention in der Drogen-
politik – wie von der Bundesministerin für Gesundheit angekün-
digt – im Haushalt aufgestockt?

Welche neuen Maßnahmen sollen damit finanziert werden?

Zu Frage 51:

Der ursprüngliche Ansatz betrug für den Bereich
Suchtprävention für das Jahr 1999 12 Millionen DM,
eine Aufstockung auf 13 Millionen DM ist vorgesehen.

Zu Frage 52:

Die Suchtpräventionskampagne soll vor allem im Be-
reich Alkohol und Nichtraucherförderung durch eine
Vielzahl von Einzelprojekten weiter ausdifferenziert
werden, z. B. durch zwei Kinospots, Förderung des
Nichtrauchens bei Schwangeren, Raucherentwöhnung
für Jugendliche und eine Basisbroschüre zum Thema
Alkohol.

Anlage 16

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fra-
gen der Abgeordneten Annette Widmann-Mauz
(CDU/CSU) (Drucksache 14/576, Fragen 53 und 54)

Wird die Kontrolle und Voraussetzung bei der Methadon-
Abgabe aufgrund der Ergebnisse des Rauschgift-Lageberichts
des Bundeskriminalamtes verschärft, etwa durch Qualifikation
und Fortbildungspflicht der für Substitutionsbehandlung zuge-
lassenen Ärzte, psychosoziale Begleitung sowie regelmäßige
und kontrollierte Überwachung des Beikonsums von Drogen,
Alkohol und Medikamenten?

Warum ist, vor dem Hintergrund der dramatisch steigenden
Zahl von Todesfällen nach Methadon-Einnahme, die vom Bun-
desausschuß Ärzte und Krankenkassen beschlossene Methadon-
Richtlinie, die eine Begrenzung der Methadon-Abgabe beinhal-
tete, vom Bundesministerium für Gesundheit beanstandet wor-
den, obwohl der Bundesausschuß insoweit einen Ermessens-
spielraum hat?

Zu Frage 53:

Die substitutionsgestützte Behandlung Opiatabhängi-
ger insbesondere mit Methadon ist ein international an-
erkannter und unverzichtbarer Baustein der Suchtkran-
kenhilfe. Das Bundeskriminalamt stellt in seinem Lage-
bericht Rauschgift diese Therapieform folgerichtig nicht
in Frage, sondern kommt zu folgender Schlußfolgerung:
„Zunehmende Todesfälle im Zusammenhang mit Me-
thadon lassen nicht die Substitution, wohl aber die Kon-
trollsituation im Zusammenhang mit der Vergabe ver-
besserungswürdig erscheinen.“

Die vorherige Bundesregierung hat mit der am 1. Fe-
bruar 1998 in Kraft getretenen Zehnten Betäubungsmittel-
rechts-Änderungsverordnung in § 5 Abs. 2 der Betäu-
bungsmittel-Verschreibungsverordnung die Bedingungen
formuliert, unter denen das Verschreiben eines Substituti-
onsmittels zulässig ist. Danach darf ein Substitu-
tionsmittel u. a. nur verschrieben werden, wenn „die Sub-
stitution im Rahmen eines darüber hinausgehenden Be-
handlungskonzeptes erfolgt, das erforderliche begleitende
psychiatrische, psychotherapeutische oder psychosoziale
Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen mit einbe-
zieht“ und wenn „die vom Arzt durchgeführten Erhebun-
gen keine Erkenntnisse ergeben haben, daß der Patient . . .
Stoffe gebraucht, deren Konsum nach Art und Menge den
Zweck der Substitution gefährdet …“ Damit sind die
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erforderlichen betäubungsmittelrechtlichen Regelungen
hinsichtlich der psychosozialen Begleitung und der Kon-
trolle des Beikonsums für Patienten getroffen worden, de-
nen ein Substitutionsmittel verschrieben wird. Nach Auf-
fassung der Bundesregierung kommt es im Rahmen der
ärztlichen Tätigkeit darauf an, diese Vorschriften konse-
quent einzuhalten. Die Kontrolle obliegt nach § 19 des
Betäubungsmittelgesetzes den zuständigen Behörden der
Länder.

Unabhängig davon wird die Bundesregierung die
Länder um ihre Bewertung der vom Bundeskriminalamt
dargestellten Entwicklung bitten und ggf. weitere Re-
gelungen zur Gewährleistung von Sicherheit und Kon-
trolle des Betäubungsmittelverkehrs bei der Durchfüh-
rung substitutionsgestützter Behandlungen vornehmen.

Die Bundesregierung vertritt in diesem Zusammen-
hang u. a. die Auffassung, daß für das Verschreiben von
Substitutionsmitteln eine besondere Qualifikation der
Ärzte erforderlich ist. Sie hat dies in der Begründung zur
Zehnten Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung
(BR-Drucksache 881/97 Seite 52) zum Ausdruck ge-
bracht und auf die diesbezügliche Verantwortung der
ärztlichen Selbstverwaltung verwiesen. Die Bundesärz-
tekammer hat nunmehr eine Fachkunde „Suchtmedizini-
sche Grundversorgung“ eingeführt, die von den Ärzte-
kammern als Qualifizierungsmaßnahme angeboten wird.
Das Bundesministerium für Gesundheit und die Bun-
desärztekammer stimmen darin überein, daß die Fach-
kunde verbindliche Voraussetzung für das Verschreiben
von Substitutionsmitteln werden sollte. Dazu ist entwe-
der eine Verankerung im Satzungsrecht der Ärztekam-
mern oder im Betäubungsmittelrecht vorgesehen. Dar-
über hinaus wird die Einrichtung eines Substitutionsre-
gisters geprüft, um das mehrfache Verschreiben von
Substitutionsmitteln für einen Patienten unterbinden zu
können.

Zu Frage 54:

Die Bundesregierung begrüßt die Bemühungen des
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen, die
Qualität substitutionsgestützter Behandlungen im Be-
reich der kassenärztlichen Versorgung zu verbessern.
Das Bundesministerium für Gesundheit hat die diesbe-
züglichen Regelungen der vom Bundesausschuß am
7. Dezember 1998 beschlossenen „Richtlinien zur sub-
stitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger“ in
keiner Weise beanstandet. Eine Beanstandung der
Richtlinien war jedoch erforderlich, weil ansonsten die
Therapie opiatabhängiger Patienten im Rahmen der
Gesetzlichen Krankenversicherung in unzulässiger
Weise eingeschränkt worden wäre. Insbesondere
konnte nicht akzeptiert werden, daß eine substitutions-
gestützte Behandlung nur dann Bestandteil der ver-
tragsärztlichen Leistung sein könne, wenn neben der
Opiatabhängigkeit weitere Erkrankungen vorliegen.
Dies widerspricht dem Stand der medizinischen Wis-
senschaft, wonach durch eine qualifizierte substituti-
onsgestützte Behandlung auch die Opiatabhängigkeit
an sich erfolgreich therapiert und sogar das schrittwei-
se Herunterdosieren des Substitutionsmittels zur Absti-
nenz geführt werden kann.

Anlage 17

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fragen
des Abgeordneten Dr. Hans Georg Faust (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 55 und 56)

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung von Fachleuten,
daß für in Deutschland zugelassene Arzneimittel der „GKV-
Marktzugang“ bisher mit der EU- bzw. nationalen Zulassung
verbunden war und daß die vom Bundesministerium für
Gesundheit nicht beanstandete Neufassung der Arzneimittel-
richtlinien des Bundesausschusses Ärzte und Krankenkassen für
den deutschen Markt jetzt quasi eine „zweite Markthürde“
bedeuten?

Auf welcher Rechtsgrundlage basiert diese „zweite Markt-
hürde“, und teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß die
Neufassung der Arzneimittelrichtlinien gegen EU-rechtliche
Vorschriften verstößt?

Zu Frage 55:

Die Verordnungsfähigkeit von Arzneimitteln in der
Gesetzlichen Krankenversicherung ist im Fünften Buch
des Sozialgesetzbuches (SGB V) geregelt. Grundsätzlich
haben nach § 31 SGB V Versicherte Anspruch auf die
Versorgung mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln.
Dies umfaßt zugelassene und registrierte Arzneimittel
sowie Rezepturen.

Die Leistungspflicht der Gesetzlichen Krankenversi-
cherung unterliegt jedoch dem Wirtschaftlichkeitsgebot
nach §§ 2, 12, 27 und 70 SGB V. So schränkt beispiels-
weise § 34 SGB V die Leistungspflicht der Gesetzlichen
Krankenversicherung ein, indem Arzneimittel für ge-
ringfügige Gesundheitsstörungen und bestimmte unwirt-
schaftliche Arzneimittel von der Verordnungsfähigkeit
ausgeschlossen werden.

Die Arzneimittelrichtlinien des Bundesausschusses
der Ärzte und Krankenkassen konkretisieren das Wirt-
schaftlichkeitsgebot weiter: Bereits die seit Jahren gel-
tenden Arzneimittelrichtlinien sehen Verordnungsein-
schränkungen vor, die für den Arzt grundsätzlich ver-
bindlich sind.

Die jetzt anstehende Neufassung der Arzneimittel-
richtlinien steigert den Verbindlichkeitsgrad weiter, in-
dem bestimmte Arzneimittelgruppen ausnahmslos we-
gen Unwirtschaftlichkeit ausgeschlossen werden. Inso-
fern ist grundsätzlich keine neue Rechtssituation ent-
standen.

Zu Frage 56:

Rechtsgrundlage für die Arzneimittelrichtlinien des
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen ist §
92 Abs. 1 Nr. 6 SGB V, nach der das Gremium Richtli-
nien zu beschließen hat, die eine ausreichende zweck-
mäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versicherten
gewährleisten.

Ein Verstoß gegen EU-rechtliche Vorschriften schei-
det schon wegen der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
für die Ausgestaltung ihrer Sozialversicherungssysteme
aus.
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Die von der Transparenzrichtlinie 89/105 EWG ge-
forderte Begründung des Ausschlusses von Arzneimit-
teln nach objektiven und überprüfbaren Kriterien ist –
wie bereits hinsichtlich des Wirtschaftlichkeitsgebots in
der Antwort zur vorhergehenden Frage ausgeführt –
zweifellos gegeben.

Anlage 18

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fra-
gen des Abgeordneten Wolfgang Zöller (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 57 und 58):

Teilt die Bundesregierung die Auffassung von Rechtsexper-
ten, daß der Bundesausschuß Ärzte und Krankenkassen nicht
legitimiert ist, mittels Arzneimittelrichtlinien nach § 92 SGB V
faktisch Verordnungsausschüsse zu beschließen, sondern daß
dieses Recht ausschließlich dem Gesetz- und Verordnungsgeber
nach den §§ 34 und 93 Abs. 2 SGB V vorbehalten ist?

Wenn nein, aufgrund welcher Rechtsgrundlage konnte nach
Auffassung der Bundesregierung der Bundesausschuß Ärzte und
Krankenkassen Arzneimittel von der Erstattung durch die GKV
ausschließen?

Zu Frage 57:

Die Bundesregierung hält einen Ausschluß von Arz-
neimittelgruppen wegen Unwirtschaftlichkeit durch die
Arzneimittel-Richtlinie – wie bereits zur Vorfrage des
Herrn Kollegen Dr. Faust dargelegt – für zulässig.

Die Befugnis des Verordnungsgebers, nach § 34
Abs. 3 SGB V Arzneimittel von der Versorgung auszu-
schließen, ist nach Auffassung der Bundesregierung
vom Gesetzeswortlaut her nicht als abschließend
anzusehen. Es ist bekannt, daß das Meinungsbild der
Rechtsexperten zu dieser Frage nicht einheitlich ist und
hierzu auch abweichende Auffassungen vertreten
werden.

Zu Frage 58:

Aufgrund der neueren Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts ist der Bundesausschuß der Auffassung,
daß er im Rahmen der Arzneimittel-Richtlinien nach §
92 SGB V auch allgemeine Verordnungsausschlüsse für
Mittel bestimmen kann, die die Voraussetzungen des
Wirtschaftlichkeitsgebots nach § 12 SGB V nicht erfül-
len. Das Bundesministerium für Gesundheit hält diese
Rechtsauffassung für rechtlich vertretbar und sah des-
halb darin bei der Prüfung der Richtlinien nach § 94
keinen Beanstandungsgrund.

Anlage 19

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fra-
gen der Abgeordneten Dr. Sabine Bergmann-Pohl
(CDU/CSU) (Drucksache 14/576, Fragen 59 und 60):

Ist ein Bericht im „Gelben Dienst“ vom 15. März 1999 zu-
treffend, nach dem bei der Erarbeitung der Eckpunkte zur Ge-
sundheitsreform 2000 Bundesministerin Andrea Fischer eine
Hamburger Agentur beteiligt und diese zahlreiche Vorschläge
für die Eckpunkte gemacht hat?

Wenn ja, welche konkreten Vorschläge fanden im Eck-
punktepapier Berücksichtigung, und welche finanziellen Mittel
wurden im Haushalt des Bundesministeriums für Gesundheit
dafür aufgewendet?

  Die Angaben in dem angesprochenen Bericht sind
unzutreffend. Die Eckpunkte zur Gesundheitsreform
2000 wurden von den Arbeitskreisen „Gesundheit“ der
Bundestagsfraktionen von SPD und Bündnis 90/Die
Grünen und dem Bundesministerium für Gesundheit in
mehrtägigen gemeinsamen Beratungen erstellt. Die Vor-
schläge des Bundesministeriums für Gesundheit wurden
hausintern erarbeitet. An diesen Vorarbeiten und der
Erstellung der Eckpunkte zur Gesundheitsreform 2000
war eine Hamburger Agentur nicht beteiligt. Haus-
haltsmittel für die Zuarbeit Dritter wurden nicht ein-
gesetzt.

Anlage 20

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Frage
des Abgeordneten Wolfgang Lohmann (Lüdenscheid)
(CDU/CSU) (Drucksache 14/576, Frage 61):

Sieht die Bundesregierung nunmehr die Notwendigkeit, öf-
fentlich unmißverständlich zu erklären, ob mit der Gesundheits-
reform 2000 eine Übergangsregelung für Versicherte eingeführt
wird, die als pflichtversicherte GKV-Mitglieder jahrelang von
der Möglichkeit der Kostenerstattung Gebrauch gemacht haben,
dazu private Zusatzversicherungen abgeschlossen haben und
jetzt angesichts von als ausweichend empfundenen Antworten
des Bundesministeriums für Gesundheit nicht wissen, ob sie
diese Verträge kündigen sollen, da nach dem Vorschaltgesetz ab
dem 1. April 1999 Kostenerstattung nicht mehr praktiziert wer-
den kann?

Der Bundesregierung ist bekannt, daß Pflichtversi-
cherte, die bis zum 31. Dezember 1998 die Kostener-
stattung gewählt hatten, die Abschaffung der Kostener-
stattung als unzumutbare Härte empfinden, obwohl die
Versicherten Anspruch auf sämtliche erforderlichen und
zweckmäßige Sachleistungen ungeschmälert behalten
haben. Die medizinischen Leistungen werden unabhän-
gig von der Wahl der Kostenerstattung für alle Versi-
cherten umfassend und auf qualitativ hohem Niveau er-
bracht. Gleichwohl wird die Bundesregierung der sub-
jektiven Betroffenheit der Versicherten Rechnung tragen
und für den Kreis der Pflichtversicherten eine Über-
gangsregelung vorschlagen, die ihnen das Recht zur
Wahl der Kostenerstattung beläßt. Auch freiwillig Ver-
sicherte, die rechtswirksam vor dem 1. Januar 1999 die
Kostenerstattung gewählt hatten, sollen dies Wahlrecht
behalten, wenn sie zu einem späteren Zeitpunkt in die
Pflichtversicherung wechseln. Die Bundesregierung
wird über die Änderung rechtzeitig informieren. Es
bleibt den betroffenen Pflichtversicherten überlassen,
dies bei einer Entscheidung über die Fortsetzung ihrer
privaten Zusatzversicherung zu berücksichtigen.
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Anlage 21

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Christa Nickels auf die Fragen
des Abgeordneten Dr. Dieter Thomae (F.D.P.) (Druck-
sache 14/576, Fragen 62 und 63)

Womit begründet die Bundesregierung ihre Ansicht, daß
zwar bei Pflicht- nicht jedoch bei freiwillig GKV-Versicherten
die Kostenerstattung den solidarischen Ausgleich zwischen Ge-
sunden und Kranken, Jungen und Alten, Beziehern höherer und
niedriger Einkommen und zwischen Ledigen und Familien mit
Kindern beeinträchtigt, und warum ist sie der Auffassung, daß
das bei Pflichtversicherten so ist, obwohl diese ihren vollen
Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung leisten und die
Krankenkasse für sie bei Inanspruchnahme von Ärzten im Rah-
men der Kostenerstattung keinen Pfennig mehr bezahlt als für
einen Patienten, der sich im Rahmen der Sachleistung behandeln
läßt?

Teilt die Bundesregierung die Einschätzung, daß die Pflicht-
versicherten mit Zusatzversicherung jetzt eine Auskunft darüber
brauchen, ob für diejenigen eine Übergangsregelung geschaffen
wird, die bis zum 31. Dezember 1998 von der Möglichkeit der
Kostenerstattung Gebrauch gemacht haben, weil sie andernfalls
ihre Verträge mit dem Effekt des Verlustes der Anwartschaften
kündigen müssen oder ohne gesicherte Grundlage zum Teil
nicht unerhebliche Prämien weiterzahlen müßten, allein in der
vagen Hoffnung, daß die Bundesregierung irgendwann doch
noch eine Sonderregelung ermöglicht?

Zu Frage 62:

Richtig ist, daß der Gesetzgeber die Möglichkeit der
Wahl der Kostenerstattung für freiwillig Versicherte
beibehalten hat. Die Beibehaltung der Wahlmöglichkeit
für freiwillig Versicherte hat ihre Gründe darin, daß für
freiwillig Versicherte prinzipiell in vielen Bereichen der
gesetzlichen Krankenversicherung besondere Regelun-
gen gelten. Da freiwillig Versicherte auch die Möglich-
keit haben, zur privaten Krankenversicherung zu wech-
seln und ihre Mitgliedschaft in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung aufzugeben, war es aus Wettbewerbs-
gründen im Vergleich zur privaten Krankenversicherung
sinnvoll, für diese Personenkreise die Möglichkeit der
Kostenerstattung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung beizubehalten. Dies vor allem deshalb, um diese
Versicherten, die in der Regel hohe Beiträge zahlen, in
der gesetzlichen Krankenversicherung zu halten.

Mit dem GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz wurde ge-
regelt, daß – so wie früher – nur noch freiwillig Versi-
cherte und ihre mitversicherten Familienangehörigen die
Kostenerstattung wählen können. Der Abschaffung der
Kostenerstattung für Pflichtversicherte lag das Ziel zu-
grunde, die Elemente der privaten Versicherungswirt-
schaft in der gesetzlichen Krankenversicherung auf ein
Mindestmaß zu reduzieren. Die Einschränkung wertet
das Solidarprinzip und das Sachleistungssystem auf. Die
Elemente der privaten Versicherungswirtschaft beein-
trächtigen nicht nur den solidarischen Ausgleich; sie
führen auch zu Fehlsteuerungen und können das ver-
meintliche Ziel, zu einer sparsameren Leistungsinan-
spruchnahme und wirtschaftlicher Leistungserbringung
beizutragen, nicht erreichen. Dies haben insbesondere
alle bisherigen Erfahrungen der Kostenerstattung, aber
auch der Beitragsrückgewähr gezeigt.

Zudem birgt die Kostenerstattung die Gefahr von
Mengenausweitungen in sich, da Leistungserbringer hö-
here Vergütungen beim Versicherten liquidieren können

und hierin möglicherweise einen Anreiz zu Mehrlei-
stungen sehen. Aber auch unter Qualitätsgesichtspunk-
ten ergeben sich Bedenken: Bei Kostenerstattungslei-
stungen ist eine Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitsprü-
fung z. B. durch die Kassenärztlichen Vereinigungen
nicht gesichert.

Zu Frage 63:

Der Bundesregierung ist bekannt, daß Pflichtversi-
cherte, die bis zum 31. Dezember 1998 die Kostener-
stattung gewählt hatten, die Abschaffung der Kostener-
stattung als unzumutbare Härte empfinden, obwohl die
Versicherten Anspruch auf sämtliche erforderlichen
und zweckmäßigen Sachleistungen ungeschmälert be-
halten haben. Die medizinischen Leistungen werden
unabhängig von der Wahl der Kostenerstattung für alle
Versicherten umfassend und auf qualitativ hohem Ni-
veau erbracht. Gleichwohl wird die Bundesregierung
der subjektiven Betroffenheit der Versicherten Rech-
nung tragen und für den Kreis der Pflichtversicherten
eine Übergangsregelung vorschlagen, die ihnen das
Recht zur Wahl der Kostenerstattung beläßt. Auch
freiwillig Versicherte, die rechtswirksam vor dem 1.
Januar 1999 die Kostenerstattung gewählt hatten, sol-
len dies Wahlrecht behalten, wenn sie zu einem späte-
ren Zeitpunkt in die Pflichtversicherung wechseln. Die
Bundesregierung wird über die Änderung rechtzeitig
informieren. Es bleibt den betroffenen Pflichtversi-
cherten überlassen, dies bei einer Entscheidung über
die Fortsetzung ihrer privaten Zusatzversicherung zu
berücksichtigen.

Anlage 22

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Lothar Ibrügger auf die Fragen
des Abgeordneten Horst Friedrich (Bayreuth) (F.D.P.)
(Drucksache 14/576, Fragen 64 und 65):

Welche Vorbereitungen hat die Bundesregierung zur bevor-
stehenden Überarbeitung des Bundesverkehrswegeplanes getrof-
fen?

Zu welchem Zeitpunkt wird der Deutsche Bundestag in die
Vorbereitungsarbeiten einbezogen?

Zu Frage 64:

Die Bundesregierung hat zur Überarbeitung des Bun-
desverkehrswegeplanes 1992 folgende Maßnahmen ein-
geleitet:

– Fortentwicklung der Bewertungsmethodik,

– Erschließung und Vervollständigung der Daten-
grundlagen zum Personen- und Güterverkehr,

– Erstellung der Strukturdatenprognose und

– Entwicklung von verkehrspolitischen Szenarien für
eine aktuelle Prognose des Personen- und Güterver-
kehrs.
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Zu Frage 65:

Die Bundesregierung wird den Deutschen Bundestag
fortlaufend über den Stand der Überarbeitung des gel-
tenden Bundesverkehrswegeplanes unterrichten. Eine
Unterrichtung des Ausschusses für Verkehr, Bau- und
Wohnungswesen über die Zeitschiene und die einzelnen
Arbeitsschritte ist für April 1999 vorgesehen.

Anlage 23

Antwort

des Parl. Staatssekretärs Lothar Ibrügger auf die Fragen
des Abgeordneten Hans-Michael Goldmann (F.D.P.)
(Drucksache 14/576, Fragen 66 und 67):

Wie beurteilt die Bundesregierung die Möglichkeit, die echte
Privatfinanzierung der Verkehrswege auszuweiten, um auch in
Zukunft die Leistungsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur sicher-
stellen zu können?

Trifft die Bundesregierung Vorbereitungen, um sich in dieser
Frage durch eine unabhängige Expertenkommission beraten zu
lassen?

Zu Frage 66:

Bundesfernstraßen: Seit September 1994 sind mit
dem Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz die recht-
lichen Voraussetzungen zur Anwendung des Betreiber-
modells im Bundesfernstraßenbau gegeben. Aufgrund
der europäischen Rahmenbedingungen ist das Betrei-
bermodell derzeit beschränkt auf Brücken und Tunnel,
Gebirgspässe und autobahnähnlich ausgebaute (zwei-
bahnige) Bundesstraßen. Private übernehmen dabei Bau,
Betrieb, Erhaltung und Finanzierung des jeweiligen
Projektes und erhalten dafür im Gegenzug das Recht zur
Erhebung von Mautgebühren.

Zur Zeit werden 13 Betreibermodelle gemäß Fern-
straßenbauprivatfinanzierungsgesetz umgesetzt bzw.
werden bezüglich ihrer privatwirtschaftlichen Umsetz-
barkeit untersucht. Wieviele Modelle letztendlich reali-
siert werden können, ist zur Zeit noch offen. Eine Aus-
weitung der Betreibermodelle ist gemäß § 3 Abs. 3
Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz nur im Einver-
nehmen mit den Bundesländern möglich.

Schienenwege: Die Aussichten für eine echte Privati-
sierung sind bei Investitionen in den Verkehrsträger
Schiene gering. Die durch die Investitionen erzielten
Mehreinnahmen der Deutschen Bahn AG decken nach
den bisherigen Erfahrungen die Kosten der Unterhaltung
und erlauben nur zu einem geringen Teil die Rückzah-
lung öffentlicher Fördermittel, die daher überwiegend
als nicht rückzahlbarer Baukostenzuschuß gewährt wer-
den. Die für den Einsatz privaten Risikokapitals erfor-
derliche betriebswirtschaftliche Rentabilität (Verzinsung
des eingesetzten Kapitals) konnte bisher nicht nachge-
wiesen werden.

Erst kürzlich ist ein privates Konsortium in einer
Untersuchung zur Verbindung Berlin – Dresden – Gren-
ze Deutschland/Tschechien zu dem Ergebnis gekom-
men, daß sich der Einsatz privaten Kapitals dort nicht
lohnen würde. Auch das Großvorhaben Neubau-/

Ausbaustrecke Nürnberg – München wird von der Deut-
schen Bahn AG lediglich vorfinanziert. Letztlich über-
nimmt der Bund die Investitionskosten, so daß es sich
nicht um eine echte Privatisierung handelt.

Zu Frage 67:

Bundesfernstraßen: Um eine allgemeine Ausgangsba-
sis für die weitere Durchführung des Betreibermodells
gemäß Fernstraßenbauprivatfinanzierungsgesetz zu ge-
ben, soll im Vorlauf der Ausschreibung und Vergabe der
Konzessionen für die konkreten Projekte mit ihren tech-
nischen Anlagen die wirtschaftswissenschaftliche, juri-
stische und finanzwissenschaftliche Erarbeitung von
– Ausschreibungs- und Vergabebedingungen,
– Musterkonzessionsvertrag und
– Mustermautverordnung
durchgeführt werden.

Es ist vorgesehen, hierfür eine externe Gutachter-
gruppe zu beauftragen, deren Arbeit durch eine „Len-
kungsgruppe“ aus Vertretern des BMVBW und der rele-
vanten Auftragsverwaltungen der Bundesländer beglei-
tet wird. Darüber hinaus ist ein intensiver Meinungs-
austausch mit einem Beratergremium (u.a. Verbände der
Bau- und Verkehrswirtschaft) vorgesehen.

Schienenwege: Das Erfordernis einer Beratung zur
Privatfinanzierung von Schieneninvestitionen durch eine
unabhängige Expertenkommission wird derzeit nicht ge-
sehen.

Anlage 24

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Gila Altmann auf die Fragen
des Abgeordneten Kurt J. Rossmanith (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 68 und 69):

Welche Chancen und Risiken sieht die Bundesregierung bei
der Nutzung von Regenwasser in Haushalten auf der Grundlage
neuer Anlagetechniken?

Sieht die Bundesregierung Maßnahmen vor, um zu einer ver-
stärkten Nutzung von Regenwasser in Haushalten zu kommen?

Zu Frage 68:

Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort auf Ihre
Schriftliche Frage vom Februar 1999 mitgeteilt, daß eine
Neubewertung der Chancen und Risiken der Regenwas-
sernutzung im Haushalt vorgenommen wird, die auch
die neuen technischen Entwicklungen in diesem Bereich
berücksichtigt. Sobald diese Neubewertung abgeschlos-
sen ist, wird die Bundesregierung über die Ergebnisse
berichten.

Zu Frage 69:

Nach dem Grundgesetz hat der Bund auf dem Gebiet
der Wasserwirtschaft lediglich eine Rahmenkompetenz.
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Daraus ergibt sich, daß die Förderung wasserwirtschaft-
licher Maßnahmen grundsätzlich Sache der Bundes-
länder ist, wobei die Wasserversorgung darüber hinaus
zu den verfassungsrechtlich garantierten kommunalen
Selbstverwaltungsangelegenheiten gehört. Die Bundes-
regierung sieht deshalb von einer finanziellen Förderung
der Regenwassernutzung ab.

Anlage 25

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Gila Altmann auf die Frage des
Abgeordneten Jochen-Konrad Fromme (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Frage 70):

Ist es zutreffend, daß – wie in der „Zeit“ vom 11. März 1999
berichtet – das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit das Bundesamt für Strahlenschutz angewiesen
hat, bestimmte Publikationen im Internet-Angebot zu löschen?

Ja.

Die Internet-Homepage des Bundesamtes für Strah-
lenschutz spiegelt das Bild dieser nachgeordneten Be-
hörde des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit in der Öffentlichkeit wider.

Die eigene Homepage des Bundesumweltministeri-
ums, von der ein „Link“ zu der des Bundesamtes für
Strahlenschutz besteht, ist vor kurzem umgestaltet und
aktualisiert worden. In diesem Zusammenhang ist das
Bundesamt für Strahlenschutz aufgefordert worden,
einige Veröffentlichungen, die Positionsbestimmungen
darstellen und nicht wissenschaftliche Abhandlungen, zu
streichen.

In diesem Zusammenhang möchte ich Sie auf die
Antwort der Bundesregierung „Löschauftrag von Publi-
kationen durch den Bundesminister für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, Jürgen Trittin, gegenüber
dem Bundesamt für Strahlenschutz“ hinweisen, die Ih-
nen inzwischen zugegangen sein müßte.

Anlage 26

Antwort

der Parl. Staatssekretärin Gila Altmann auf die Fragen
der Abgeordneten Dr. Wolfgang Götzer (CDU/CSU)
sowie Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten (CDU/CSU)
(Drucksache 14/576, Fragen 71, 72, 73 und 74):

Hat Bundesminister Jürgen Trittin noch 1993 den sog. Bu-
back-Nachruf in der Zeitschrift des Göttinger AStA als „radikal
pazifistische Absage an den Terrorismus“ und die klammheimli-
che Freude des Autors über den Mord als eine „sehr unstaatsge-
mäße Einleitung“ verteidigt (vgl. FAZ vom 24. Februar 1999)?

Bekannte sich Bundesminister Jürgen Trittin dazu, daß er zu
dem Teil der Studentenschaft gehört habe, der nicht bereit ge-
wesen sei, sich von diesem „Nachruf“ zu distanzieren (vgl. FAZ
vom 24. Februar 1999)?

Trifft die in der FAZ vom 24. Februar 1999 aufgestellte Be-
hauptung zu, Bundesminister Jürgen Trittin sei vor seiner Er-
nennung zum Bundesminister im Kommunistischen Bund in
Göttingen aktiv gewesen, und wenn ja, hat diese Gruppe zu
Zeiten der Aktivitäten von Bundesminister Jürgen Trittin in die-
ser Gruppe zu der öffentlichen Empörung über den in der Zeit-
schrift des Göttinger AStA veröffentlichten sog. Buback-
Nachruf erklärt: „Sollen wir uns die Freude über den Tod des
Herrn B. verbieten lassen“?

Wurde Bundesminister Jürgen Trittin für den Kommunisti-
schen Bund 1979 in den AStA der Universität Göttingen ge-
wählt (vgl. Welt am Sonntag vom 5. Juli 1998)?

Ich bitte, die Fragen der Kollegen Götzer und Stetten,
die in einem engen Sachzusammenhang stehen, gemein-
sam beantworten zu dürfen.

Die Bundesregierung hält es nicht für ihre Aufgabe,
Aktivitäten einzelner Ministerinnen oder Minister wäh-
rend ihrer Ausbildung zu erforschen und zu kommentie-
ren. Ebensowenig erscheint es ihr sinnvoll, studentische
Debatten der späten siebziger Jahre hier und heute im
Deutschen Bundestag nachzubereiten.

Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, die Treue
ihrer Mitglieder zur verfassungsmäßigen Ordnung der
Bundesrepublik Deutschland in Frage zu stellen.

Ich bitte um Verständnis, daß die Bundesregierung
deshalb zu den Einzelfragen keine weitere Auskunft ge-
ben kann.


